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1. Anlass

Der Vorhabentréger beantragt die Errichtung von acht Windenergieanlagen (WEA) des Typs Vestas
V-172 7.2 mit einer jeweiligen Nabenhéhe von 199 m, einem Rotordurchmesser von 172 m und
einer daraus resultierenden Gesamtbauhdhe von 285 m sowie einer Nennleistung von 7.200 kW
einschl. Kranstellfléche und Zuwegung in der Gemeinde Pirow, Landkreis Prignitz.

Im Zuge der Planung sind u.a. die Belange des im Naturschutzrecht verankerten Artenschutzes zu
bericksichtigen. Es ist zu prifen, ob bzw. in welchem Ausmafl durch das Vorhaben
Verbotstatbesténde im Sinne von § 44 BNatSchG (s.u.) ausgeldst sein kénnen.

Das vorliegende Gutachten beinhaltet eine artenschutzrechtliche Bewertung des Vorhabens.

2. Beschleunigter Ausbau der Nutzung regenerativer Energie

Der Klimawandel und der Angriffskrieg der Russischen Féderation gegen die Ukraine waren der
akute Anlass, den Ausbau der Nutzung regenerativer Energienutzung innerhalb der EU und der
Bundesrepublik Deutschland drastisch zu beschleunigen.

Aus den vorgenannten Grinden wurde das Erneuerbare-Energien-Gesetz zum 20.07.2022
insbesondere dahingehend novelliert, dass in § 2 EEG (2023) nunmehr die besondere Bedeutung
der erneuerbaren Energien folgendermafen definiert ist:

,Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie den dazugehdrigen Nebenanlagen liegen im
vberragenden &ffentlichen Interesse und dienen der éffentlichen Sicherheit. Bis die Stromerzeugung
im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen die erneverbaren Energien als vorrangiger
Belang in dlie jeweils durchzufihrenden Schutzgiterabwdgungen eingebracht werden. Satz 2 ist nicht
gegeniiber Belangen der Landes- und Biindnisverteidigung anzuwenden. ”

Auf die daraus fir entsprechende Plan- und Genehmigungsverfahren folgenden Konsequenzen
wiesen die beiden Staatssekretdrinnen der Ministerien fir Klimaschutz, Landwirtschaft, Iéndliche
Réume und Umwelt sowie fir Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit MV in einem
gemeinsamen Schreiben an die Amter fir Raumordnung und Landesplanung und die STALU vom
30.09.2022 hin. Verdeutlicht wird darin, dass die grundsdtzliche Priorisierung zugunsten der
erneuerbaren Energien eine grundlegende, neue gesetzgeberische Weichenstellung bedeutet. Dies
gilt nicht nur for die Raumordnungsémter oder die STALU, sondern grundséizlich ohne Ausnahme.

Betont wird dies einmal mehr auch auf EU-Ebene: Artikel 1 und Artikel 3 der EU-Notfallverordnung
vom 22.12.2022 definiert aus den oben genannten Grinden ein Uberwiegendes &ffentliches
Interesse am beschleunigten Ausbau der Nutzung regenerativer Energien:

Artikel 1 Satz 1 EUNotfVO:

Mit dieser Verordnung werden voribergehende Notfallvorschrifien festgelegt, um das Verfahren zur
Genehmigungserteilung fir die Erzeugung von Energie aus erneverbaren Energiequellen zu
beschleunigen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf bestimmten Technologien fir erneverbare
Energien oder bestimmten Arten von Projekten fir erneverbare Energien liegt, mit denen eine
kurzfristige Beschleunigung des Ausbaus der Nutzung erneverbarer Energien in der Union erreicht
werden kann.”

Artikel 3 EUNotfVO:
,Uberwiegendes &ftentliches Interesse

(1) Fir die Zwecke des Artikels 6 Absatz 4 und des Artikels 16 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie
92/43/EWG des Rates(5), des Artikels 4 Absatz 7 der Richtlinie 2000/60/EG des Europdiischen
Parlaments und des Rates(6)und des Artikels 9 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2009/147/EG
des Furopdischen Parlaments und des Rates wird bei der Abwdgung rechtlicher Interessen im
Einzelfall angenommen, dass die Planung, der Bau und der Betrieb von Anlagen und Einrichtungen
zur Erzeugung von Energie aus erneverbaren Quellen sowie ihr Netzanschluss, das betreffende Netz
selbst und die Speicheranlagen im Jberwiegenden Sffentlichen Interesse liegen und der éffentlichen
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Gesundheit und Sicherheit dienen. Die Mitgliedstaaten kénnen die Anwendung dieser Bestimmungen
im Einklang mit den Prioritéten ihrer integrierten nationalen Energie- und Klimapldne auf bestimmte
Teile ihres Hoheitsgebiets sowie auf bestimmte Arfen von Technologien oder Projekten mit
bestimmten technischen Eigenschaften beschrédnken.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen zumindest bei Projekten, die als Projekte von (berwiegendem
Sffentlichen Inferesse anerkannt wurden, sicher, dass im Verfahren zur Planung und
Genehmigungserteilung der Bau und Betrieb von Anlagen und Einrichtungen zur Erzeugung von
Energie aus erneverbaren Quellen und der damit verbundene Ausbau der Netzinfrastruktur bei der
fallweisen Abwégung der Rechtsinteressen Prioritéit erhalten. In Bezug auf den Artenschutz findet der
vorstehende Satz nur Anwendung, wenn und soweit geeignete Arfenschutzmallnahmen, die zur
Erhaltung oder Wiederherstellung eines ginstigen Erhaltungszustands der Populationen der Art
beitragen, ergriflen werden und fir diesen Zweck ausreichende Finanzmittel und Flichen
bereitgestellt werden. ”

Wesentlich hierbei ist, dass die vorgenannten Regelungen der EU-Notfallverordnung seit In-Kraft-
Treten am 30.12.2022 vnmittelbar gelten und somit keiner zwingenden weiteren Implementierung
in bundesdeutsches Recht bediirfen. Gleichwohl hat der deutsche Gesetzgeber bereits im Vorfeld der
EU-Notfall-Verordnung die vorgenannten rechtlichen Anderungen und Ergénzungen vorgenommen
— mafgeblich ist, dass diese nunmehr vollumfénglich auch von EU-Recht gedeckt sind.

Die in diesem Kontext fir das vorliegend naturschutzfachlich zu bewertende Windenergievorhaben
mafigeblichen bundesgesetzlichen Regelungen werden nachfolgend in Kapitel 3 aufgefihrt.

3. Arenschutzrechtliche Grundlagen

§ 44 Abs. 1 BNatSchG benennt die zu prifenden, artenschutzrechtlichen Verbotstatbestdnde:
,Es ist verboten,

e wild lebenden Tieren der besonders geschiitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu
verletzen oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu
beschddigen oder zu zerstéren,

e wild lebende Tiere der streng geschitzten Arten und der europdischen Vogelarten wéahrend
der Fortoflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich
zu stéren; eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich durch die Stérung der
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

e Forfoflanzungs- oder Ruhestdtten der wild lebenden Tiere der besonders geschitzten Arten
aus der Natur zu enfnehmen, zu beschédigen oder zu zerstéren,

e wild lebende Pflanzen der besonders geschiitzten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus
der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschddigen oder zu zerstdren

(Zugriffsverbote). (...)”"
Gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG gilt Folgendes:

(5) Fir nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeintrichtigungen durch Eingriffe in Natur und
Landschatt, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behérde durchgefihrt
werden, sowie fir Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelfen die Zugriffs-, Besitz- und
Vermarktungsverbote nach Maf3gabe der Sétze 2 bis 5. Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie
92/43/EWG aufgefihrie Tierarfen, europdische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer
Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgefihrt sind, liegt ein Verstol3 gegen

1. das Tétungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die
Beeintréchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tétungs- und Verletzungsrisiko fir
Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhht und diese Beeintréchtigung bei Anwendung
der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmafinahmen nicht vermieden werden kann,
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2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Beschddigung
oder Zerstérung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn dlie Tiere oder
ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Mafinahme, die auf den Schutz der Tiere
vor Tétung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschédigung oder
Zerstérung und die Erhaltung der ékologischen Funktion der Forfoflanzungs- oder Ruhestdtten im
rdumlichen Zusammenhang gerichfet ist, beeintrichtigt werden und diese Beeintréchtigungen
unvermeidbar sind,

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die &kologische Funktion der von dem
Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortoflanzungs- und Ruhestétten im réumlichen Zusammenhang
weiterhin erfillt wird.

Soweit erforderlich, kénnen auch vorgezogene Ausgleichsmalinahmen festgelegt werden. Fir
Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang 1V Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG
aufgefihrten Arten gelfen die Séitze 2 und 3 entsprechend. Sind andere besonders geschitzte Arten
betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchfihrung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstol3 gegen
die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor.

Mit diesen Regelungen sind die im hiesigen Kontext relevanten gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften
der EU-Vogelschutzrichtlinie und der FFH-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt und allein
mafigeblich  fir die Beurteilung der Genehmigungsvoraussetzungen nach  Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG).

Mit diesen Regelungen sind die im hiesigen Kontext relevanten gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften
der EU-Vogelschutzrichtlinie und der FFH-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt und allein
mafgeblich fir die Beurteilung der Genehmigungsvoraussetzungen nach BImSchG.

Kann ein artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand nicht ausgeschlossen werden, besteht die
Méglichkeit der Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG: Demnach kénnen bzw. missen die nach
Landesrecht fur Naturschutz und Landschaftspflege zustéindigen Behérden von den Verboten des §
44 Ausnahmen zulassen; die diesbeziglichen Voraussetzungen und Vorgehensweisen sind in Bezug
auf Windenergieanlagen nunmehr in § 45b Abs. 8 BNatSchG néher definiert. MafBgebliche
gesetzliche und nunmehr auch methodische Grundlage sind dariber hinaus die Absétze 1 — 6 des
& 45b BNatSchG, die Ainsichtlich des Tétungs- und Verletzungsverbofes in Bezug auf sog.
kollisionsgefdhrdete Brutvogelarten umfangreiche Neuregelungen vornehmen und die bisherigen
ladnderspezifischen Ansétze ersetzen. Als Grundlage hierfir dient Anlage 1 BNatSchG, die in
Abschnitt 1 Prifungsbereiche fir die abschlieBende Liste sog. kollisionsgefédhrdeter Brutvogelarten
sowie in Abschnitt 2 fachlich anerkannte SchutzmaBnahmen zur Vermeidung des Tétungs- und
Verletzungsverbotes auffuhrt. Landerspezifische Bewertungsansétze greifen insofern ergénzend beim
Stérungs- und Schadigungsverbot (§ 44 Abs. 1T Nr. 2 und 3 BNatSchG), da das BNatSchG

diesbeziglich keinen methodischen Ansatz liefert.

Dementsprechend gelten fir Vorhaben zur Errichtung von Windenergieanlagen im Land
Brandenburg in Bezug sowohl auf die landesplanerische als auch die naturschutzrechtliche
Beurteilung von Vorhaben zusétzlich besondere, behdrdenverbindliche Vorschriften. Diese sind
insbesondere bei der behérdlichen Prifung der artenschutzrechtlichen Zulassigkeit von
Windkraftvorhaben — im Kontext der aktuellen bundeseinheitlichen Regelungen — zu beachten.

Im entsprechenden Erlass zum Artenschutz in Genehmigungsverfahren fir Windenergieanlagen
(AGW-Erlass) vom 07.06.2023 wird auf die Anwendung der 8§ 45b bis 45d
Bundesnaturschutzgesetz sowie Maflgaben fir die artenschutzrechtliche Prifung in Bezug auf Végel
und Fledermduse in Genehmigungsverfahren von Windenergieanlagen konkret eingegangen.

.Der FErlass stellt eine Handlungsanleitung zur Anwendung der &§§ 45b bis 45d
Bundesnaturschutzgesetz  (BNatSchG) im  Rahmen der artenschutzrechtlichen — Prifung  in
Genehmigungsverfahren fir die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen (WEA). Die
dem Erlass beigefigten Anlagen beinhalten dardber hinaus Erlduterungen und Vorgaben fir die
kollisionsgefdhrdeten Vogelarten nach Abschnitt 1 der Anlage 1 zu § 45b Absatz 1 bis 5 BNatSchG
und  stérungsempfindliche Vogelarten im Land Brandenburg (vgl. An-lage 1), allgemeine
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Anforderungen an den Untersuchungsumfang in Bezug auf Végel (vgl. Anlage 2) sowie aktualisierfe
MaBgaben zum Untersuchungsumfang und zur Beurteilung der Betroffenheit von Fledermdusen (vgl.
Anlage 3).

Der Erlass trifft keine Festlegungen zu § 45b Absatz 7 BNatSchG (Nisthilfen), da beabsichtigt ist, die
Regelung in die Uberarbeitung des Niststéttenerlasses einflieBen zu lassen. Dariber hinaus erfolgen
keine Ausfihrungen zu § 45¢c Absatz 3 BNatSchG, da die Vorschrift keine artenschutzrechtlich zu
betrachtenden Regelungen beinhaltet. Die Regelungen des & 19 Brandenburgisches
Ausfihrungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz bleiben von den Vorgaben dieses Frlasses
unberihrt und sind weiterhin zu beachten.

Perspektivisch wird eine Uberprifung und gegebenentfalls Fortentwicklung der Kriterien und
MaBstibe dieses Erlasses an den aktuellen Stand von Wissenschaft und Praxis bzw. an den jeweils
aktuellen rechtlichen Rahmen erfolgen. Es wird darauf hingewiesen, dass der jeweils aktuelle
rechtliche Rahmen, einschlielSlich Vollzugsvorschriften auf Bundesebene, auch unabhdngig von einer
Anderung dieses Frlasses zu beachten und anzuwenden ist."

Im Ubrigen schrénkt § 44 Abs. 5 BNatSchG die Anwendung des Besonderen Artenschutzes im
Rahmen der Bewertung von zuldssigen Eingriffen im Sinne von § 17 Abs. 1 und Vorhaben im Sinne
des § 18 Absatz 2 Satz 1 BNatSchG und ihren Auswirkungen auf den Besonderen Artenschutz auf
alle europdischen Vogelarten sowie auf Anhang IV der FFH-Richtlinie gelistete Tiere und Pflanzen
ein.

Abbildung 1: Schema zur Ableitung der Europdisch geschitzten Arten, die bei Vorhaben gemdf3 §44 Abs. 5 BNatSchG
prifrelevant sind. Quelle:
https://www.lung.mv-regierung.de/static/LUNG/dateien/fachinformationen/natur/artenschutz/geschuetzte_arten.pdf.
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4. Funktionsprinzip des Besonderen Artenschutzes

Die §§ 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG befassen sich unter entsprechender vorhabenbezogener
Einschrankung durch § 44 Abs. 5 BNatSchG in Bezug auf européische Vogelarten und Tierarten des
Anhangs IV der FFH-Richtlinie (vgl. Abb. 1) mit den Verboten:

1. Nachstellen, fangen, verletzen und Téten wild lebender Tiere sowie Entnahme, Beschadigung
oder Zerstérung ihrer Entwicklungsformen (Tétungsverbot),

2. Erhebliche Stérung wild lebender Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-,
Uberwinterungs- und Wanderungszeiten (Stérungsverbot),

3. Entnahme, Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten der wild
lebenden Tiere (Zerstérungsverbot).

§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG bezieht sich auf die Entnahme, Beschédigung oder Zerstérung wild
lebende Pflanzen der besonders geschitzten Arten oder ihrer Entwicklungsformen (Zugriffsverbote).

Im  Zusammenhang mit dem Tétungsverbot st wesentlich, dass insbesondere das
Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 28.04.2016 (Az. 9 A 9.15, Rn. 141) auf folgende, fur die
artenschutzrechtliche Prognose wesentliche, Voraussetzungen hingewiesen hat:

Die im Rahmen des besonderen Artenschutzes zu betrachtenden Arten leben nicht in unberihrter
Natur, sondern in vom Menschen gestalteten Naturrdumen mit jeglichen damit verbundenen
anthropogenen Elementen und Gefahren, die insofern auch Teil des sog. Allgemeinen Lebensrisikos
der jeweils zu betrachtenden Arten sind. Das Allgemeine Lebensrisiko der im Umfeld des Vorhabens
wild lebenden Arten wird beispielsweise auch mafigeblich durch zahlreiche Bestands-WEA sidlich
des Vorhabenstandortes und einer Hochspannungsleitung im Nordwesten des geplanten WEA-
Standortes geprégt. Unter anderem diese anthropogenen Gefahren gehéren zum sog. Grundrisiko
der im Umfeld wild lebenden Arten. Das vorhabenbezogene Grundrisiko einer Art ist insofern kein

Nullrisiko.

Des Weiteren hat u.a. das o.g. héchstrichterliche Urteil klargestellt, dass nur dann eine signifikante
Erhéhung des Tétungsrisikos gegeben ist, wenn das Vorhaben das Hinzutreten besonderer Umstédnde
hervorruft.

Das Vorhaben umfasst vorliegend die Errichtung und den Betrieb von acht Windenergieanlagen auf
intensiv ackerbaulich genutzten Flachen im Umfeld eines langjdhrig vorhandenen. Grundsétzlich
dndert das Vorhaben nicht die vorhandene, entsprechend stark anthropogen vorgeprégte
Habitatstruktur. Bei der vorhabenbezogenen artenschutzrechtlichen Beurteilung ist dies stets zu
bertcksichtigen.

Dies gilt im Ubertragenen Sinne auch fir das Stérungsverbot. Die Stérempfindlichkeit siedlungs- und
kulturlandschaftstypischer Arten in Bezug auf anthropogene Einflisse ist erheblich geringer als
diejenige der in ausschlieBlich naturnahen, siedlungsfernen und stérungsarmen Habitaten lebenden
Tiere. Unter diesem Aspekt stets zu beachten ist, dass eine Stérung im artenschutzrechtlichen Sinne
nur dann erheblich und relevant ist, , wenn sich durch die Stérung der Erhaltungszustand der lokalen
Population einer Art verschlechtert.” Bei siedlungs- und kulturlandschaftstypischen Arten ist die
Schwelle zu einer vorhabenbedingten Verschlechterung des Erhaltungszustandes einer lokalen
Population erheblich héher als bei heimlich und versteckt in naturnahen, stérungsarmen
Landschaften lebenden Arten.

Im Hinblick auf das Zerstérungsverbot ist stets zu unterscheiden zwischen Fortpflanzungs- und
Ruhestétten, die saisonal (also pro Brut- und/oder Rastperiode) wechseln und solchen, die eine
gewisse Stetigkeit aufweisen. Eine vom Weif3storch besetzte Nisthilfe weist beispielweise eine weitaus
héhere Stetigkeit und ergo im Hinblick auf das Zerstérungsverbot artenschutzrechtliche Relevanz auf,
als das auf einem Acker in direkter Abhéngigkeit der angebauten Frucht, Wuchshéhe und -dichte
iaghrlich neu und mehrmals innerhalb einer Brutsaison angelegte Gelege einer Feldlerche.

Sofern Schutzmafinahmen erforderlich sind, ist zwingend das bundesrechtliche Grundprinzip der
VerhéltnismdBigkeit anzuwenden. Dies bedeutet, dass die ggf. erforderliche Vermeidung des
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vorhabenbezogenen Eintritts auch artenschutzrechtlicher Verbote stets mit den mildesten wirksamen
Mitteln erfolgen muss.

Den Mafistab fir die vorliegende artenschutzrechtliche Bewertung bilden, zusammenfassend
dargestellt, die durch die héchstrichterliche Rechtsprechung zum Besonderen Artenschutz definierten
Prinzipien:

e Erforderlich und ausreichend ist im Artenschutzrecht eine am MaBistab praktischer Vernunft
ausgerichtete Prifung und daraus folgende Prognose.'

e Zwingend erforderlich fir die Ermittlung der Relevanz einer Art ist nicht, ob diese tatséchlich
oder potenziell im Plangebiet vorkommt, sondern ob die Planung bzw. das Vorhaben
besondere Umsténde herbeifihrt, die aufgrund der regelméfBigen und/oder haufigen
Présenz der Arten geeignet sein kénnen, Verbote in Bezug auf jene Arten auszulésen.
Wesentlich hierbei ist die Abschétzung der Gefahren, die sich fir die relevanten Arten bereits
aus dem allgemeinen Naturgeschehen in einer vom Menschen gestalteten Landschaft
ergeben.?

e Ein Nullrisiko ist im Rahmen der artenschutzrechtlichen Bewertung fir die relevanten Arten
nicht zu fordern.?

e Anders als im Habitatschutz setzt die Wirksamkeit von Schutz- und Vermeidungsmaf3nahmen
nicht voraus, dass die Beeintrachtigung sowohl mit Gewissheit, als auch vollumfénglich
ausgeschlossen werden kann.*

e In einer Situation, die von derzeit noch nicht ausrdumbaren wissenschaftlichen
Unsicherheiten Uber  Wirkungszusammenhénge geprégt ist, darf mit
Prognosewahrscheinlichkeiten, Schatzungen und Analogieschlissen gearbeitet werden.”

¢ Sowohl die Notwendigkeit, als auch die VerhaltnismaBigkeit von ggf. in Betracht kommenden
Schutzmafinahmen ist stets zu prifen. Die Genehmigungs- und Fachbehérden haben das
mildeste geeignete Mittel zur Abwendung artenschutzrechtlicher Verbote zu wéhlen.

! BVerwG, Urteil vom 9. Juli 2008 - 9 A 14/07 — juris, Rn. 57.

2 BVerwG, Beschluss vom 08.03.2018 - 9 B 25.17, LSund RN 11

3 vgl. BVerwG, Urteil vom 28. April 2016 — 9 A 9/15 — juris, Rn. 141.

4 BVerwG, Urteil vom 27. November 2018 — 9 A 8/17 —juris, Rn. 123.

5 BVerwG, Urteil vom 27. November 2018 — 9 A 8/17 — juris, Rn. 133 {.; BVerwG, Urteil vom 9. Juli 2008 — 9 A 14/07
— juris, Rn. 63.
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5. Rdumliche Lage und Kurzcharakterisierung

5.1 Topografie

Abbildung 2: Rdumliche Lage des Vorhabens. Erstellt mit QGIS 3.16.

Der geplante Anlagenstandort befindet sich ca. 1,5 km nordéstlich von Pirow, ca. 1,4 km siddstlich
von Simonshof, ca. 1,2 km nordwestlich von Burow und ca. 1 km stdwestlich von Hilsebeck. Dabei
handelt es sich um die néchstgelegenen Ortschaften im Umfeld des geplanten WEA-Standortes.

Die geplanten WEA-Standorte fuBlen auf infensiv genutzten Ackerfléchen. Im Umfeld der WEA-
Standorte befinden sich Wald- und Landwirtschaftsflachen. Zu weiteren Biotopstrukturen zéhlen

Grében, tempordre Kleingewdsser, Feldgehdlze, Hecken, Baumreihen und Alleen. auch Hecken und
Feldgeholze.
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5.2 Umfang des Vorhabens und Standortmerkmale

Abbildung 3: Ubersicht der geplanten WEA und der ErschlieBung des Vorhabens. Erstellt mit QGIS 3.16.
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WINDENERGIEVORHABEN PIROW |l

Vorgesehen ist die Errichtung von acht WEA des Typs Vestas V172-7.2 MW mit einer Nabenhéhe
von 199 m und einer daraus resultierenden Gesamtanlagehdhe von 285 m. Nachfolgende Tabelle
beinhaltet die Standortkoordinaten der geplanten WEA.

Tabelle 1: Ubersicht Gber die geplanten WEA-Standorte des Vorhabens Pirow |l.

Koordinaten in ETRS89
Lfd.-Nr. WEA-Typ Gemeinde
Rechtswert Hochwert
WEA H1 33293956,7 5902809,0 Vestas V172-7.2 Mode PO7200 restricted Gemeinde Pirow
WEA H2 33293758,9 5902297,5 Vestas V172-7.2 Mode PO7200 restricted Gemeinde Pirow
WEA H3 33294063,8 5902083,6 Vestas V172-7.2 Mode PO7200 restricted Gemeinde Pirow
WEA H4 33294370,0 5902490,0 Vestas V172-7.2 Mode PO7200 restricted Gemeinde Pirow
WEA H5 33294544,5 5902057,2 Vestas V172-7.2 Mode PO7200 restricted Gemeinde Pirow
WEA Hé 33294116,7 5903559,8 Vestas V172-7.2 Mode PO7200 restricted Gemeinde Pirow
WEA H7 33294411,3 5903190,2 Vestas V172-7.2 Mode PO7200 restricted Gemeinde Pirow
WEA H8 33294998,0 5902878,3 Vestas V172-7.2 Mode PO7200 restricted Gemeinde Pirow

Das konkrete Umfeld der geplanten WEA-Standorte weist folgende Standortmerkmale auf:

e flachwelliges Relief

e gering bis mé&Big strukturierte Feldflur, dominante ackerbauliche Nutzung

e Grabensystem mit angrenzenden Grinlandfléchen teilt das Gebiet

e Waldgebiete nordwestlich, nordéstlich und éstlichdes Standortes

e mittlere bis geringe Siedlungsdichte, landlich-dérfliche Siedlungsstruktur

6. Bewertungsgrundlagen

Die artenschutzrechtliche Prifung greift auf folgende Datengrundlage zuriick:

e GUNTHER (2024): Erfassung der Horste, der Brut-, Rast- und Zugvégel und der Flederméuse

sowie

(2023):

eine  Amphibien-

Biotoperfassung  Kartierbericht -

und Zauneidechsenpotentialabschétzung
Planungsraumes Hilsebeck 2023/24 (Ingenieurbiro Volker Ginther)

e ECO-CERT

Windenergieanlagen im Plangebiet Hilsebeck / LK Prignitz
Die oben aufgefuhrten Kartierungsberichte (GUNTHER 2024, ECO-CERT 2023) befinden sich als

Anlagen 1 und 2 im Anhang des AFB.
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Kleinvégel

Anhand der Ergebnisse des Kartierungsberichtes (GUNTHER 2024, beigefigt als Anlage 1) wurde
nachfolgende Karte (s. Abb. 4) zu den Revieren der kartierten Brutvégel im Umfeld des Vorhabens
(300 m-Radius um geplante WEA RP 1) erstellt.

Abbildung 4: Reviere kartierter Kleinvégel innerhalb des 300 m-Radius der geplanten WEA H1-H8. Quelle: GUNTHER
(2024), angepasst an Vorhaben. Karte erstellt mit QGIS 3.16. Die Karte befindet sich in Originalgréfe als Anlage 3 im
Anhang.
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Horstbesatz

Anhand der Ergebnisse des Kartierungsberichtes (GUNTHER 2024, beigefigt als Anlage 1) wurde
auflerdem nachfolgende Karte (s. Abb. 5) zum Horstbesatz im Umfeld des Vorhabens (2 km-Radius
und darGber hinaus) erstellt.

E
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Abbildung 5: Horstbesatz innerhalb des 2.000 m-Radius der geplanten WEA H1-H8 sowie dariber hinaus. Quelle:
GUNTHER (2024), angepasst an Vorhaben. Karte erstellt mit QGIS 3.16. Die Karte befindet sich in Originalgréfie als Anlage
4 im Anhang.
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Amphibien und Reptilien

Die nachfolgende Abbildung stellt die von GUNTHER (2024) erfassten potentiellen Amphibien- und
Zauneidechsenlebensréume im Vorhabenumfeld dar.

Abbildung 6: Potentielle Amphibienlebensréume (orangene Punkte) und potentielle Zauneidechsenbiotope (grine Punkte)
im Vorhabenumfeld. Gewdsser sind blau gekennzeichnet. Ausschnitt Karte 10 ,Lage der erfassten Biotope” des
Erfassungsberichtes (GUNTHER 2024).
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Fledermduse

Nachfolgend aufgefihrte Fledermausarten wurden von GUNTHER (2024) im Vorhabenumfeld bei 21
Begehungen mittels Detektorerfassung im Zeitraum Juli 2023 bis April 2024 festgestellt:

e Braunes Langohr
Breitflugelfledermaus
Fransenfledermaus
Grofler Abendsegler
Muickenfledermaus
Rauhautfledermaus
Wasserfledermaus
Zwergfledermaus

7. Arenschutzfachliche Prifung

7.1 Relevanzprifung

Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestéinde gelten gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG fir alle
europdischen Vogelarten und Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie (vgl. Kap. 2).

Das betrachtete Untersuchungsgebiet (UG) ist dabei je nach Betroffenheit der Art unterschiedlich
grol und richtet sich nach der artspezifischen Mobilitét und der Art der Gefdhrdung. Bei
Flederm&usen und Végeln orientiert sich das UG an Anlage 1 Abschnitt T BNatSchG sowie
entsprechenden Abstandsempfehlungen des AGW-Erlasses vom 07.06.2023 oder bezieht, wie bei
weniger mobilen Arten und Pflanzen, nur den unmittelbaren Eingriffsbereich um das Vorhaben ein.

Zur Ermittlung der Relevanz werden zuerst die Arten ermittelt, fir die eine artenschutzrechtliche
Betroffenheit sicher ausgeschlossen werden kann. Das sind neben Arten, die im Land Brandenburg
ausgestorben sind, Arten, die in den betroffenen Naturraum nicht vorkommen sowie Arten deren
Lebensrdume im Wirkraum des Vorhabens nicht vorkommen. Auch Arten, deren Empfindlichkeit
gegeniber dem Vorhaben sehr gering ist und fir die eine Beeintréchtigung ausgeschlossen werden
kann, missen nicht weiter betrachtet werden.

Die Dokumentation der Relevanzprifung erfolgt in tabellarischer Form (siehe Anlagen 12 und 13).
Hierbei werden Arten hinsichtlich ihrer etwaigen vorhabenbezogenen Relevanz klassifiziert. Zur
besseren Nachvollziehbarkeit der Relevanzpriifung ergénzt der Fachbeitrag Artenschutz die Tabelle
pro Artengruppe verbal-argumentativ in unterschiedlicher Tiefe: Da die Artengruppen Végel und
Flederméuse bei Windenergievorhaben in der Regel immer vertiefend zu betrachten sind, liegt der
Fokus der textlichen Ausfihrungen auf diesen beiden Artengruppen.

Der Fachbeitrag beginnt mit der Artengruppe Végel, gefolgt von den Flederméusen und den Gbrigen
Artengruppen.
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7.2 Avifauna

Ubersicht der Abstandsbetrachtungen in Bezug auf § 44 Absatz 1 Nr. 1 BNatSchG und § 44 Absatz
1 Nr. 2 BNatSchG gemaBl AGW-Erlass vom 07.06.2023.

Tabelle 2: Ubersicht der Abstandsbetrachtungen gem. AGW-Erlass vom 07.06.2023. Erlduterung im Text.

WINDENERGIEVORHABEN PIROW |l

§ 44 Absatz 1 Nr. 1 BNatSchG

| § 44 Absatz 1 Nr. 2 BNatSchG

Art Nahbereich g‘:mﬂ;ch g:gfl:::iirh Nahbereich Zentraler Priifbereich Bezugspunkt ﬁ:g{:r;’z::jation
Schreiadler 1.500 m 3.000m 5.000m 3.000m Brutwald Brutpaar
Seeadler 500 m 2.000m 5000 m Horst/Brutplatz Landkreis
Rohrweihe?! 400 m 500 m 2500 m Horst/Brutplatz Landkreis
Wiesenweihe22 400 m 500 m 2500 m Kulisse/Brutplatz Brutpaar
Fischadler 500 m 1.000 m 3.000m Brutplatz Landkreis
Baumfalke 350 m 450 m 2.000m Brutplatz Landkreis
Wanderfalke 500 m 1.000 m 2500 m Brutplatz Landkreis
Uhuz 500 m 1.000m 2500 m Brutplatz Brutpaar
Rotmilan 500 m 1200m 3500 m Brutplatz Landkreis
Schwarzmilan 500 m 1.000 m 2500 m Brutplatz Landkreis
Wespenbussard 500 m 1.000 m 2.000m Brutplatz Landkreis
Weiftstorch 500 m 1.000 m 2.000m Brutplatz Landkreis
Schwarzstorch 1.000 m Horst/Brutplatz Brutpaar
Rohrdommel 500 m Revierzentrum Landkreis
Zwergdommel 500 m Revierzentrum Brutpaar
Kranich 500 m Brutplatz Landkreis
Ziegenmelker 500 m Revierzentrum Landkreis

2! Im Nahbereich, zentralen Prifbereich und erweiterten Prifbereich nur kollisionsgefahrdet, wenn Rotorunterkante weniger als 50m
2 |m zentralen und erweiterten Priifbereich nicht kollisionsgefahrdet, wenn Rotorunterkante weniger als 50m
2 Im zentralen und erweiterten Prifbereich micht kollisionsgefahrdet, wenn Rotorunterkanie weniger als 50m.
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Die zuvor gezeigte Tabelle fasst Angaben zusammen, die dem AGW-Erlass in Brandenburg (MLUK,
Stand: 07. Juni 2023) entnommen ist.

Nachfolgend wird auf die in der Tabelle 2 aufgelisteten Arten hinsichtlich ihrer standort- und
vorhabenbezogenen Relevanz eingegangen. Grundlage hierfir sind die Darstellungen des
Brutvogelatlasses Deutschland (2015) sowie die im Geoportal Brandenburg pro Messtischblatt
hinterlegten Artendaten des Inspire-Dienstes des Landes Brandenburg®.

Schreiadler

Auf Grundlage der durchgefihrten Kartierungen ergeben sich keine Hinweise darauf, dass sich das
Vorhaben innerhalb des Nahbereichs oder des zentralen Prifbereichs gem. BNatSchG befinden
kénnte.

=>» Eine Betroffenheit der Art ist damit ausgeschlossen
Seeadler

Auf Grundlage der durchgefihrten Kartierungen ergeben sich keine Hinweise darauf, dass sich das
Vorhaben innerhalb Nahbereichs oder des zentralen Prifbereichs gem. BNatSchG befinden kénnte.

=> Eine Betroffenheit der Art ist damit ausgeschlossen

Rohrweihe

Die Rohrweihe wurde wéhrend der durchgefihrten Kartierungen nicht als Brutvogel nachgewiesen.
=> Eine Betroffenheit der Art ist damit ausgeschlossen

Wiesenweihe

Die Wiesenweihe wurde wdhrend der durchgefihrten Kartierungen nicht als Brutvogel
nachgewiesen.

Anhand der Kartenanhénge fir stérungsgeféhrdete Brut- beziehungsweise Zugvogelarten des AGW-
Erlasses befinden sich die zum Vorhaben néchstgelegenen Brutgebiete von Wiesenweihen in einem
Abstand von mindestens 16 km sidwestlich des Vorhabens bei Garlin.

= Eine Betroffenheit der Art ist damit ausgeschlossen
Fischadler

Auf Grundlage der im Geoportal Brandenburg pro Messtischblatt hinterlegten Artendaten des
Inspire-Dienstes des Landes Brandenburg in Verbindung mit den durchgefihrten Kartierungen
ergeben sich keine Hinweise darauf, dass sich das Vorhaben innerhalb des erweiterten Prifbereichs
von 3 km gem. BNatSchG befinden kénnte.

=> Eine Betroffenheit der Art ist damit ausgeschlossen

¢ Laut Metadaten der vom Vorhaben betroffenen Messtischblattquadranten ergibt sich Gbereinstimmend folgende Auskunft:

Es liegt keine fliichendeckende Kartierung vor, d.h. Arfen, die betroffen sind, kénnen auch in benachbarten Bereichen
(Quadranten) vorkommen.

Die Beobachtungen der hochsensiblen Arten Rotmilan, Schreiadler, Schwarzstorch, Seeadler, Wanderfalke und Uhu sind
hier nicht enthalten. Bei Fragen zu Artenvorkommen wenden Sie sich bitte an den betreffenden Koordinator.”
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Baumfalke

Gem. Gunther (2024) wurde ein Baumfalkenpaar an nur zwei aufeinander folgenden Tagen (20./
21.05.2023), auf zwei Nestern bzw. in unmittelbarer Nestnéhe stehend beobachtet. Es ist schwer zu
sagen, inwieweit hier eine Brut begonnen oder abgebrochen wurde.

= Auf die Art wird daher nachfolgend néher eingegangen
Wanderfalke

Auf Grundlage der durchgefihrten Kartierungen ergeben sich keine Hinweise darauf, dass sich das
Vorhaben innerhalb Nahbereichs oder des zentralen Prifbereichs gem. BNatSchG befinden kénnte.

=> Eine Betroffenheit der Art ist damit ausgeschlossen
Uhu

Auf Grundlage der durchgefihrten Kartierungen ergeben sich keine Hinweise darauf, dass sich das
Vorhaben innerhalb Nahbereichs oder des zentralen Prifbereichs gem. BNatSchG befinden kénnte.

= Eine Betroffenheit der Art ist damit ausgeschlossen.
Rotmilan

Der Rotmilan wurde wédhrend der Kartierungen im Untersuchungsgebiet mit drei Brutrevieren
nachgewiesen.

= Auf die Art wird daher nachfolgend néher eingegangen
Schwarzmilan

Der Schwarzmilan wurde wéhrend der Kartierungen im Untersuchungsgebiet mit einem Brutrevier
nachgewiesen.

= Auf die Art wird daher nachfolgend néher eingegangen
Weif3storch

Weif3stérche wurden im Untersuchungsgebiet in den Ortschaften Hijlsebeck, Burow und Pirow 2023
als Brutvégel nachgewiesen.

= Auf die Art wird daher nachfolgend néher eingegangen
Schwarzstorch

Schwarzstorche wurden wéhrend den Kartierungen nicht als Brutvogel im Untersuchungsgebiet
nachgewiesen.

= Eine Betroffenheit der Art ist damit ausgeschlossen

Rohrdommel / Zwergdommel

Ungeféhr 90 % der Rohrdommeln in Deutschland leben im Nordostdeutschen Tiefland. Als
Lebensraum bendtigt die Rohrdommel grofBfléchige, mehrighrige Schilfbesténde, die im Wasser
stehen. Beide Dommelarten gehéren in Brandenburg zu den vom Aussterben bedrohten Arten. Sie
besiedeln Réhrichte entlang fischreicher Gewasser und kommen dadurch gelegentlich auch in
groBeren Feldsollen vor. Beide Arten sind eng an grofle Rohrichthabitate und Gewdssern mit
ausreichender Sichttiefe gebunden.

Im Untersuchungsgebiet fehlt es an derlei geeigneten Biotopen.

=» Eine Betroffenheit der Arten ist damit ausgeschlossen
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Kranich
Wéhrend der durchgefihrten Kartierungen wurden keine Brutnachweise des Kranichs festgestellt.
=> Eine Betroffenheit der Art ist damit ausgeschlossen

Ziegenmelker

Ziegenmelker wurden wéhrend den Kartierungen nicht als Brutvogel im Unfersuchungsgebiet
nachgewiesen.

=> Eine Betroffenheit der Art ist damit ausgeschlossen

Grofdtrappe

Autf Grundlage der durchgefihrten Kartierungen kann ein Vorkommen Grofitrappen ausgeschlossen
werden. Anhand der Kartenanhdnge fur stérungsgeféhrdete Brut- beziehungsweise Zugvogelarten
des AGW-Erlasses befinden sich die Kerngebiete der GroBtrappe westlich von Berlin und somit weit
auBerhalb des Vorhabenbereichs.

=> Eine Betroffenheit der Art ist damit ausgeschlossen

Wiesenbriter (Uferschnepfe, Brachvogel, Rotschenkel, Kiebitz, Wachtelkénig)

Anhand der Kartenanhénge fir stérungsgeféhrdete Brut- beziehungsweise Zugvogelarten des AGW-
Erlasses befinden sich die zum Vorhaben néchstgelegenen Brutgebiete von Wiesenbritern in einem
Abstand von mindestens 23 km siidwestlich des Vorhabens bei Rambow (Lenzen).

=> Eine Betroffenheit der Art ist damit ausgeschlossen

Kranich (Rast- und Zugvogel)

Gegenwadrtig existieren in Brandenburg zwei Schlafplatze mit jeweils >10.000 rastenden Kranichen,
und zwei weitere befinden sich unmittelbar angrenzend an der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt und
Polen. Durch den entstehenden Nahrungsbedarf werden Nahrungsfléchen in Entfernungen bis
20.000 m von diesen Schlafplétzen aufgesucht. Dadurch kommt es regelmdaBig zu Flugbewegungen
in vollstandiger Dunkelheit, die dariiber hinaus an starken Zugtagen bis weit in die Nacht anhalten
kénnen. Kleinere Schlafplétze mit jeweils mindestens 500 rastenden Kranichen gibt es gegenwartig
etwa 20 in Brandenburg. Auch hier kénnen Nahrungsflige weit >10.000 m méglich sein, doch
liegen hier nur in wenigen Féllen die bedeutenden Fléchen weiter als 5.000 m entfernt.
Windkraftanlagen sind geeignet, Nahrungsflachen der Kraniche durch Meidung zu entwerten und
Flugwege zu entfernt liegenden Nahrungsflachen zu verriegeln, so dass diese méglicherweise
aufgegeben werden. In der Konsequenz kommt es wegen schlechter Nahrungsbilanz zu kirzeren
Rastzeiten und dadurch sinkenden Gesamtrastzahlen.

Im Zuge der Rast- und Zugvogelkartierung 2023/24 wurde die Art erfasst.
= Auf die Arten wird daher nachfolgend néher eingegangen

Génse (Rast- und Zugvdgel)

In Brandenburg treten als ,Ganse” vorrangig die Grau-, Bless- und Saatgans (besonders geschitzte
Arten nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG,) in sehr grofler Zahl auf. Lokale Konzentrationen von
einigen hundert Exemplaren erreicht dariber hinaus gegenwdrtig nur die WeiBwangengans.
Graugdnse bilden traditionelle Mauserund Zwischenrastplétze, wéhrend Bless- und Saatgans nur als
Durchzigler und Uberwinterter auftreten. Wirksamer Schutz dieser Arten setzt in erster Linie in der
Beruhigung der Schlafgewdsser und ihres Umfeldes ein. Im Radius bis 5.000 m suchen die meisten
Ganse ihre Nahrung, doch werden regelméflig auch deutlich gréfiere Distanzen, mitunter bis
20.000 m zu attraktiven Nahrungsflachen Gberflogen. Der abendliche Einflug zum Schlafplatz kann
sich bis weit in die Dunkelheit hineinziehen, weshalb Hindernisse im Luftraum zwischen
Asungsfléichen und Schlafplatz (Freileitungen, Windenergieanlagen) ein hohes Kollisionsrisiko
beinhalten. Durch das Meideverhalten gegeniber WEA kommt es zum Verlust an Asungsfléchen, der
sich in verkirzten Rastzeiten und dadurch sinkenden Gesamtrastbestédnden niederschlagen kann. Als
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Nebeneffekt kann es aber auch auf landwirtschaftlichen Nutzfléchen zu Schéden durch hohe
Gdnsekonzentrationen kommen.

Im Zuge der Rast- und Zugvogelkartierung 2023/24 wurden nordische Génse (Blass- und Saatgans)
erfasst.

= Auf die Arten wird daher nachfolgend néher eingegangen

Sing- und Zwergschwan (Rast- und Zugvogel)

Das Rastgeschehen beider Arten konzentriert sich in der nérdlichen Halfte Brandenburgs. Dariber
hinaus kann es beim Singschwan auch im sidlichen Brandenburg zu gréBeren Ansammlungen
kommen. Beide Arten erreichen lokale Rastbesténde, die internationale Verantwortung
Brandenburgs fir den Erhalt dieser wandernden Arten erkennen lassen. Zum Schutz der Arten und
um internationalen Abkommen (AEWA) gerecht zu werden, macht es sich erforderlich, bedeutende,
bislang ungeschitzte Nahrungsfléchen zu sichern.

Im Zuge der Rast- und Zugvogelkartierung 2023/24 wurde die Art Zwergschwan erfasst.
= Auf die Art wird daher nachfolgend néher eingegangen

Wasservdgel (Rast- und Zugvdgel)

Im Zuge der Rast- und Zugvogelkartierung 2023/24 wurden keine Wasservogel kartiert.
Entsprechend der Karte ,Rastgebietskulisse” der Kartenanhénge fur stérungsgefdhrdete Brut-
beziehungsweise Zugvogelarten des AGW-Erlasses befindet sich das Vorhaben auflerhalb von
Schlaf- oder Rastgebieten von Wasservégeln. Die zum Vorhaben néchstgelegenen Schlaf- oder
Rastgebiete liegen entlang der Elbe, > 25 km vom Vorhaben entfernt.

= Eine Betroffenheit der Artengruppe ist damit ausgeschlossen
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7.2.1 Bericksichtigung der Anderungen des BNatSchG vom 20.07.2022 und des AGW-
Erlasses vom 07.06.2023

Mit dem In-Kraft-Treten des 4. Gesetzes zur Anderung des BNatSchG wird die Handhabung des
Besonderen Artschutzes hinsichtlich des Tétungsverbots (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) in Bezug auf
Windenergieanlagen bundeseinheitlich neu geregelt. Gem. § 74 Abs. 5 BNatSchG ist § 45b Absatz
1 — 6 BNatSchG i.V.m. der Anlage 1 BNatSchG sofort anzuwenden, wenn der Vorhabentréger dies,
wie vorliegend, verlangt. Anlage 1 des BNatSchG benennt in Abschnitt 1 (abschlieBend) eine Liste
mit kollisionsgefdhrdeten Arten und den artenspezifischen Prifungsbereichen, in Abschnitt 2 eine
(nicht abschlieBende) Liste fachlich anerkannter Schutzmafinahmen (Vermeidungsmafinahmen).

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Ubersicht zu den Zusammenhéngen zwischen Nahbereich,
Zentralem Prifbereich und Erweitertem Prifbereich i.S.v. Anlage 1 Abschnitt 1 BNatSchG sowie
auferhalb der Prifbereiche liegende Areale und den jeweils zugehérigen Regelungen gem. § 45b
Abs. 2 — 5 BNatSchG.

Tabelle 3: Zusammenhang zwischen Anlage 1 Abschnitt 1 und § 45b Abs. 2 — 5 BNatSchG. Farbig hervorgehoben sind
die fir das Projekt auf Grundlage der Erfassungen 2023 (GUNTHER 2024) artenspezifisch geltenden Prifbereiche.

EruiErEEiER Nahbereich* Zentraler Priifbereich* Erweiterter Prifbereich* auRerhalb Priifbereich*
§ 45b Absatz 2 BNatSchG § 45b Absatz 3 BNatSchG § 45b Absatz 4 BNatSchG § 45b Absatz 5 BNatSchG
Seeadler 500 2000 5000
Fischadler 500 1000 3000
Schreiadler 1500 3000 5000
Steinadler 1000 3000 5000
Wiesenweihe' 400 500 2500
Kornweihe 400 500 2500
Rohrweihe® 400 500 2500
Rotmilan alle 8 WEA innerhalb erweiterten
500 1200 Prifbereichs (3.500 m) von 3
Revieren
Schwarzmilan WEAH1-H5 und H7-H8 innerhalb
500 1000 erweiterten Prifbereichs (2.500 m) |[WEAH6 aufRerhalb Prifbereiche
eines Reviers
Wanderfalke 500 1000 2500
Baumfalke WEAH1-H5 und H7-H8 innerhalb
350 450 erweiterten Prifbereichs (2.000 m) |[WEAH6 aufRerhalb Prifbereiche
eines Reviers
Wespenbussard 500 1000 2000
Weilistorch WEAHS innerhalb erweitereten
500 WEAH?7 innerhalb zentralen P-r[]fbereichs (2.000 m) von 3
Prufbereichs eines Revieres Revieren, WEAH1-H4 und H8 und
H8 innerhalb eines Revieres
Sumpfohreule 500 1000 2500
Uhu* 500 1000 2500

* Abstande in Metern, gemessen vom MastfuRmittelpunkt

1 Rohrweihe, Wiesenweihe und Uhu sind nur dann kollisionsgefahrdet, wenn die Héhe der Rotorunterkante in Kiistennéhe (bis 100 Kilometer) weniger als
30 m, im weiteren Flachland weniger als 50 m oder in hiigeligem Gelande weniger als 80 m betragt. Dies gilt, mit Ausnahme der Rohrweihe, nicht fir den
Nahbereich.

§ 45b Absatz 2 bis 5 BNatSchG regelt die Anwendung von Anlage 1 Abschnitt 1 BNatSchG bezogen
auf Nahbereich, Zentralem Prifbereich, Erweitertem Prifbereich und Bereichen, die aufBerhalb der
Prifbereiche liegen. § 45b Abs. 1 BNatSchG stellt klar, dass die Regelungen von § 45b Abs. 2 — 5
BNatSchG als Grundlage fur die fachliche Beurteilung zu werten sind:

(1) Fir die fachliche Beurteilung, ob nach § 44 Absatz 5 Satz 2 Nummer 1 das Tétungs- und
Verletzungsrisiko fir Exemplare kollisionsgeféhrdeter Brutvogelarten im Umfeld ihrer Brutoléitze durch
den Betrieb von Windenergieanlagen signifikant erhéht ist, gelten die MaBgaben der Abséitze 2 bis
5‘ “

Nahbereich (§ 45b Abs. 2 BNaitSchG)

+(2) Liegt zwischen dem Brutolatz einer Brutvogelart und der Windenergieanlage ein Abstand, der
geringer ist als der in Anlage 1 Abschnitt 1 fir diese Brutvogelart festgelegte Nahbereich, so ist das
T6tungs- und Verletzungsrisiko der den Brutolatz nutzenden Exemplare signifikant erhSht.

Erganzend ist der Begrindung zum Vierten Gesetz zur Anderung des BNatSchG (Deutscher
Bundestag — 20. Wahlperiode Drucksache 20/2354 S. 25) in Bezug auf den Nahbereich folgendes
zu entnehmen:
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JAuBerhalb der Nahbereiche kann in der Regel davon ausgegangen werden, dass der Betrieb von
WEA nicht zu einer erheblichen Stérung der in der Anlage aufgefihrien 15 Arten fihrt, die den
Erhaltungszustand der lokalen Population der Art verschlechtert. ”

Zentraler Pristbereich (§ 45b Abs. 3 BNaiSchG)

(3) Liegt zwischen dem Brutolatz einer Brutvogelart und der Windenergieanlage ein Abstand, der
groBer als der Nahbereich und geringer als der zentrale Priifbereich ist, die in Anlage 1 Abschnitt 1
fir diese Brutvogelart festgelegt sind, so bestehen in der Regel Anhaltspunkfe daofir, dass das
Tétungs- und Verletzungsrisiko der den Brutolatz nutzenden Exemplare signifikant erhéht ist, soweit

1. eine signifikante Risikoerhéhung nicht auf der Grundlage einer Habitatootentialanalyse oder
einer auf Verlangen des Trégers des Vorhabens durchgefihrten Raumnutzungsanalyse
widerlegt werden kann oder

2. die signifikante Risikoerhéhung nicht durch fachlich anerkannfe SchutzmalBinahmen
hinreichend gemindert werden kann, werden entweder Anftikollisionssysteme genutzt,
Abschaltungen — bei  landwirtschaftlichen — Ereignissen ~ angeordnet,  aftfraktive
Ausweichnahrungshabitate angelegt oder phdnologiebedingte Abschaltungen angeordnet,
so ist fir die betreffende Art in der Regel davon auszugehen, dass die Risikoerhhung
hinreichend gemindert wird. ”

Erweiterter Priifbereich (8§ 45b Abs. 4 BNatSchG)

+(4) Liegt zwischen dem Brutolatz einer Brutvogelart und der Windenergieanlage ein Abstand, der
grofer als der zentrale Priitbereich und héchstens so grof3 ist wie der erweiterte Priifbereich, die in
Anlage 1 Abschnitt 1 fir diese Brutvogelart festgelegt sind, so ist das Tétungs- und Verletzungsrisiko
der den Brutplatz nutzenden Exemplare nicht signifikant erhéht, es sei denn,

1. die Aufenthaltswahrscheinlichkeit dieser Exemplare in dem vom Rotor Gberstrichenen Bereich
der Windenergieanlage ist aufgrund artspezifischer Habitatnutzung oder funktionaler
Beziehungen deutlich erhéht und

2. die signifikante Risikoerhdhung, die aus der erhéhfen Aufenthaltswahrscheinlichkeit folgt,
kann nicht durch fachlich anerkannte SchutzmafBnahmen hinreichend verringert werden.

Zur Feststellung des Vorliegens eines Brutolatzes nach Satz 1 sind behérdliche Kataster und
behérdliche Datenbanken heranzuziehen, Kartierungen durch den Vorhabentréger sind nicht

erforderlich. ”
AuBBerhalb Prifbereich (8 45b Abs. 5 BNatSchG)

+(5) Liegt zwischen dem Brutolatz einer Brutvogelart und der Windenergieanlage ein Abstand, der
gréBer als der in Anlage 1 Abschnitt 1 fir diese Brutvogelart festgelegte erweiterte Prifbereich ist, so
ist das Tétungs- und Verletzungsrisiko der den Brutolatz nutzenden Exemplare nicht signifikant erhéht,
SchutzmaBnahmen sind insoweit nicht erforderfich.

/.2.2 Standértliche Besonderheiten Rast- und Zugvégel

Alle erhobenen Daten der 21 durchgefihrten Kartierungstage sind in den Karten des Anhangs des
Kartierungsberichtes (Anlage 1) dargestellt. Nachfolgend wird der Ergebnisteil der ,Erfassung der
Rast- und Zugvégel” aus dem Kartierungsbericht (GUNTHER 2024) zitiert:

,Es sind keine Schlafplatze von Kranichen, Gansen oder Schwénen bzw. keine Tagesruhestatten von
Tauchenten im 5000m-Radius bekannt.

Die Lage der Beobachtungspunkte und die Wege, welche wéhrend der Kartierungen genutzt wurden,
sind in Karte 7 (siehe Anhang) dargestellt.

Samtliche Einzelbeobachtungen, die wéhrend des Kartierzeitraumes gemacht wurden, sind in der
Karte 8 bzw. 8-1 bis 8-4 dargestellt und in den gpkg-Dateien 3 und 4 erfasst worden (siehe Anhang).

Das gesamte Artenspekirum und die Summe der Individuen / Einzelbeobachtungen je
Erfassungstermin sind in Tabelle 3 und in Tabelle 4 (siehe Anhang) ersichtlich. Zu beachten ist, dass
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die Summenbildung Doppelzdhlungen nicht ausschliefit. Nur im Felde nachgewiesene Ortswechsel
wurden bei der Summierung ausgeklammert.

Bei den Erfassungen wurden hauptséchlich Gberfliegende nordische Ganse (Bléass- und Saatgans),
Kraniche sowie Greifvogel beobachtet, wobei alle Bereiche des UG iberflogen wurde. Die Flughshe
der das UG uberfliegenden Individuen lag gréfitenteils im Bereich bis zu 200 Metern.

Bemerkenswerte Truppstarken wurden generell, also weder Gberfliegend, noch rastend am Boden,
erreicht. Nennenswert sind nur 25 Zwergschwéne, die am 08.01.24, das Untersuchungsgebiet
mittig, von Sidost nach Nordwest, in einer Héhe von O — 80 m, Gberquerten. Auerdem wurden bis
zu 350 Nahrung suchende Kraniche (03.04.23) im Untersuchungsgebiet beobachtet. Der gréfite
uberfliegende Kranichtrupp bestand aus 470 Individuen (11.05.24).

Insgesamt wurden 7 Greifvogel- und Falkenarten als Nahrungsgéste im Untersuchungsgebiet
nachgewiesen. Dies ist eine durchschnittlich hohe Anzahl und spricht fir die Qualitét des Gebietes,
als Nahrungsraum fir diese beiden Artengruppen.

Generell lésst sich feststellen, dass das Untersuchungsgebiet bzw. dessen néheres Umfeld, wéhrend
des Kartierzeitraumes, fir Durchzigler, rastende Durchzigler oder Wintergdste, gemessen an den
beobachteten Vogelarten und der Individuenzahlen, eher von geringer Bedeutung war.”
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Abstandsbetrachtungen (AGW Brandenburg)

Tabelle 4: Rast- und Uberwinterungsgebiete stérungsempfindlicher Vogelarten (Rastgebietskulisse)

Festgelegte Abstande

Kriterien fur Prifbereich2

Zentraler Prifbereich

Kranich
- ab regelmatig 3.300 Individuen

2.000 m um Schlaf- oder Rastgebiet entsprechend
Karte ,Rastgebietskulisse” gemal Anlage 1.5

Kranich
- ab regelmaRig 20.000 Individuen

10.000 m um Schlaf- oder Rastgebiet entsprechend
Karte ,Rastgehietskulisse” gemal Anlage 1.5

Waldsaatgans
—ab regelmatig 420 Individuen

2.000 m um Schlaf- oder Rastgebiet entsprechend
Karte ,Rastgebietskulisse” gemal Anlage 1.5

Andere Génse
—ab regelmatig 5.500 Individuen

2.000 m um Schlaf- oder Rastgebiet entsprechend
Karte ,Rastgehietskulisse” gemal Anlage 1.5

Andere Génse
—ab regelmalig 20.000 Individuen

5.000 m um Schlaf- oder Rastgebiet entsprechend
Karte ,Rastgehietskulisse” gemal Anlage 1.5

Sing- und Zwergschwan
—ab regelmafkig 350 Individuen

2.000 m um Schlaf- oder Rastgebiet entsprechend
Karte ,Rastgehietskulisse” gemalk Anlage 1.5

Wasservogel .

g i 1.000 m um Schlaf- oder Rastgebiet entsprechend
—ab regelmalig mindestens 1.500 . . .

. Karte ,Rastgebietskulisse” geman Anlage 1.5
Wasservigeln

Auf Grundlage der Zug- und Rastvogelkartierung 2023/2024 zeigt sich, dass Ansammlungen mit
bedeutsamen Vogelkonzentration gem. AGW-Erlass Brandenburg im Umfeld des Vorhabens nicht
nachgewiesen werden konnten.

Die 2023/2024 durchgefihrten Erfassungen des Rast- und Zugvogelgeschehens bericksichtigen
insbesondere die stets in den D&mmerungsphasen erhdhten Flugaktivitéten von Wat- und
Wasservdgeln zwischen Schlafplatz und Nahrungsflache (und umgekehrt). Dementsprechend geben
Kartierungsdurchgénge zu eben diesen Zeiten wesentliche Daten zur Beurteilung der Rast- und
Flugaktivitdten im Umfeld eines Plangebiets wéhrend der Vogelrast (nicht etwa: wdhrend des
Vogelzugs). Die gezielte Anwendung dieser Kartierungsmethodik zu bestimmten phdnologischen
Zeitpunkten ist insofern methodisch belastbar und aussagekréftig zur Beurteilung des
Rastgeschehens.

Der Vogelzug als hiervon nahezu unabhdéngiges, bzw. voraussetzendes, eigenstandiges (taglich und
vor allem néchtlich in z.T. sehr groBen Héhen stattfindendes) Phdnomen ist ein weithin immer noch
unbekannter Vorgang, der nur mithilfe von sehr zeitautwéandigen oder/und technischen Hilfsmitteln
(z.B. Radar) zufriedenstellend erfasst und ausgewertet werden kann. Eine naturrdumlich vorgegebene
Bindelung dieses Vorgangs (,Zugkorridor”) im norddeutschen Tiefland ist — anders als in
Mittelgebirgen oder im alpinen Bereich — bislang in der Regel nicht feststellbar. Vielmehr findet der
Vogelzug hier entweder auf breiter Front (insb. Kraniche, Wasservégel, Limikolen) oder ,heimlich”
entlang von Lebensraumstrukturen (FlieBgewdsser, Alleen, Hecken, Waldréinder 0.4.) statt.
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Auf Grundlage der Totfundliste von DURR 2023 sowie neuerer Studien (z.B. PROGRESS Studie’ oder
Vogelwarte Schweiz®) ist im Ubrigen davon auszugehen, dass insbesondere Génse, Kraniche sowie
nachtziehende Arten selten mit WEA kollidieren, da sie diese entweder in deutlich gréfieren Hohen
uberfliegen oder Windparken bewusst ausweichen. Auch auf dieser Grundlage lasst sich ableiten,
dass der Vogelzug im norddeutschen Tiefland Uberwiegend in breiter Front und nicht entlang
etwaiger Leitlinien erfolgt.

Beachtlich sind in diesem Zusammenhang, wie zuvor bereits angedeutet, auch die grundsétzlich
unterschiedlichen Mechanismen des Tag- und Nachtzuges in Verbindung mit den jeweils
maBgeblichen Flughdhen, die nachts regelmaBig deutlich hdher sind als am Tage (JELLMANN 1989
sowie BRUDERER 1971 und 1997 in SCHELLER 2007).

Bewertung

Eine besondere Funktion als Rastgebiet fir Zugvégel kann dem Vorhabengebiet nicht zugeordnet
werden. Das Areal wird zwar auf Grundlage der 2023/2024 durchgefihrien Erfassungen
gelegentlich von ziehenden Génsen, Kranichen und Schwénen durchquert, jedoch nicht in
besonderer Intensitdt und/oder RegelméBigkeit. Die Existenz eines Zugkorridors ist aus den
Erfassungsergebnissen (erwartungsgemdf) nicht abzuleiten. Demzufolge ist die geplante WEA nicht
geeignet, den Vogelzug als Barriere merklich zu beeinflussen.

7 GRUNKORN, T., J. BLEW, T. C OPPACK, O. KRUGER, G. NEHLS, A. POTIEK, M. REICHENBACH, J. von RONN, H.
TIMMERMANN & S. WEITEKAMP (2016): Ermittlung der Kollisionsraten von (Greif)Végeln und  Schaffung
planungsbezogener Grundlagen fir die Prognose und Bewertung des Kollisionsrisikos durch Windenergieanlagen
(PROGRESS). Schlussbericht zum durch das Bundesministerium fir Wirtschaft und Energie (BMWi) im Rahmen des 6.
Energieforschungsprogrammes der Bundesregierung geférderten Verbundvorhaben PROGRESS, FKZ 0325300A-D.

8 Vogelzugintensitét und Anzahl Kollisionsopfer an Windenergieanlagen am Standort Le Peuchapatte (JU), Schlussbericht
November 2016.
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Abbildung 7: Rastgebietskulisse Brandenburg und Schlafplétze bzw. Ruhegewdsser Mecklenburg-Vorpommerns im
Vorhabenumfeld. Erstellt mit QGIS 3.16. Quellen: Umweltkartenportal M-V 2024 und Geoportal Brandenburg 2024.
Karte in OriginalgréBe als Anlage 5 im Anhang des Dokuments.

Entsprechend der Karte ,Rastgebietskulisse” der Kartenanhénge fir stérungsgeféhrdete Brut-
beziehungsweise Zugvogelarten des AGW-Erlasses befindet sich das Vorhaben > 10 km von Schlaf-
oder Rastgebieten der relevanten Vogelarten entfernt. Auch die fur Mecklenburg-Vorpommern
verfigbaren Daten zu Schlafplétzen zeigen, dass das Vorhaben > 10 km von Schlafplétzen entfernt
liegt. Die zum Vorhaben néchstgelegenen Schlafplétze liegen im Lécknitztal, etwa 10,5 km westlich
des Vorhabens (s. Abb. 7). Hierbei handelt es sich um Schfalfplatze fir Kraniche der Kategorie A.
Die gréfite dokumentierte Anzahl an Kranichen betrégt hier 5.000 Individuen.

Die Kartierungen der Zug- und Rastvégel 2023/24 deuten auf keine Gberdurchschnittliche
Nutzung/Frequentierung des Vorhabengebietes hin. Abstandskriterien gem. AGW Brandenburg (vgl.
Tab. 2) werden eingehalten.

Tétung? Nein

Von den planungsrelevanten Wintergdsten, Zug- und Rastvégeln zéhlen Ganse, Schwéne, Kraniche,
Kormorane, Graureiher, Kiebitze und Goldregenpfeifer zu den seltenen Schlagopfern an WEA (vgl.
DURR 2022: Vogelverluste an Windenergieanlagen in Deutschland). Beobachtungen an anderen
Standorten zeigen, dass WEA von diesen Végeln erkannt und als potentielle Gefahr eingeschatzt
werden. Sie umfliegen bzw. Gberfliegen die Hindernisse. Ein erhéhtes Tétungsrisiko fur diese Arten
kann durch das Vorhaben unter Beachtung der Kartierungsergebnisse vor Ort daher nicht abgeleitet
werden.

Héufiger aus der Gruppe der Wat- und Wasservégel werden Méwen und Stockenten unter WEA
gefunden (vgl. DURR 2022 sowie PROGRESS 2016). Méwen und Stockenten zéhlten nicht zu den
Wintergdsten im Gebiet. Daher ist fir diese Arten im Untersuchungsgebiet ebenfalls von keinem
erhéhten Tétungsrisiko auszugehen.
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Erhebliche Stérung
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein

Erhebliche Stérungen fur Wintergéste, Zug- und Rastvégel kénnen sich wéhrend der Bauphase und
durch den laufenden Betrieb der WEA nur dann ergeben, wenn diese Stérungen zur Verschlechterung
des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen fihren kénnen.

Wéhrend der Bauphase verkehren mehr Fahrzeuge im Vorhabenbereich, vor allem sind mehr
Menschen prasent, was auf Végel eine verstérkte Scheuchwirkung ausiibt. Bei etwaigen Stérungen
durch die Bauarbeiten sind — wenn Uberhaupt — Végel betroffen, fir die in der Umgebung allerdings
zahlreiche Ausweichméglichkeiten (grofifléchige Ackerflachen, weitere Gewdsser) bestehen. Es kann
insofern von keiner erheblichen Stérung wdhrend der Bauphase ausgegangen werden;
artenschutzrechtlich relevant ist eine Stérung nur dann, wenn sie zur Verschlechterung des
Erhaltungszustandes der lokalen Population fuhrt. Dies ist angesichts der relativ kurzen Dauer der
baubedingten Stérungen und der Ausweichflachen in unmittelbarer Umgebung nicht zu erwarten,
zumal aus den Kartierungsergebnissen abzuleiten ist, dass die vom Vorhaben betroffene Flache keine
wesentliche oder besondere Bedeutung als Nahrungs- und Rastfléche ziehender Végel hat.

Wahrend des Betriebes von WEA sind Scheuchwirkungen fir manche Vogelarten belegt (vgl.
STEINBORN, REICHENBACH & TIMMERMANN 201 1). Kiebitze beispielsweise meiden Bereiche im 200 bis
400 m-Umkreis von WEA. Das bedeutet, dass Kiebitze nicht im Bereich des Windparks landen und
rasten werden. Aufgrund der fehlenden Nutzung des Vorhabenbereiches von rastenden oder
Uberwinternden Kiebitzen (Kiebitze wurden mit einer maximalen Anzahl von 29 Individuen > 1 km
vom Vorhaben entfernt nachgewiesen) kann eine erhebliche Stérung mit negativen Auswirkungen
auf (lokale) Populationen jedoch ausgeschlossen werden, zumal gehélznahe Fléchen von Kiebitzen
und Goldregenpfeifern grundsétzlich gemieden werden. Die geplante WEA soll unweit von Gehélzen
bzw. Waldrandern gebaut werden.

Abbildung 8: Am 15.10.2013 im Windpark Trinwillershagen, Lkr. Vorpommern-Rigen unmittelbar im Mastfulbereich
rastende Gdnse. Foto: SLF.

Ahnliche, jedoch geringere Meideabstéinde von bis zu 100 m werden teilweise for Géanse erwdhnt
(ebenda): fliegende Blassgénse mieden Nahbereiche der WEA, Graugénse zeigten kein deutliches
Meideverhalten. An einem bestehenden Windpark in Mecklenburg-Vorpommern konnten 2013
unterschiedliche Beobachtungen gemacht werden: fliegende Saat- und Bléssganse wichen WEA aus
und umflogen den Windpark, etwas haufiger querten die Ganse den Windpark ohne oder mit sehr
geringem Meideverhalten und flogen dabei auch zwischen den Windrédern hindurch.
Nahrungssuchende Ganse wanderten bis an die MastfiBe der am Rande des Windparks stehenden
WEA heran. Daher wird durch den Betrieb der Anlagen von keiner erheblichen Stérung fir ziehende
und rastende Génse ausgegangen. Gleiches konnte fir Kraniche beobachtet werden (vgl.
nachfolgende Abbildung).
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Abbildung 9: Am 30.03.2015 im Windpark Bitow-Zepkow Lkr. Mecklenburgische Seenplatte unmittelbar im
MastfuBibereich rastende Kraniche. Foto: SLF.

Fur Schwdne spielte der Vorhabenbereich keine Rolle als Rastgebiet, Flugbewegungen dieser Arten
deuten auf keine Uberlagerung des geplanten Windparks mit einem Zugkorridor hin.

Fur Wacholderdrosseln, Dohlen und Ringeltauben scheint nach STEINBORN, REICHENBACH &
TIMMERMANN 2011 die Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Fléchen und ihre Attraktivitét als
Nahrungsraum eine mégliche Stérung durch WEA zu Gberwiegen.

Der Vorhabenbereich zeigte insgesamt keine herausragende Bedeutung fir Zug- und Rastvégel.

Entnahme/Beschédigung/Zerstérung
von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten? Nein

Hinreichende Entfernungen zu Rast- und Schlafgewdssern schlieBen Beeintréichtigungen von
Ruhestétten fur Zug- und Rastvégel durch das Vorhaben aus. Der Vorhabenbereich selbst und sein
Umfeld Gbernehmen keine Funktion als Ruhestdétte.

Vorhabenbedingte Beeintréichtigungen, d.h. eine artenschutzrechtliche Relevanz des Vorhabens i.S.v.
8 44 Abs.1 BNatSchG in Bezug auf Rast- und Zugvdgel kénnen somit ausgeschlossen werden.

/.2.3 Horsterfassungen

7.2.3.1 Untersuchungsrahmen und Methodik

Die Methodik der Horsterfassung sowie Angaben zu den Kartierungstagen mit Wetterbedingungen
sind ausfihrlich im Erfassungsbericht (GUNTHER 2024) aufgefihrt. Der Kartierungsbericht befindet
sich als Anlage 1 im Anhang des AFB.
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7.2.3.2 Ergebnisse

Die Karte im Anhang (Anlage 4) gibt einen Uberblick des Horstbesatzes im Jahr 2023 im Umfeld
des Vorhabens (2 km-Radius um die geplanten WEA sowie dartber hinaus). Hiernach briteten 2023
folgende Raben-, GroB- und Greifvégel im Untersuchungsgebiet:

e Aaskréhe (5 besetzte Horste)

e Baumfalke (1 besetztes Revier)

e Dohle (1 Kolonie mit 15 Bruthéhlen)

o Kolkrabe (5 besetzte Horste)

e Mausebussard (11 besetzte Horste)

e Rotmilan (3 besetzte Horste)

e Schwarzmilan (1 besetzter Horst)

o Turmfalke (1 besetzter Horst)

e  WeiBstorch (3 BP)
Rotmilan, Schwarzmilan und Weiflstorch sind in Anlage 1 Abschnitt 1 BNatSchG als
schlaggefahrdete Arten gelistet, die Gbrigen Arten hingegen nicht. Fir die zwei in Anlage 1 Abschnitt

1 BNatSchG gelisteten Arten  bedarf es insofern ergénzender Ausfihrungen  zur
artenschutzrechtlichen Bewertung.
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7.2.4 Standértliche Besonderheiten Brutvégel

724 ] Ubersicht

Nachfolgend werden wertgebenden Kleinvogelarten, die wdahrend der Brutvogelkartierung im
Zeitraum Mérz bis Juli 2023 im 300 m-Radius um die geplanten WEA nachgewiesenen wurden in
alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Ergénzt wird die Tabelle durch Raben-, Grof- und
Greifvégel, die wéhrend den Horstkartierungen festgestellt wurden und der Definition der
wertgebenden Vogelarten entsprechen.

Als wertgebende Arten werden solche definiert, die einem Schutzstatus der aktuellen Roten Listen fur
Brandenburg (Landesamt fir Umwelt, Brandenburg 2019) und/oder Deutschland (RYSLAVY, T. et al.
2020) unterliegen und/oder die gem. Anhang | der EU-Vogelschutzrichtlinie als besonders zu
schitzende Vogelarten und/oder in Anlage 1 (zu § 1) Spalte 3 der Bundesartenschutzverordnung als
streng geschitzte Arten und/oder in Anlage 1 BNatSchG bzw. im AWG-Erlass gelistet sind.

Eine Darstellung der Reviere der wertgebenden Kleinvégel erfolgt in Abbildung 10 bzw. in
Originalgréfie als Anlage 6.

Tabelle 5: Artenliste der wertgebenden Kleinvogelarten im 300 m-Umfeld der geplanten WEA. Als wertgebend sind die
Arten definiert, die einem Schutzstatus der aktuellen Roten Listen fiir Brandenburg (Landesamt fir Umwelt, Brandenburg
2019) und/oder Deutschland (RYSLAVY, T. et al. 2020) untferliegen und/oder die gem. Anhang | der EU-
Vogelschutzrichtlinie als besonders zu schitzende Vogelarten oder in Anlage 1 (zu § 1) Spalte 3 der
Bundesartenschutzverordnung als streng geschitzte Arten gelistet sind.

Douischer | Wiserschafiicher | [30 | [90| VR | gy | alosencyach.
D BB Erlass

Baumfalke Falco subbuteo 3 1 X

Bluthénfling Cardvelis cannabina | 3 3

Braunkehlchen | Saxicola rubetra 2 2

Feldlerche Alauda arvensis 3 3

Gelbspétter Hippolais icterina 3

Grauammer Emberiza calandra X

Heidelerche Lullula arborea X X

Neuntéter Lanius collurio 3 X

Ortolan Emberiza hortulana | 2 3 X X

Rebhuhn Perdix perdix 2 1 X

Rotmilan Milvus milvus X X

Schwarzmilan | Milvus migrans X

Star Sturnus vulgaris 3

Weifstorch Ciconia ciconia 3 X X
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Abbildung 10: wertgebende Kleinvégel innerhalb des 300 m-Radius der geplanten WEA. Quelle: GUNTHER (2024),
Angepasst an Vorhaben. Karte erstellt mit QGIS 3.16.

Die in Tabelle 5 aufgefthrten Arten werden, aufgrund ihrer potenziellen artenschutzrechtlichen
Betroffenheit vom Vorhaben nachfolgend néher betrachtet. Die sonstigen im Umfeld des Vorhabens
potenziell oder nachweislich vorkommenden gehélzbritenden Arten ohne besonderen Schutzstatus
werden zusammenfassend als Gilde der ,Gehdlzbriter” nédher betrachtet. Als Geholzbriiter kénnen
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diese Arten im Falle potenziell anfallender Rodungsarbeiten ebenfalls vom Vorhaben betroffen sein.
Sie werden gemeinsam in dem Unterkapitel ,Gehdlzbriter” betrachtet, da die Art der Betroffenheit
und entsprechende Vermeidungsmafinahmen identisch sind. Dasselbe gilt fir die Gilde der
,Bodenbriter”. Auch die werden zusammenfassend betrachtet. Des Weiteren erfolgt fir die AGW-
relevanten Arten Graugans, Héckerschwan und Stockente keine Diskussion. Abstandskriterien fir
diese Arten beziehen sich auf Rast- jedoch nicht auf Brutvégel. Auf Rastvégel wurden bereits im
vorhergehenden Kapitel eingegangen.

7242 Baumfalke - Falco subbuteo
Bestandsentwicklung

Die Art kommt in Brandenburg und Berlin mit einem Bestand von 500 bis 600 Revieren/Brutpaaren
vor (Checkliste Brutvogel 2021) und wird in der Roten Liste als vom Aussterben bedroht (Kategorie
1) gefihrt. Deutschlandweit wird die Art als geféhrdet (Kategorie 3) eingestuft.

Standort

Ein Baumfalkenrevier wurde im UG im Zuge der Kartierung 2023, ca. 490 m sudéstlich der
ndchstgelegenen WEA H5 nachgewiesen (s. Anlage 7).

Abstandskriterien

Die Anlage 1, Abschnitt 1 zu §45b Absatz 1 bis 5 BNatSchG weist fir den Baumfalken im Hinblick
auf das Tétungsverbot einen Nahbereich von 350 m, einen zentralen Prifbereich von 450 m und
einen erweiterten Prifbereich von 2.000 m um Brutstatten von Baumfalken vom Mastfuimittelpunkt
aus. Der AGW-Erlass enthélt dariber hinaus keine weiteren Regelungen fir die Art.

Bewertung
Erhéhung des Tétungsrisikos? Nein

Auf Grundlage von § 45b Abs. 4 BNatSchG kann durch die Entfernung von > 450 m und
< 2.000 m zwischen der Fortpflanzungsstatte des Baumfalkens und den geplanten WEA H1-H5 und
H7-H8 eine signifikante Erhdhung des Tétungs- und Verletzungsrisikos ausgeschlossen werden. Die
geplante WEA Hé liegt bereits auflerhalb der erweiterten Prifbereichs.

§ 45b Absatz 4 BNatSchG:

,Liegt zwischen dem Brutolatz einer Brutvogelart und der Windenergieanlage ein Abstand, der gréBer
als der zentrale Priifbereich und héchstens so grof3 ist wie der erweiterte Priifbereich, die in Anlage
1 Abschnitt 1 fir diese Brutvogelart festgelegt sind, so ist das Tétungs- und Verletzungsrisiko der den
Brutolatz nutzenden Exemplare nicht signifikant erhSht, es sei denn,

1. die Aufenthaltswahrscheinlichkeit dieser Exemplare in dem vom Rotor iberstrichenen Bereich
der Windenergieanlage ist auf Grund artspezifischer Habitatnutzung oder funktionaler
Beziehungen deutlich erhéht und

2. die signifikante Risikoerhhung, die aus der erhéhten Aufenthaltswahrscheinlichkeit folgt,
kann nicht durch fachlich anerkannte Schutzmafinahmen hinreichend verringert werden. ”

2023 ergibt sich auf Grundlage von Anlage 1 Abschnitt T BNatSchG der Sachverhalt, dass keine
geplanten WEA weder innerhalb des Nahbereichs noch innerhalb des zentralen Prifbereichs
britender Baumfalken lokalisiert sind.

Als Nahrungsquelle dienen fir den Baumfalken in erster Linie Singvégel aber auch grofie Insekten
wie Libellen. Da die geplanten WEA innerhalb eines intensiv genutzten Ackers liegen ist nicht von
einem erhéhten Nahrungsangebot fir Baumfalken im Bereich der WEA-Standorte auszugehen.
Dementsprechend kann eine signifikante Erhéhung des Tétungsrisikos auf Grund artspezifischer
Habitatnutzung in dem vom Rotor Gberstrichenen Bereich der Windenergieanlagen ausgeschlossen
werden.
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Erhebliche Stérung
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein

Negative Auswirkungen auf die lokale Population der Baumfalken durch das Vorhaben sind nicht
erkennbar.

Entnahme/Beschddigung/Zerstérung
von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten? Nein

Durch das Vorhaben werden keine Fortpflanzungsstétten (Horste) der im Umfeld britenden
baumfalken entnommen, beschadigt oder zerstért. Aufgrund hinreichend grofier Absténde zu den
ndchstgelegenen Brutplatzen sind zudem keine Beeintréchtigungen oder Stérungen durch das
Vorhaben an den Horsten zu erwarten.

Demzufolge ist davon auszugehen, dass fur die geplanten WEA eine artenschutzrechtlich relevante
Betroffenheit der Art durch das Vorhaben nicht gegeben ist.

7.2.4.3  Bluthanfling - Carduelis cannabina

Bestandsentwicklung

Die Anzahl der Brutpaare/Reviere in Brandenburg und Berlin betrdgt 7.000 — 10.000 (Checkliste
Brutvégel 2021). In den aktuellen Roten Listen der Brutvégel Brandenburgs und Berlin wie auch
Deutschlands wird der Bluthénfling als geféhrdet eingestuft (Kategorie 3).

Standort

Wahrend der Brutvogelkartierung wurde ein Brutpaar, ca. 220 m nordéstlich der geplanten WEA
H7 festgestellt.

Bewertung

Tétung? Nein, VermeidungsmaBnahme 1

Fur den Bau und die ErschlieBung der geplanten WEA sind gem. aktuellem Planungsstand Rodungen
von Gehélzen nicht zu vermeiden. Dabei ist zu bedenken, dass innerhalb dieser Bereiche Bruten von

Blthanflingen maéglich sind. Wéhrend der Bauarbeiten kénnen erwachsene Végel fliehen, geféhrdet
sind jedoch Nest, Gelege und flugunfahige Kiken der Bluthénflinge.

Es sei in diesem Zusammenhang auf § 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG verwiesen. Demnach sind
die Rodungen auch zum Schutz von Singvégeln auBerhalb der Zeit vom 1.Mérz bis 30.September
durchzufohren:

» (5) Es ist verboten, {...)

2. Béume, die auBlerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gérinerisch genutzten Grundfichen stehen,
Hecken, lebende Zéune, Gebische und andere Gehdlze in der Zeit vom 1. Mérz bis zum 30. September abzuschneiden
oder aufden Stock zu setzen, zuldssig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen
oder zur Gesunderhaltung von Béumen, {...)"

Da § 39 Abs. 5 Satz T Nr. 2 BNatSchG anzuwenden ist (2 VermeidungsmafBBnahme 1, (vgl. Kap
7.2.5), wird hierdurch in jedem Fall eine Tétung von Individuen (Jungvégel) vermieden.

Standortbezogen ergibt sich kein erhdhtes Tétungsrisiko: Die geplanten WEA-Standorte liegen
ausschlieflich auf Ackerfléchen. Daher gehéren diese Fléchen wahrend der Brutzeit nicht zu den
bedeutenden Nahrungsarealen der Art.

Erhebliche Stérung
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein

Erhebliche negative Auswirkungen auf die lokale Population der Bluthénflinge sind nicht zu erwarten.
Bruthabitate bleiben weitestgehend erhalten. Saum- und Brachstrukturen an neu entstehenden
Wegen und Fléchen fur die WEA bieten der Art geeignete, neue Nahrungshabitate.
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Entnahme/Beschadigung/Zerstérung
von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten? Nein

Nester von Bluthénflingen kénnen bei den unvermeidbaren Gehalzrodungen zerstért werden. Jedoch
kénnen neue Nester in den verbleibenden Strukturen angelegt werden, es bestehen insofern
ausreichend Ausweichméglichkeiten. Da § 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG anzuwenden ist, ist
Uberdies eine Rodung nur auBerhalb der Brutzeit méglich, so dass die Neuanlage von Nestern nach
Abschluss der Brutzeit in der darauffolgenden Saison méglich ist. Bluthénflinge bauen Jahr for Jahr
neue Nester.

In der Zeit der Eiablage sind Bluthanflinge gegeniber anthropogenen Einflissen (z.B. Bauarbeiten,
menschlicher Prasenz, Lérm, Staubemissionen) stérempfindlich und geben mitunter ihr Gelege auf.
GARNIEL & MIERWALD 2010 geben zu Verkehrswegen eine Effektdistanz von 200 m an. Die Aufgabe
des Brutrevieres im Feldgehdlz nordéstlich der geplanten WEA H7 wird jedoch aufgrund der
Entfernung von 220 m zwischen Brutrevier und Baufléchen ausgeschlossen.

Demzufolge ist davon auszugeben, dass eine artenschutzrechtlich relevante Betroffenheit der Art
durch das Vorhaben unter Beriicksichtigung der VermeidungsmafBnahmen 1 nicht gegeben ist.

7.2.4.4 Bodenbrditer allg.

Im 300 m- Radius um die geplanten WEA nachgewiesene und am Boden britende Arten ohne
besonderen Schutzstatus (nicht wertgebende Arten) sind:

Schwarzkehlchen, Wachtel und Wiesenschafstelze.

Bewertung

Tétung? Nein, Vermeidungsmaf3nahme 2

Die Tétung adulter Tiere ist wahrend der Bauphase nicht méglich, da sie bei Annéherung des
Menschen oder vor Maschinen flichten. Da der Tatbestand des Tétens auch auf die
Entwicklungsformen der Art (hier Eier und Jungtiere) zutrifft, bedarf es der Vermeidung des bewussten
In-Kauf-Nehmens des vorhabenbezogenen Tétens. Mit der Vermeidungsmaf3nahme 2 (s. Kap. 5.2.4)
kann eine Anlage von Nestern durch bodenbritende Vogelarten im Baubereich vermieden und somit
der Eintritt des Tétungsverbotes abgewendet werden.

Die genannten Vogelarten gehéren nicht zu den schlaggeféhrdeten (vgl. DURR 2023).

Erhebliche Stérung
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein

Eine erhebliche Stérung der genannten Arten ist nicht gegeben, da die Arten bei Anndherung eines
Menschen nicht als stérungsempfindlich einzustufen sind und gegeniber dem WEA-Betrieb als
unempfindlich gelten.

Aufgrund dessen kann davon ausgegangen werden, dass das Vorhaben keine erheblichen Stérungen
bzw. Auswirkungen auf die lokalen Populationen der genannten bodenbritenden Arten haben wird.

Entnahme/Beschédigung/Zerstérung
von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten? Nein, VermeidungsmafBnahme 2

Die etwaige Beschédigung und Zerstérung von Fortpflanzungsstéatten sind mit der oben genannten
MaBnahme vermeidbar.

Sofern die Vermeidungsmaflnahme 2 durchgefihrt wird, besteht keine artenschutzrechtliche
Betroffenheit der potenziell im Untersuchungsgebiet vorkommenden Bodenbriter.
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7245 Braunkehlchen - Saxicola rubetra
Bestandsentwicklung

Die Anzahl der Brutpaare/Reviere in Brandenburg und Berlin betragt 4.500 — 7.500 (Checkliste
Brutvégel 2021). In den aktuellen Roten Listen der Brutvégel Brandenburgs und Berlin wie auch
Deutschlands wird das Braunkehlchen als stark gefdhrdet eingestuft (Kategorie 2). Fehlende
Saumstrukturen, eine intensivere Bewirtschaftung des Grinlands und dessen Umwandlung zu
Ackerfléchen haben zur Folge, dass Braunkehlchen Lebensrdume verlieren.

Standort

Wahrend der Kartierungen wurden zwei Braunkehlchenreviere festgestellt. Die Reviermittelpunkte
befinden sich etwa 160 m nordéstlich der Bauflachen der WEA H2 sowie ca. 60 m sidlich der
Baufléchen der WEA H3.

Tétung? Nein

Wéhrend der Bauarbeiten kénnen erwachsene Végel fliehen, gefdhrdet sind jedoch Nest, Gelege
und flugunfshige Kiken der Braunkehlchen, sofern Bauarbeiten im Bruthabitat stattfinden. Dies ist
vorliegend jedoch nicht der Fall. Die ermittelten Brutreviere werden nach derzeitigem Planungsstand
nicht gequert, womit auch eine Tétungsgefahr fir die Braunkehlchen ausgeschlossen werden kann.

Durch laufende WEA besteht kein erhéhtes Risiko fir Braunkehlchen. Gemaf3 DURR 2022 wurden
deutschlandweit unter WEA zwischen 2002 und 2023 bislang 3 Totfunde des Braunkehlchens
registriert. Wenngleich die Dunkelziffer wohlméglich héher ausféllt, ist infolge der stets bodennahen
Lebensweise der Art wihrend der Brut nicht mit Rotorkollisionen zu rechnen.

Erhebliche Stérung
(negative Auswirkung auf lokale Population)2 Nein

Erhebliche negative Auswirkungen auf die lokale Population des Braunkehlchens sind nicht zu
erwarten. Braunkehlchen finden weiterhin geeignete Brut und Nahrungshabitate (Grdben,
Saumstrukturen) vor, so dass sich an ihrer Lebenssituation im Vorhabenbereich kaum etwas éndert.
Saum- und Brachstrukturen an neu entstehenden Wegen und Flachen bieten der Art ebenfalls
geeignete, neue Lebensrdume. Braunkehlchen besiedeln auch Windparks.

Entnahme/Beschédigung/Zerstérung
von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten? Nein, Vermeidungsmafinahmen 3

In der Zeit der Eiablage sind Braunkehlchen gegentber anthropogenen Einflissen (z.B. Bauarbeiten,
menschlicher Présenz, Larm, Staubemissionen) stérempfindlich und geben mitunter ihr Gelege auf.
GARNIEL & MIERWALD 2010 geben zu Verkehrswegen eine Effektdistanz von 200 m an. Die Aufgabe
der Brutplatze unweit der geplanten WEA H2 und H3 bzw. deren Bauflachen ist aufgrund der
geringen Entfernung wahrend der Bauarbeiten méglich, lasst sich jedoch mittels der Mainahme 3
vermeiden. Die Brutzeit liegt nach Stdbeck et al. (2005) etwa in der Zeit vom 20.04. bis 10.07. - in
dieser Phase sollten sémtliche Bauarbeiten im 200 m-Radius um das Brutrevier nérdlich der WEA
H2 sowie das Brutrevier sudlich der WEA H3 ruhen. Eine Ausnahme von dieser Regelung kann
erfolgen, wenn mittels einer ornithologischen Begutachtung keine Ansiedlungen von Braunkehlchen
im Umkreis von 200 m um die geplanten WEA H2 und H3, Montagefléchen und Zuwegungen
festgestellt werden.

Demzufolge ist davon auszugeben, dass eine artenschutzrechtlich relevante Betroffenheit der Art
durch das Vorhaben unter Beriicksichtigung der VermeidungsmaBBnahmen 3 nicht gegeben ist.
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7246 Feldlerche — Alauda arvensis
Bestandsentwicklung

Die Feldlerche kommt in offenen Landschaften unterschiedlicher Auspréigungen sowie in
Kulturlandschaften wie Grin- und Ackerland vor. Von Bedeutung sind trockene und wechselfeuchte
Baden mit einer niedrigen bis kargen Gras- bzw. Getreideschicht. |hr Nest errichtet sie im Gras und
in niedriger Krautschicht in Abhdngigkeit der Wuchshéhe und -dichte. Daraus resultiert bei
Ackerbruten saisonal eine sehr hohe Dynamik hinsichtlich Wahl und Lage des jeweiligen Brutplatzes.
Mehrfachbruten im Jahr sind méglich, auch um insbesondere landbewirtschaftungs-, préadatoren-
oder witterungsbedingte Gelegeverluste ausgleichen zu kénnen. Die Anzahl der Brutpaare/Reviere
in Brandenburg und Berlin betragt 280.000 bis 380.000 (Checkliste Brutvogel, 2021).

Standort

Die genannte Art wurde im 300 m-Umfeld der geplanten WEA im Zuge der Kartierung im Jahr 2023
(GUNTHER 2024) mit insgesamt 63 Revieren nachgewiesen, wobei es sich bei den in den
Kartierungskartren eingetragenen Revieren um Brutverdachte und Brutzeitfeststellungen handelt. Die
Anzahl an tatséchlichen Revieren dirfte dementsprechend etwas geringer ausfallen.

Bewertung

Tétung? Nein, Vermeidungsmaf3nahme 2

Die Tétung adulter Tiere ist wahrend der Bauphase nicht méglich, da sie bei Annéherung des
Menschen oder vor Maschinen flichten. Da der Tatbestand des Tétens auch auf die
Entwicklungsformen der Art (hier Eier und Jungtiere) zutrifft, bedarf es der Vermeidung des bewussten
In-Kauf-Nehmens des vorhabenbezogenen Tétens. Mit der VermeidungsmafBBnahme 2 kann eine
Anlage von Nestern durch Feldlerchen im Baubereich vermieden und somit der Eintritt des
Tétungsverbotes abgewendet werden.

Mit 121 zwischen 2002 und 2022 von DURR 2022 bundesweit registrierten Schlagopfern ist die
Rotorkollision bei der Feldlerche unter Bericksichtigung der Bestandszahlen ein offenbar eher
seltenes Ereignis, obschon die von WEA beanspruchte Agrarflur gleichzeitig auch das Habitat der Art
darstellt (Auch Randsdume von WEA-Kranstellflachen und Zuwegungen nutzt die Art nachweislich
gerne zur Brut). Eine signifikante Erhdhung des Tétungsrisikos durch Rotorkollision ist bei dieser Art
daher nicht anzunehmen.

Erhebliche Stérung
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein

In einer Langzeitstudie Uber sieben Jahre untersuchten STEINBORN, REICHENBACH & TIMMERMANN
(2011) britende Feldlerchen in Windparks auf Acker und Grinland. Dabei stellten sie

zusammenfassend fest:
e Fin Einfluss der Windparks auf die Bestandsentwicklung ist nicht erkennbar.

e Feldlerchen briteten auch innerhalb der Windparks, mieden jedoch Iéngerfristig zunehmend
den Nahbereich bis 100 m (nicht signifikant).

e Der Einfluss des Gehdlzanteils auf die Verteilung der Brutoaare war signifikant, wéhrend kein
Zusammenhang mit der Entfernung und den WEA bestand.

o Abgetortte Fliichen wurden als Brutolatz gemieden.
e Bauarbeiten hatten keinen negativen Einfluss auf britende Feldlerchen.

e Die Dichte der Feldlerche bezogen auf ein geeignetes Habitat hat in den Windparks zwischen
2003 und 2006 abgenommen.

o Die Ergebnisse aus zwei anderen Untersuchungsgebieten bestdtigen den geringeren Einfluss
von Bauarbeiten und eine im Laufe der Jahre zunehmende kleinréumige Meidung. “

Aufgrund dieser Ergebnisse kann davon ausgegangen werden, dass das Vorhaben keine erheblichen
Stérungen bzw. Auswirkungen auf die lokale Population haben wird.

STADT LAND FLUSS, DORFSTRABE 6; 18211 RABENHORST -35 -



FACHBEITRAG ARTENSCHUTZ WINDENERGIEVORHABEN PIROW |l

Entnahme/Beschadigung/Zerstérung
von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten? Nein, VermeidungsmafBnahme 2

Die etwaige Beschédigung und Zerstérung von Fortpflanzungsstatten sind mit der oben genannten
MaBnahme vermeidbar.

Sofern die VermeidungsmaBBnahme 2 durchgefihrt wird, besteht keine artenschutzrechtliche
Betroffenheit der Art durch das geplante Vorhaben.

7.24.7  Gelbspétter - Hippolais icterina
Bestandsentwicklung

Gelbspotter leben in mehrschichtige Waldlandschaften mit hohen Gebischen und stark
aufgelockertem durchsonnten Baumbestand. Die Anzahl der Brutpaare/Reviere in Brandenburg und

Berlin betragt 20.000 bis 35.000 (Checkliste Brutvogel 2021). In Brandenburg gilt die Art als
gefahrdet, in der Roten Liste Deutschland wird sie als ungefdhrdet aufgefGhrt.

Standort

Die genannte Art wurde im 300 m-Umfeld der geplanten WEA im Zuge der Kartierung im Jahr 2023
(GUNTHER 2024) mit insgesamt 5 Revieren nachgewiesen.

Bewertung

Tétung? Nein, VermeidungsmaBBnahme 1

Fir den Bau und die ErschlieBung der geplanten WEA sind gem. aktuellem Planungsstand Rodungen
von Gehdlzen nicht zu vermeiden. Dabei ist zu bedenken, dass innerhalb dieser Bereiche Bruten von

Gelbspéttern méglich sind. Wéhrend der Bauarbeiten kénnen erwachsene Végel fliehen, gefdhrdet
sind jedoch Nest, Gelege und flugunféhige Kiken der Gelbspétter.

Es sei in diesem Zusammenhang auf § 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG verwiesen. Demnach sind
die Rodungen auch zum Schutz von Singvégeln auBerhalb der Zeit vom 1.Mérz bis 30.September
durchzufohren:

» (5) Es ist verboten, {...)

2. Béume, die auBlerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gérinerisch genutzten Grundfichen stehen,
Hecken, lebende Zéune, Gebische und andere Gehdlze in der Zeit vom 1. Mérz bis zum 30. September abzuschneiden
oder auf den Stock zu setzen, zuldssig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen
oder zur Gesunderhaltung von Béumen, (...)"

Da § 39 Abs. 5 Satz T Nr. 2 BNatSchG anzuwenden ist (2 VermeidungsmafBBnahme 1, (vgl. Kap
7.2.5), wird hierdurch in jedem Fall eine Tétung von Individuen (Jungvégel) vermieden.

Standortbezogen ergibt sich kein erhdhtes Tétungsrisiko: Die geplanten WEA-Standorte liegen
ausschlieflich auf Ackerfléchen. Daher gehéren diese Fléchen wéhrend der Brutzeit nicht zu den
bedeutenden Nahrungsarealen der Art.

Erhebliche Stérung
(negative Auswirkung auf lokale Population)2 Nein

Erhebliche negative Auswirkungen auf die lokale Population der Gelbspétter sind nicht zu erwarten.
Saum- und Brachstrukturen an neu entstehenden Wegen und Fléchen fir den Windpark bieten
geeignete, neue Nahrungshabitate.

Entnahme/Beschadigung/Zerstérung
von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten? Nein, Vermeidungsmafinahmen 1 und 4

Nester von Gelbspéttern kénnen bei den unvermeidbaren Gehélzrodungen zerstért werden. Jedoch
kénnen neue Nester in den verbleibenden Strukturen angelegt werden, es bestehen insofern
ausreichend Ausweichméglichkeiten. Da § 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG anzuwenden ist, ist
Uberdies eine Rodung nur auBerhalb der Brutzeit méglich, so dass die Neuanlage von Nestern nach
Abschluss der Brutzeit in der darauffolgenden Saison méglich ist. Gelbspétter bauen Jahr for Jahr
neue Nester.
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In der Zeit der Eiablage sind Gelbspétter gegeniiber anthropogenen Einflissen (z.B. Bauarbeiten,
menschlicher Présenz, Larm, Staubemissionen) stérempfindlich und geben mitunter ihr Gelege auf.
GARNIEL & MIERWALD 2010 geben zu Verkehrswegen eine Effektdistanz von 200 m an. Die Aufgabe
der Brutplatze unweit der geplanten WEA H1, H2, H3 und H8 ist aufgrund der geringen Entfernung
wdhrend der Bauarbeiten méglich, lésst sich jedoch mittels der Mafinahme 4 vermeiden. Die Brutzeit
liegt nach Sudbeck et al. (2005) etwa in der Zeit vom 20.04. bis 10.07. - in dieser Phase sollten
séimtliche Bauarbeiten im 200 m-Radius um die zwei Brutreviere nérdlich der WEA H2, um das
ieweilige Brutrevier nérdlich der WEA H3 und H8 sowie sidlich der WEA H1 ruhen. Eine Ausnahme
von dieser Regelung kann erfolgen, wenn mittels einer ornithologischen Begutachtung keine
Ansiedlungen von Neunt&tern im Umkreis von 200 m um die geplanten WEA H1, H2, H3 und H8,
Montagefldchen und Zuwegungen festgestellt werden.

Demzufolge ist davon auszugeben, dass eine artenschutzrechtlich relevante Betroffenheit der Art
durch das Vorhaben unter Bericksichtigung der VermeidungsmaBBnahmen 1 und 4 nicht gegeben
ist.

/248 Grauammer - Emberiza calandra
Bestandsentwicklung

,Die Grauammer war landesweit verbreitet, derzeit weisen jedoch die Groflandschaften Stidwestliches Vorland
der Seenplatte sowie Héhenriicken und Seenplatte erhebliche Vorkommenslicken auf. (...)

Besiedelt werden oft offene, ebene bis leicht wellige Naturréume mit geringem Gehélzbestand oder sonstigen
vertikalen Strukturen als Singwarten (Einzelbische und —bdume, Feldhecken, Alleen, E.-Leitungen,
Koppelpféhle, Hochstauden u. &.) auf nicht zu armen Béden. Zur Nahrungssuche benétigt sie niedrige und
|Gckenhafte Bodenvegetation, wihrend zur Nestanlage dichter Bewuchs bevorzugt wird” (OAMY 2006).

Die Anzahl der Brutpaare/Reviere in Brandenburg und Berlin betrégt 8.000 — 11.000 BP (Checkliste
Brutvogel 2021).

Die Grauammer ist in Schleswig-Holstein und Niedersachsen fast véllig verschwunden, deshalb ist
in BB auch aufgrund des leichten Rickgangs der Art, eine sorgféltige Beobachtung notwendig. Auf
der Roten Liste Deutschlands und BB ist die Art derzeit als ungeféhrdet eingestuft.

Standort

Grauammern besetzten 2023 im 300 m-Umfeld der geplanten WEA 4 Reviere. Die
Reviermittelpunkte befinden sich ca. 220m nordéstlich der geplanten WEA H7, ca. 100 m
sidwestlich der WEA HT1, ca. 120 m sidéstlich und ca. 30 m nérdlich der WEA H8.

Bewertung

Fur SCHELLER 2009 und HOTKER (2006) zéhlt die Grauammer mit zu den Arten, die im Nahbereich
von Windenergieanlagen briten. MOCKEL & WIESNER (2007) stellten an é untersuchten Windparks
in der Niederlausitz insgesamt 9 Brutplétze der Grauammer fest, die nur zwischen 10 und 200 m
(MW=80 m) von Windenergieanlagen entfernt lagen.

Totung? Nein, VermeidungsmaBnahme 2

Die Tétung adulter Tiere ist wahrend der Bauphase nicht méglich, da sie bei Annéherung des
Menschen oder vor Maschinen flichten. Da der Tatbestand des Tétens auch auf die
Entwicklungsformen der Art (hier Eier und Jungtiere) zutrifft, bedarf es der Vermeidung des bewussten
In-Kauf-Nehmens des vorhabenbezogenen Tétens. Mit der VermeidungsmaBBnahme 2 kann eine
Anlage von Nestern durch Grauammern im Baubereich vermieden und somit der Eintritt des
Totungsverbotes abgewendet werden.

Durch Rotorkollision kamen nach DURR zwischen 2002 und 2023 bundesweit nachweislich 39
Exemplare zu Tode. Wenngleich die Dunkelziffer wahrscheinlich héher ausfallen wird, kann in
Anbetracht der doch verhdltnisméBig geringen Zahl davon ausgegangen werden, dass das von

WEA-Rotoren ausgehende Tétungsrisiko fur die Art nicht zu einer signifikanten Erhdhung des
Grundrisikos féhrt.
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Erhebliche Stérung
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein

Aufgrund der Tatsache, dass Grauammern innerhalb von Windparken erfolgreich briten, ist mit
keiner erheblichen Stérung und negativen Auswirkungen auf die lokale Population des Neuntéters
zu rechnen.

Entnahme/Beschddigung/Zerstérung
von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten? Nein, VermeidungsmafBnahme 2

Mit  VermeidungsmaBBnahme 2 kann eine Zerstérung von Brutstdtten vermieden werden.
Grundsatzlich bleibt das Gebiet in seiner Ausstattung so erhalten, dass es weiterhin als Lebensraum
und Brutgebiet fir Grauammern dienen kann. Grauammern werden weiterhin mehrere Reviere im
Vorhabenbereich und seinem Umfeld besetzen kénnen: Die als Singwarten genutzten Gehdlze,
Staudensdume und Mittelspannungsleitung bleiben weitestgehend erhalten, die in unmittelbarer
Né&he hierzu vorhandenen Bruthabitate (dichte, oft gehdlznahe Staudenfluren) ebenso. Mit der
Anlage von Wegen und Montagefléchen ergeben sich im Zusammenhang mit den vorhandenen
Geholzen neue potenzielle Bruthabitate im Bereich der Acker.

Demzufolge ist davon auszugeben, dass eine artenschutzrechtlich relevante Betroffenheit der Art
durch das Vorhaben unter Beriicksichtigung der VermeidungsmaBBnahme 2 nicht gegeben ist.

7.2.4.9 Gehélzbriter allg.

Im 300 m- Radius um die geplanten WEA nachgewiesene und in Gehélzen britende Arten ohne
besonderen Schutzstatus (nicht wertgebende Arten) sind:

Amsel, Bachstelze, Baumpieper, Blaumeise, Buchfink, Buntspecht, Dorngrasmucke, Eichelhdher,
Feldsperling, Fitis, Gartenbaumlaufer, Gartengrasmicke, Goldammer, Grinfink, Kernbeifler,
Klappergrasmicke, Kleiber, Kohlmeise, Kolkrabe, Ménchsgrasmiicke, Nachtigall, Pirol,
Rabenkréhe, Ringeltaube, Rotkehlchen, Schwanzmeise, Singdrossel, Stieglitz, Sumpfmeise,
Zaunkénig und Zilpzalp.

Die genannten und in Gehdlzen britende (Baum,- Busch-, Héhlenbriter) Arten kénnen im Falle von
vorhabenbedingten erforderlichen Rodungen artenschutzrechtlich betroffen sein.

Bewertung

Tétung? Nein, VermeidungsmaBBnahme 1

Fir den Bau und die ErschlieBung der geplanten WEA sind gem. aktuellem Planungsstand Rodungen
von Gehélzen nicht zu vermeiden. Dabei ist zu bedenken, dass innerhalb dieser Bereiche Bruten von
gehdlzbritenden Vogelarten méglich sind. Wahrend der Bauarbeiten kénnen erwachsene Végel
fliehen, gefahrdet sind jedoch Nest, Gelege und flugunfdhige Kiken der Gehélzbriter, wenn in
entsprechend geeignete Habitate eingegriffen wird.

Es sei in diesem Zusammenhang auf § 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG verwiesen. Demnach sind
die Rodungen auch zum Schutz von Singvégeln auBerhalb der Zeit vom 1.Mérz bis 30.September
durchzufthren:

, (5) Es ist verboten, {...)

2. Béume, die auBerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gdrinerisch genutzten Grundfiéchen stehen,
Hecken, lebende Zéune, Gebische und andere Gehdlze in der Zeit vom 1. Mérz bis zum 30. September abzuschneiden
oder auf den Stock zu setzen, zuldssig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen
oder zur Gesunderhaltung von Béumen, {...)"

Da § 39 Abs. 5 Satz T Nr. 2 BNatSchG anzuwenden ist (2 VermeidungsmafBinahme 1, (vgl. Kap
7.2.5)), wird hierdurch eine Tétung von Individuen (Jungvégel) vermieden.
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Erhebliche Stérung
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein

Erhebliche negative Auswirkungen auf die lokale Population der potenziell betroffenen Vogelarten
sind nicht zu erwarten. Mdgliche Brutplatze bleiben weitestgehend erhalten. Saum- und
Brachstrukturen an neu entstehenden Wegen und Fléchen fir den Windpark bieten geeignete, neue
Nahrungshabitate.

Entnahme/Beschddigung/Zerstérung
von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten? Nein

Wenn es zu Rodungen von Gehélzen kommen sollte, kénnten Nester von Geholzbritern zerstort
werden. Jedoch kénnen neue Nester in den verbleibenden Strukturen angelegt werden, es bestehen
insofern ausreichend Ausweichméglichkeiten. Da § 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG anzuwenden
ist, ist Uberdies eine Rodung nur auBerhalb der Brutzeit méglich, so dass die Neuanlage von Nestern
nach Abschluss der Brutzeit in der darauffolgenden Saison méglich ist. Die betroffenen Vogelarten
bauen Uberwiegend Jahr fir Jahr neue Nester.

Daher besteht bei Durchfihrung der VermeidungsmaBBnahme 1 keine artenschutzrechtliche
Betroffenheit der Arten.

/.2.4.10 Heidelerche — Lullula arborea
Bestandsentwicklung

Fur Brandenburg und Berlin wird der Bestand der Heidelerche mit 12.000 — 15.000 Brutpaaren
angegeben (Checkliste Brutvogel 2021). Als Lebensraum bevorzugt die Heidelerche Uberwiegend
lichte Waldgebiete auf Sandbéden mit schitterer Gras- bzw. Krautvegetation und einzelnen Bdumen
sowie Buschen. Offene Landschaften und dicht bewaldete Gebiete werden gemieden. Eine
besondere Bedeutung bei der Revierwahl spielen vegetationslose bzw. spdarlich bewachsene Areale
in Verbindung mit vorhandenen Singwarten (kleine Bische) und Sandbadeplétzen (Stdbeck et al.

2005).
Standort

Die genannte Art wurde im 300 m-Umfeld der geplanten WEA im Zuge der Kartierung im Jahr 2023
(GUNTHER 2024) mit insgesamt 3 Revieren nachgewiesen. Die Reviermittelpunkte liegen ca. 75
nordéstlich der WEA H8 sowie ca. 230 m stdwestluch und ca. 170 m sidéstlich der WEA H5.

Bewertung

Tétung? Nein, VermeidungsmaBBnahme 2

Die Tétung adulter Tiere ist wahrend der Bauphase nicht méglich, da sie bei Annéherung des
Menschen oder vor Maschinen flichten. Da der Tatbestand des Tétens auch auf die
Entwicklungsformen der Art (hier Eier und Jungtiere) zutrifft, bedarf es der Vermeidung des bewussten
In-Kauf-Nehmens des vorhabenbezogenen Tétens. Mit der Vermeidungsmaf3nahme 2 kann eine
Anlage von Nestern durch Feldlerchen im Baubereich vermieden und somit der Eintritt des
Totungsverbotes abgewendet werden.

Zwischen 2002 und 2023 wurden 13 Heidelerchen tot unter WEA aufgefunden (DURR 2023), womit
die Heidelerche trotz ihres im Flug vorgetragenen Gesangs nicht zu den héufig geschlagenen Végeln
zghlt.

Insgesamt kann also eine signifikante Erhéhung des Tétungsrisikos ausgeschlossen werden.
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Erhebliche Stérung
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein

Erhebliche negative Auswirkungen auf die lokale Population der Ortolane sind nicht zu erwarten.
Saum- und Brachstrukturen an neu entstehenden Wegen und Fléchen fir den Windpark bieten
geeignete, neue Nahrungshabitate.

Entnahme/Beschddigung/Zerstérung
von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten? Nein, VermeidungsmafBnahme 2

Die etwaige Beschéadigung und Zerstérung von Fortpflanzungsstéatten sind mit der oben genannten
MaBnahme vermeidbar.

Sofern die VermeidungsmaBBnahme 2 durchgefihrt wird, besteht keine artenschutzrechtliche
Betroffenheit der Art durch das geplante Vorhaben.

7.2.4.17 Neuntdter — Lanius collurio

Bestandsentwicklung
Laut OAMV 2006 ergibt sich folgende Einschétzung:

,Wie bereits durch die Kart. 78-82 festgestellt, weist der Neuntster in M-V eine nahezu fldchendeckende
Verbreitung auf (...) Als Offenlandbewohner nutzt der Neuntéter vorrangig Hecken bzw. Strand- oder
Windschutzpflanzungen, gleichfalls werden aber auch Einzelgebische oder verbuschte aufgelassene
Grinlénder oder Seeufer besiedelt. Hdufig ist er auch in kleinen Feldgehdlzen und verbuschien
Ackerhohlformen anzutreffen. Wesentlich ist, dass das Nistgebisch — préferiert werden Schlehe, Weilidorn,
Hundsrose und im unmittelbaren Kistenbereich auch Sanddorn — mit entsprechenden Warten fir die
Ansitzjiagd ausgestattet ist und ein angrenzender offener Bereich mit einer nicht zu hohen bzw. dichfen
Krautschicht den Nahrungserwerb erméglicht. (...) Mit seinem bislang stabilen Bestand aus gesamtdeutscher
Sicht kommt M-V eine erhebliche Bedeutung und Verantwortung fir die Art zu, da hier ein Fldchenanteil von
nur 6,7 % ca. 16% des deutschen Bestandes leben (BAUER et. Al. 2002). (...) Der seit Anfang der 90er Jahre
héufig zu beobachtende Eingriff in das Brutolatzangebot durch Gebischbeseitigungen bzw. -rickschnift (z. T.
wéhrend der Brutzeit) an Straflen, Feldwegen, Waldrdndern und an Bahndémmen ist deshalb kritisch zu

v

bewerten. ”

Der Bestand in Brandenburg und Berlin liegt bei 15.000 - 18.000 Brutpaaren (Checkliste Brutvogel
2021).

Standort

Die genannte Art wurde im 300 m-Umfeld der geplanten WEA im Zuge der Kartierung im Jahr 2023
(GUNTHER 2024) mit insgesamt 6 Revieren nachgewiesen.
Bewertung

Fur die Erhaltung der Art mafigeblich wichtig ist die Erhaltung der Hecken- und Gehélzstruktur und
der anschlieBenden Raine und Staudenfluren.

MOCKEL & WIESNER (2007) stellten an sechs untersuchten Windparks in der Niederlausitz
insgesamt zehn Brutplétze fest, die nur zwischen 10 und 190 m (MW=90 m) von den WEA entfernt
lagen.
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Tétung? Nein

Fur den Bau und die ErschlieBung der geplanten WEA sind gem. aktuellem Planungsstand Rodungen
von Gehdlzen nicht zu vermeiden. In die nachgewiesenen Bruthabitate der Neuntéter wird jedoch
nicht eingegriffen. Diese befinden sich weit aulerhalb der von Rodungen betroffenen Areale. Im
Ubrigen sind die Rodungen auch zum Schutz von Singvégeln auBerhalb der Zeit vom 1.Mérz bis
30.September durchzufihren:

» (5) Es ist verbofen, {...)

2. Béume, die auflerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gértnerisch genutzten GrundfiGchen stehen,
Hecken, lebende Zéune, Gebische und andere Gehélze in der Zeit vom 1. Mdrz bis zum 30. September abzuschneiden
oder auf den Stock zu setzen, zuldssig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Planzen
oder zur Gesunderhaltung von Béumen, {...)"

Da § 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG anzuwenden ist (& Vermeidungsmafnahme 1, (vgl. Kap
6.2.7), wird hierdurch in jedem Fall eine Tétung von Individuen (Jungvégel) vermieden.

Innerhalb von Windparken tritt die Art bundesweit bei Vorhandensein naher Bruthabitate (dornen-/
stachelreiche Hecken, Feldgeholze, Sukzessionsflachen) regelmdBig auf, da die meist nur wenig
wassergebundenen und dadurch héufig trockenrasenartigen (insektenreichen) Montagefldchen ein
gutes Nahrungsangebot aufweisen. Die bodennahe Lebensweise vermeidet dabei insbesondere bei
groBen WEA kollisionsbedingte Verluste weitestgehend; laut DURR 2023 wurden zwischen 2002 und
2023 bislang bundesweit lediglich 27 durch Rotorschlag getétete Exemplare gefunden (21 in
Brandenburg, 6 in Sachsen-Anhalt).

Erhebliche Stérung
(negative Auswirkung auf lokale Population)2 Nein

Aufgrund der Tatsache, dass Neuntéter innerhalb von Windparken erfolgreich briten, ist mit keiner
erheblichen Stérung und negativen Auswirkungen auf die lokale Population des Neuntéters zu
rechnen.

Entnahme/Beschédigung/Zerstérung
von Fortpflanzungs- oder Ruhestéitten? Nein, VermeidungsmaBnahme 5

Eingriffe in Fortpflanzungs- und Ruhestatten der Art sind mit dem Vorhaben nicht verbunden.
Nachgewiesene Bruthabitate liegen weit auBBerhalb der vom Eingriff betroffenen Gehélze.

In der Zeit der Eiablage sind Neuntoter gegeniber anthropogenen Einflissen (z.B. Bauarbeiten,
menschlicher Présenz, Larm, Staubemissionen) stérempfindlich und geben mitunter ihr Gelege auf.
GARNIEL & MIERWALD 2010 geben zu Verkehrswegen eine Effektdistanz von 200 m an. Aut Grund
der Entfernung der WEA H1 und H8 sowie deren Zuwegung zu Brutrevieren von < 200 m kann eine
Aufgabe der Brutplétze nicht ausgeschlossen werden. Die Aufgabe der Brutplétze unweit der
geplanten WEA H8 und der WEA H1 lésst sich jedoch mittels der MaBnahme 5 vermeiden. Die
Ablage der Eier erfolgt etwa in der Zeit vom 15.05. bis 15.07. (SUDBECK 2005) - in dieser Phase
sollten sémtliche Bauarbeiten im 200 m-Radius um die zwei Brutreviere nérdlich und sidlich der
WEA H8 sowie um das Brutrevier sidéstlich der WEA H1 ruhen. Eine Ausnahme von dieser Regelung
kann erfolgen, wenn mittels einer ornithologischen Begutachtung keine Ansiedlungen von
Neuntdtern im Umkreis von 200 m um die geplante WEA H8 und H1, Montagefldchen und
Zuwegungen festgestellt werden.

Demzufolge ist davon auszugeben, dass eine artenschutzrechtlich relevante Betroffenheit der Art
durch das Vorhaben unter Beriicksichtigung der VermeidungsmaBnahme 5 nicht gegeben ist.
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7.2.4.12 Orolan — Emberiza hortulana
Bestandsentwicklung

Ortlonane leben vor allem in trockenen, offenen Landschaften, die mit einzelnen Biischen und
Baumen durchsetzt sind. Die Anzahl der Brutpaare/Reviere in Brandenburg und Berlin betrégt 4.100
— 4.900 (Checkliste Brutvégel 2021). In Brandenburg gilt die Art als geféhrdet, in der Roten Liste
Deutschland wird sie als stark geféhrdet aufgefihrt.

Standort

Die genannte Art wurde im 300 m-Umfeld der geplanten WEA im Zuge der Kartierung im Jahr 2023
(GUNTHER 2024) mit insgesamt 8 Revieren nachgewiesen.

Bewertung

Tétung? Nein, VermeidungsmaBnahme 1

Fir den Bau und die ErschlieBung der geplanten WEA sind gem. aktuellem Planungsstand Rodungen
von Gehélzen nicht zu vermeiden. Dabei ist zu bedenken, dass innerhalb dieser Bereiche Bruten von
Ortolanen méglich sind. Wahrend der Bauarbeiten kénnen erwachsene Végel fliehen, geféhrdet
sind jedoch Nest, Gelege und flugunféhige Kiken der Ortolane.

Es sei in diesem Zusammenhang auf § 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG verwiesen. Demnach sind
die Rodungen auch zum Schutz von Singvégeln auBBerhalb der Zeit vom 1.Mérz bis 30.September
durchzufihren:

, (5) Es ist verbofen, {...)

2. Béume, die auBerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gdrinerisch genutzten Grundfiichen stehen,
Hecken, lebende Zéune, Gebische und andere Gehdlze in der Zeit vom 1. Mdrz bis zum 30. September abzuschneiden
oder auf den Stock zu setzen, zuldssig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen
oder zur Gesunderhaltung von Béumen, {...)"

Da § 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG anzuwenden ist (& VermeidungsmafBinahme 1, (vgl. Kap
7.2.5), wird hierdurch in jedem Fall eine Tétung von Individuen (Jungvégel) vermieden.

Standortbezogen ergibt sich kein erhdhtes Tétungsrisiko: Die geplanten WEA-Standorte liegen
ausschlieBlich auf Ackerfléchen. Daher gehéren diese Fléchen wéhrend der Brutzeit nicht zu den
bedeutenden Nahrungsarealen der Art.

Erhebliche Stérung
(negative Auswirkung auf lokale Population)2 Nein

Erhebliche negative Auswirkungen auf die lokale Population der Ortolane sind nicht zu erwarten.
Saum- und Brachstrukturen an neu entstehenden Wegen und Fléchen fir den Windpark bieten
geeignete, neue Nahrungshabitate.

Entnahme/Beschédigung/Zerstérung
von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten? Nein, VermeidungsmaBBnahmen 1 und 6

Nester von Ortolanen kénnen bei den unvermeidbaren Gehélzrodungen zerstért werden. Jedoch
kénnen neue Nester in den verbleibenden Strukturen angelegt werden, es bestehen insofern
ausreichend Ausweichméglichkeiten. Da § 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG anzuwenden ist, ist
Uberdies eine Rodung nur auBBerhalb der Brutzeit méglich, so dass die Neuanlage von Nestern nach
Abschluss der Brutzeit in der darauffolgenden Saison méglich ist.

In der Zeit der Eiablage sind Ortolane gegeniber anthropogenen Einflissen (z.B. Bauarbeiten,
menschlicher Présenz, Larm, Staubemissionen) stérempfindlich und geben mitunter ihr Gelege auf.
GARNIEL & MIERWALD 2010 geben zu Verkehrswegen eine Effektdistanz von 200 m an. Die Aufgabe
der Brutplétze unweit der geplanten WEA H2, H3; H5 und H8 ist aufgrund der geringen Entfernung
wéhrend der Bauarbeiten méglich, lésst sich jedoch mittels der MaBnahme 6 vermeiden. Die Brutzeit
liegt nach Sudbeck et al. (2005) etwa in der Zeit vom 15.04. bis 31.07. - in dieser Phase sollten
sémtliche Bauarbeiten im 200 m-Radius um die zwei Brutreviere nérdlich der WEA H2, die zwei
Brutreviere nérdlich und sidlich der WEA H8, die zwei Brutreviere nérdlich und sidlich der WEA H5
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sowie um das Brutrevier sidlich der WEA H3 ruhen. Eine Ausnahme von dieser Regelung kann
erfolgen, wenn mittels einer ornithologischen Begutachtung keine Ansiedlungen von Ortolanen im
Umbkreis von 200 m um die geplanten WEA H2, H3, H5 und H8, Montagefléchen und Zuwegungen
festgestellt werden.

Demzufolge ist davon auszugeben, dass eine artenschutzrechtlich relevante Betroffenheit der Art
durch das Vorhaben unter Bericksichtigung der VermeidungsmaBnahmen 1 und é nicht gegeben
ist.

7.2.4.13 Rebhuhn — Perdix perdix
Bestandsentwicklung

Stark abnehmend ist die Zahl der britenden Rebhihner (aktuell 600 - 800 BP) in Brandenburg und
Berlin. Daher stufen Experten die Art in BB auf der Roten Liste von 2019 als vom Aussterben bedroht
(Kategorie 1) ein. In der Roten Liste Deutschlands wird die Art als stark geféhfdet (kategorie 2)
aufgefuhrt.

Standort

Bei der Brutvogelkartierung 2023 (GUNTHER 2024) wurde ein Reviermittelpunkt der Art, ca. 30
sGdwestlich der geplanten dauerhaften Zuwegung der WEA H2 festgestellt.

Bewertung
Tétung? Nein, VermeidungsmafBnahme 2

Das Rebhuhn britet am Boden, gut versteckt in Feldrainen, Weg-/ Grabenréndern, Hecken und
Gehélzréndern. Die Tétung adulter Tiere ist wahrend der Bauphase nicht méglich, da sie bei
Annéherung des Menschen oder vor Maschinen flichten. Da der Tatbestand des Tétens auch auf
die Entwicklungsformen der Art (hier Eier und Jungtiere) zutrifft, bedarf es der Vermeidung des
bewussten In-Kauf-Nehmens des vorhabenbezogenen Tétens. Mit der Vermeidungsmafinahme 2 (s.
Kap. 7.2.5.) kann eine Anlage von Nestern durch Rebhihner im Baubereich vermieden und somit
der Eintritt des Tétungsverbotes abgewendet werden.

Bei den Kiken handelt es sich um Nestfliichter. Rebhihner ernéhren sich von Sémereien, die sie am
Boden finden. Insgesamt leben Rebhihner bodennah, sie fliegen bei Gefahr in geringer Héhe davon,
so dass von laufenden WEA kaum eine Gefahr ausgeht. Seit 2002 wurden DURR (2021) zufolge 6
Totfunde von Rebhihnern unter WEA gemeldet.

Erhebliche Stérung
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein

Von den WEA geht fir das bodennah lebende Rebhuhn keine erhebliche Stérung aus. Durch die
Schaffung der neuen Zuwegungen und Montageflédchen entstehen fir das Rebhuhn Strukturen
(Wegrander, Ackerraine), die sie als Nahrungs- und Brutgebiete nutzen kénnen. Zudem halten sich
Rebhihner in deckungsreicher Vegetation auf und sind daher gegen optische Stérungen
unempfindlich.

Entnahme/Beschadigung/Zerstérung
von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten? Nein, VermeidungsmaBnahme 2

Die etwaige Beschéadigung und Zerstérung von Fortpflanzungsstatten sind mit der oben genannten
MaBnahme vermeidbar.

Demzufolge ist davon auszugehen, dass eine artenschutzrechtliche Betroffenheit des Rebhuhns durch
das Vorhaben bei Anwendung der VermeidungsmaBBnahme 2 nicht gegeben ist.
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7.2.4.14 Rotmilan - Milvus milvus

Bestandsentwicklung

Der Rotmilan lebt in vielfaltig strukturierten Landschaften, die durch einen héaufigen Wechsel von
bewaldeten und offenen Biotopen charakterisiert sind. Der Baumbriter legt seine Nester in
Waldrandern lichter Altholzbestdnde aber auch im Bereich von grofirdumigen Ackergebieten in
Feldgehdlze an.

Zur Nahrungssuche dienen offene Feldfluren, Grinland- und Ackergebiete und Bereiche um
Gewdsser.

Die Art kommt in Brandenburg und Berlin mit einem Bestand von 1.650 bis 1.800
Revieren/Brutpaaren vor (Checkliste Brutvégel 2021).

Standort

2023 erfolgten im Zuge von Horstkartierungen 3 Brutnachweise der Art (GUNTHER 2024, vgl. Karte
Anlage 8):

e Ca. 800 m sudéstlich der nachstgelegenen geplanten WEA H8 (Rm 1)
o Ca. 1.500 sudéstlich der néchstgelegenen geplanten WEA H5 (Rm2)
e Ca. 2.120 m stdwestlich der nachstgelegenen geplanten WEA H3 (Rm 3)

Tabelle 6: Abstéinde zwischen Revierpaar und geplanten WEA bezogen auf die in Anlage 1, Abschnitt 1 BNatSchG
angegeben Bereiche.

8 o It K Abstand zwischen geplanter WEA und Brutpaar

rutpaar (bez. It. Karte

An|<:1p e 8) > 500 m und > | >1.200 m und <

9 < 500 m 1.200 m 3500 m > 3.500 m
RmT - WEA H5, H8 WEA H1-H4 -
und H6-H7

Rm?2 - - WEA HT - H8 -
Rm3 - - WEA HT - H8 -

WEA H5 und WEA HB8 befinden sich hingegen gem. § 45b Abs. 4 i.V.m. Anlage 1 Abschnitt 1
BNatSchG im zentralen Prifbereich zum westlich des Vorhabens gelegenen, im Jahre 2023
festgestellten Rotmilanbrutplatzes (Rm1). Die WEA H1-H4 und Hé-H7 liegen zusétzlich im
erweiterten Prifbereich aller drei Brutplétze.

Abstandskriterien

Die Anlage 1, Abschnitt T BNatSchG weist fir den Rotmilan im Hinblick auf das Tétungsverbot einen
Nahbereich von 500 m, einen zentralen Prifbereich von 1.200 m und einen erweiterten Prifbereich

von 3.500 m um Brutstétten aus. Der AGW-Erlass enthélt dariber hinaus keine weiteren Regelungen
for die Art.

Bewertung

Man geht davon aus, dass die Rotmilane sich wéhrend der Brutzeit Gberwiegend am und um den
Horst authalten, um ihre Jungen mit Nahrung zu versorgen. Fir diese Nahrungsversorgung sind
Floge vom und zum Horst durch die Altvégel notwendig. Entsprechend dieser Annahme ist die
Aufenthaltswahrscheinlichkeit fir einen Rotmilan umgekehrt proportional zur Distanz zum Horst. Mit
anderen Worten: Der Rotmilan Uberfliegt eine Fléche umso héufiger, je néher sich diese am Horst
befindet. Belegt wird diese Annahme durch die telemetrischen Untersuchungen von Mammen (2008)
und Nachtigall (2008): Nach Mammen et al. (2008) lagen > 50 % der aktiven Lokalisationen
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besenderter Rotmilane wéhrend der Brutzeit im Radius von 1.000 m um den Horst. Im Verlauf der
fortgefihrten Untersuchungen wéhrend der Fortpflanzungsperiode konnte der Anteil ,> 50%" im
Mittel 55 % der Ortungen im 1 km-Radius um den Horst und 80 % der Ortungen im 2 km-Radius
(10 adulte Végel, Mammen et al. 2010) prazisiert werden. Dies entspricht in etwa den Ergebnissen
von NACHTIGALL & HEROLD (nach Langgemach & Dirr 2017), die 60 % der Akfivitaten im 1 km-
Radius fanden. Es ist somit davon auszugehen, dass 60 % der Flugbewegungen des Rotmilans
innerhalb eines Radius von 1 km um den Horst statfinden.

Der mit WEA-Rotoren héufiger kollidierende Rotmilan bildet héufig und regelméBig innerhalb seines
Revieres Wechselhorste, die durchaus auch weiter voneinander entfernt liegen kénnen (vgl. Scheller,
Vékler & Gottner 2014). Die Einhaltung pauschaler Absténde zu den in Abhédngigkeit des
Nahrungsangebotes und der Nahrungsverfigbarkeit besetzten Horsten kann insofern allein kaum
als Kriterium zur Abschétzung des Tétungsrisikos dienen. Zudem fehlt bislang jeglicher Nachweis
eines Zusammenhangs zwischen dem Abstand von Rotmilanhorsten zu WEA und der Héufigkeit von
Rotorkollisionen des Rotmilans im jeweils betreffenden Windpark; registrierte, tédliche
Rotorkollisionen des Rotmilans treten auf Grundlage von Dirr 2018 Gberdies deutlich weniger in
den Monaten Mai, Juni und Juli auf, obwohl genau dann die Flugaktivitét in Horstnéhe am héchsten
ist (Nahrungsbeschaffung fir die Jungen, Fliggewerden der Jungen). Die meisten Totfunde wurden
nach Dirr 2018 in den Monaten April sowie August und September registriert, d.h. zu Beginn der
Brutzeit bzw. wéhrend der Zugzeit. Insbesondere in den Spatsommermonaten August und September
ist die Horst- und Revierbindung erheblich geringer als in der Kernbrutzeit bzw. nicht mehr
vorhanden. Uberwiegend kollidieren nicht Jung-, sondern Altvégel mit WEA (Langgemach & Dirr
2017, Informationen tber Einflisse der Windenergienutzung auf Végel, Stand April 2017). Flige
des Rotmilans erfolgen im Tiefland nachweislich Gberwiegend in Héhen von O — 50 m (Mammen
2010 sowie ECODA 2012) — dies sind Hohenbereiche, die von den Rotoren moderner Grof3- WEA
nicht mehr beansprucht werden.

Aktuell wird der Rotmilan mit 751 Totfunden in der Liste von DURR (2023) gefGhrt. Die nachfolgend
grafisch dargestellte Auswertung nach Monaten basiert auf dem Datenbestand von 2020 und I&sst
aufgrund der ausgepragten Zweigipfeligkeit des Diagramms nicht den Schluss zu, dass die meisten
Schlagopfer wéhrend der Hauptbrutzeit, d.h. insbesondere wahrend der héchsten Aktivitaten am
Brutplatz (dabei jedoch eingeschrénktem Aktionsradius), auftreten. Vielmehr unterstreicht das
Diagramm die Annahme, dass die Rotmilane gehéuft wéhrend des Zuges und der Paarbildung, also
der Zeit mit der geringsten Brutplatzbindung und der héchsten Mobilitét, getdtet werden (s. hierzu
auch Sprétge et al. 2018, S. 191).
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Anzahl Totfunde Rotmilan in Deutschland nach Monaten (DURR 09/2020)
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Abbildung 11: Anzahl der zwischen 2002 und 2020 registrierten Rotmilantotfunde in Deutschland unter WEA nach
Monaten, n= 600. Datenquelle: Dirr 09/2020.

Erhdhung des Tétungsrisikos? Nein, VermeidungsmaBBnahmen 7 und 8

Auf Grundlage von § 45b Absatz 3 BNatSchG kann durch die Entfernung von > 500 m und <
1.200 m zwischen dem 2023 besetzten Horst des Brutpaares Rm1 und den geplanten WEA H5 und
H8 in Verbindung mit der empfohlenen Vermeidungsmafinahme 7 eine signifikante Erhéhung des
Totungs- und Verletzungsrisikos ausgeschlossen werden.

§ 45b Absatz 3 BNatSchG:

,Liegt zwischen dem Brutolatz einer Brutvogelart und der Windenergieanlage ein Abstand, der gréfer
als der Nahbereich und geringer als der zentrale Priitbereich ist, die in Anlage 1 Abschnitt 1 fir diese
Brutvogelart festgelegt sind, so bestehen in der Regel Anhaltspunkte dafir, dass das Tétungs- und
Verletzungsrisiko der den Brufplatz nutzenden Exemplare signifikant erhéht ist, soweit

1. eine signifikante Risikoerhhung nicht auf der Grundlage einer Habitatootentialanalyse oder
einer auf Verlangen des Trdgers des Vorhabens durchgefihrten Raumnutzungsanalyse
widerlegt werden kann oder

2. die signifikante Risikoerhéhung nicht durch fachlich anerkannte SchutzmalBinahmen
hinreichend gemindert werden kann, werden entweder Antikollisionssysteme genutzt,
Abschaltungen — bei  landwirtschaftlichen — Ereignissen  angeordnet,  atfraktive
Ausweichnahrungshabitate angelegt oder phdnologiebedingte Abschaltungen angeordnet,
so ist fir die betreffende Art in der Regel davon auszugehen, dass die Risikoerhéhung
hinreichend gemindert wird. ”

Das auf Grundlage dessen zundchst zu prognostizierende signifikant erhéhte Kollisionsrisiko kann
durch die fachlich anerkannte VermeidungsmafBBnahme 7 (vgl. Kap. 7.2.5) hinreichend gemindert
werden. Die VermeidungsmaBBnahme 7 ist demzufolge fir die WEA H5 und H8 erforderlich. Gemaf
Anlage 1 (zu § 45b Absatz 1 bis 5) Abschnitt 2 BNatSchG ist allein die Vermeidungsmafinahme 7
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bereits vollumfénglich geeignet, um das Tétungsrisiko des Rotmilans unter die Signifikanzschwelle zu
senken’.

Auf Grundlage von § 45b Absatz 4 BNatSchG kann dariiber hinaus durch die Entfernung von
> 1.200 m und < 3.500 m zwischen den Horsten der Brutpaare Rm2 und Rm3 und den geplanten
WEA H2-H4 und H6-H7 sowie in Verbindung mit der Vermeidungsmaf3nahme 8 auch fir die
grinlandnah geplante WEA H1 ebenfalls eine signifikante Erhéhung des Tétungs- und

Verletzungsrisikos ausgeschlossen werden. Vermeidungsma3nahmen sind fir WEA H2-H4 und Hé-
H7 nicht erforderlich.

§ 45b Absatz 4 BNatSchG:

JLiegt zwischen dem Brutplatz einer Brutvogelart und der Windenergieanlage ein Abstand, der gréBer
als der zentrale Prifbereich und héchstens so groB3 ist wie der erweiterte Prifbereich, die in Anlage
1 Abschnitt 1 fir diese Brutvogelart festgelegt sind, so ist das Tétungs- und Verletzungsrisiko der den
Brutplatz nutzenden Exemplare nicht signifikant erhSht, es sei denn,

3. die Aufenthaltswahrscheinlichkeit dieser Exemplare in dem vom Rotor Gberstrichenen Bereich
der Windenergieanlage ist auf Grund artspezifischer Habitatnutzung oder funktionaler
Beziehungen deutlich erhéht und

4. die signifikante Risikoerhéhung, die aus der erhéhten Aufenthaltswahrscheinlichkeit folgt,
kann nicht durch fachlich anerkannte SchutzmaBnahmen hinreichend verringert werden. ”

2023 ergibt sich auf Grundlage von Anlage 1 Abschnitt T BNatSchG der Sachverhalt, dass keine
geplanten WEA innerhalb des Nahbereichs britender Rotmilane lokalisiert sind.

Anlage 8 stellt die 2023 besetzten Horststandorte der Brutpaare Rm1, Rm2 und Rm3 im
Zusammenhang mit Grinlandarealen dar. Die geplanten WEA H1-H4 und H6-H7 liegen innerhalb
eines infensiv genutzten Ackers, wohingegen sich Dauergrinlandfléchen als mafigebliche
Nahrungsflachen entweder in Horstnéhe oder windparkabgewandt und somit nicht im potenziellen
Gefahrenbereich der WEA befinden. Im Gegensatz dazu befindet sich die geplante WEA H1
allerdings am Rande eines schmalen Grinlandstreifens. An diesem Standort ist die signifikante
Erhéhung des Tétungsrisikos auf Grund artspezifischer Habitatnutzung in dem vom Rotor
Uberstrichenen Bereich der Windenergieanlage nicht ganzlich ausgeschlossen. Bei Mahdereignissen
innerhalb dieses als Nahrungsflache fir Rotmilane attraktiven Grinlandareals im 250 m Umfeld der
geplanten WEA H1 sollte diese aus gutachterlicher Sicht bei Landwirtschaftsereignissen (hier: Mahd)
vorsichtshalber abgeschaltet werden, um das Eintreten eines signifikant erhdhten Tétungsrisikos
sicher vermeiden zu kénnen.

For die WEA H2-H4 und H6-H7 sind hingegen keine VermeidungsmaBnahmen notwendig. Von
einer erhdhten Aufenthaltswahrscheinlichkeit in dem vom Rotor Gberstrichenen Bereich dieser WEA
kann auf Grund artspezifischer Habitatnutzung oder funktionaler Beziehungen nicht ausgegangen
werden. Bei dreidimensionaler Betrachtung kommt hinzu, dass die hier geplanten WEA einen
unbeeinflussten Luftraum von 113 m Uber GOK belassen, wohingegen der Rotmilan, wie oben
dargelegt, einen vorzugsweise genutzten Bereich von 0 - 50 m Uber Gelénde nutzt.

Demnach ist mit Anwendung von Anlage 1 BNatSchG durch die Errichtung der geplanten WEA H1,
H5 und H8 fur den Rotmilan in Verbindung mit den VermeidungsmaBnahme 7 und 8 kein erhéhtes
Tétungsrisiko zu prognostizieren.

Durch die Errichtung der WEA H2-H4 und H6-H7 kann auch ohne die Bericksichtigung von
VermeidungsmaBnahmen ein signifikant erhdhtes Tétungsrisiko ausgeschlossen werden.

? Anlage 1 Abschnitt 2 BNatSchG, hier: ,Abschaltung bei landwirtschaftlichen Ereignissen”: , Wirksamkeit: Die Abschaltung
bei Bewirtschaftungsereignissen trigt regelmdBig zur Senkung des Kollisionsrisikos bei und bringt eine Ubergreifende
Vorteilswirkung mit sich. Durch die Abschaltung der Windenergieanlage wéhrend und kurz nach dem
Bewirtschaftungsereignis wird eine wirksame Reduktion des tempordr deutlich erhéhten Kollisionsrisikos erreicht. Die
MafBnahme ist insbesondere fiir Rotmilan und Schwarzmilan, Rohrweihe, Schreiadler sowie den Weif3storch wirksam.”
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Erhebliche Stérung
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein

Eine erhebliche Stérung durch das Vorhaben ist nicht zu erwarten. Rotmilane jogen ohne Anzeichen
von Meidungen in Windparken, selbst bei Bauarbeiten werden die Bereiche Uberflogen. Wenn hier
tempordr durch die Anwesenheit von Menschen Meidungseffekte auftreten, bestehen im Umfeld
dhnliche strukturierte Areale, auf welche die Végel ausweichen kénnen. Einflisse dieser Art bleiben
insofern ohne Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der lokalen Population.

Entnahme/Beschddigung/Zerstérung
von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten? Nein

Mégliche Fortpflanzungsstétten von Rotmilanen bleiben vom Vorhaben unberihrt, es wird in keine
méglichen Brutplétze an Waldréindern, in Feldgehdlzen o. &. eingegriffen. Da mit Umsetzung der
VermeidungsmaBnahmen 8 und 9 im Sinne von Anlage 1 Abschnitt 2 das Tétungsrisiko hinreichend
gemindert werden kann, kann aus dem insofern wirksam geminderten Tétungsrisiko auch keine
(indirekte) Schadigung der Fortpflanzungsstétte abgeleitet werden.

Demzufolge ist davon auszugehen, dass fur die geplanten WEA eine artenschutzrechtlich relevante
Betroffenheit der At durch das Vorhaben unter Beriicksichtigung der VermeidungsmaBBnahmen 7
und 8 nicht gegeben ist.

7.2.4.15  Schwarzmilan - Milvus migrans
Bestandsentwicklung

In Deutschland spiegelt die Bindung des Schwarzmilans an gewdsserreiche Landschaften, wie
Flussniederungen, die Verbreitung wider. Die Art kommt in Brandenburg und Berlin mit einem
Bestand von 1.100 bis 1.350 Revieren/Brutpaaren vor (Checkliste Brutvégel, 2021).

Standort

Der Schwarzmilan wurde im UG im Zuge der Kartierung 2023 mit einem Brutpaar, ca. 1.350 m
s0déstlich der nachstgelegenen WEA H5 nachgewiesen.

Abstandskriterien

Die Anlage 1, Abschnitt 1 zu §45b Absatz 1 bis 5 BNatSchG weist fir den Schwarzmilan im Hinblick
auf das Tétungsverbot einen Nahbereich von 500 m, einen zentralen Prifbereich von 1.000 m und
einen erweiterten Prifbereich von 2.500 m um Brutstétten von Schwarzmilanen vom

MastfuBmittelpunkt aus. Der AGW-Erlass enthélt dariber hinaus keine weiteren Regelungen fir die
Art.

Bewertung

Erhdhung des Tétungsrisikos? Nein, Vermeidungsmafinahme 8

Aut Grundlage von § 45b Abs. 4 BNatSchG kann durch die Entfernung von > 1.000 m und
< 2.500 m zwischen der Fortpflanzungsstétte des Schwarzmilans und den geplanten WEA H1-H5
und H7-H8 eine signifikante Erhéhung des Tétungs- und Verletzungsrisikos ausgeschlossen werden.
Die geplante WEA H6 liegt bereits auBBerhalb der erweiterten Prifbereichs (s. Anlage 9).

§ 45b Absatz 4 BNatSchG:

,Liegt zwischen dem Brutolatz einer Brutvogelart und der Windenergieanlage ein Abstand, der gréber
als der zentrale Prifbereich und héchstens so grof3 ist wie der erweiterte Prifbereich, die in Anlage
1 Abschnitt 1 fir diese Brutvogelart festgelegt sind, so ist das Tétungs- und Verletzungsrisiko der den
Brutolatz nutzenden Exemplare nicht signifikant erhSht, es sei denn,

3. die Aufenthaltswahrscheinlichkeit dieser Exemplare in dem vom Rotor Gberstrichenen Bereich
der Windenergieanlage ist auf Grund artspezifischer Habitatnutzung oder funktionaler
Beziehungen deutlich erhéht und
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4. die signifikante Risikoerhéhung, die aus der erhéhten Aufenthaltswahrscheinlichkeit folgt,
kann nicht durch fachlich anerkannte Schutzmafinahmen hinreichend verringert werden.

2023 ergibt sich auf Grundlage von Anlage 1 Abschnitt T BNatSchG der Sachverhalt, dass keine
geplanten WEA weder innerhalb des Nahbereichs noch innerhalb des zentralen Prifbereichs
britender Schwarzmilane lokalisiert sind.

Anlage 9 stellt den 2023 besetzten Horststandort im Zusammenhang mit Grinlandarealen und
Gewdssern dar. Die geplanten WEA liegen innerhalb eines intensiv genutzten Ackers, wohingegen
sich Gewdsser und Dauergrinlandfléchen als mafigebliche Nahrungsfléchen entweder in
windparkabgewandt und somit nicht im potenziellen Gefahrenbereich der WEA befinden. Im
Gegensatz dazu befindet sich die geplante WEA H1 allerdings am Rande eines schmalen
Grinlandstreifens. An diesem Standort ist die signifikante Erhéhung des Tétungsrisikos auf Grund
artspezifischer Habitatnutzung in dem vom Rotor Gberstrichenen Bereich der Windenergieanlage
nicht génzlich ausgeschlossen. Bei Mahdereignissen innerhalb dieses als Nahrungsfléche for
Greifvégel attraktiven Grinlandareals im 250 m Umfeld der geplanten WEA H1 sollte diese aus
gutachterlicher Sicht bei Landwirtschaftsereignissen (hier: Mahd) vorsichtshalber abgeschaltet
werden, um das Eintreten eines signifikant erhdhten Tétungsrisikos sicher vermeiden zu kénnen
(Vermeidungsmafinahme 8).

Fur die WEA H2-H8 sind keine VermeidungsmafBnahmen notwendig.

Erhebliche Stérung
(negative Auswirkung auf lokale Population)2 Nein

Negative Auswirkungen auf die lokale Population der Schwarzmilane durch das Vorhaben sind nicht
erkennbar.

Entnahme/Beschédigung/Zerstérung
von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten? Nein

Durch das Vorhaben werden keine Fortpflanzungsstétten (Horste) der im Umfeld britenden
Schwarzmilane entnommen, beschédigt oder zerstért. Aufgrund hinreichend grofier Abstéinde zu den
ndchstgelegenen Brutplatzen sind zudem keine Beeintréchtigungen oder Stérungen durch das
Vorhaben an den Horsten zu erwarten.

Demzufolge ist davon auszugehen, dass fir die geplanten WEA eine artenschutzrechtlich relevante
Betroffenheit der Art durch das Vorhaben unter Beriicksichtigung der Vermeidungsmaf3nahme 8 nicht
gegeben ist.

72416 Star — Sturnus vulgaris

Bestandsentwicklung

Der in Auenwdaldern vorkommende Star errichtet seine Nester in Héhlen und Nistkasten. 120.000
bis 200.000 Brutpaare/Reviere werden in Berlin und Brandenburg geschatzt (Checkliste Brutvogel,
2021). Deutschlandweit gilt der Star jedoch als geféhrdet (Kategorie 3, Rote Liste der Brutvégel
Deutschlands, 2020).

Standort

Im 300 m-Umfeld der geplanten WEA wéhrend der Brutsaison 2023 zwei Brutreviere des Stars
kartiert. Diese befanden sich in einer Hecke, ca. 270 m &stlich der néchstgelegenen geplanten WEA
H5 sowie in einem Feldgehdlz ca. 250 sudwestlich der néchstgelegenen geplanten WEA H7. Stare
gehdren zu den Hoéhlenbritern und legen ihre Nester in ausgefaulten Astléchern, Spechthéhlen,
Nischen oder Nistkasten an (vgl. Stdbeck et al. 2005). Wéhrend der Brutzeit erfolgt die
Nahrungssuche vorzugsweise auf kurzrasigen, beweideten Grinlandfléchen (vgl. ebenda).
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Bewertung
Tétung? Nein

Fur den Bau und die ErschlieBung der geplanten WEA sind gem. aktuellem Planungsstand Rodungen
von Gehdlzen nicht zu vermeiden. In die nachgewiesenen Bruthabitate der Stare wird jedoch nicht
eingegriffen. Diese befinden sich weit auBerhalb der von Rodungen betroffenen Areale. Im Ubrigen
sind die Rodungen auch zum Schutz von Singvdgeln auflerhalb der Zeit vom 1.Mérz bis
30.September durchzufihren:

» (5) Es ist verbofen, {...)

2. Bdume, die auBerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gdrinerisch genutzten Grundfiéchen stehen,
Hecken, lebende Zéune, Gebische und andere Gehdlze in der Zeit vom 1. Mérz bis zum 30. September abzuschneiden
oder auf den Stock zu setzen, zuldssig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Planzen
oder zur Gesunderhaltung von Béumen, {...)"

Da § 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG anzuwenden ist (& VermeidungsmafBinahme 1, (vgl. Kap
7.2.5), wird hierdurch in jedem Fall eine Tétung von Individuen (Jungvégel) vermieden.

Durch laufende WEA sind Stare keinem erhéhten Tétungsrisiko ausgesetzt. Bislang wurden DURR
(2022) zufolge 93 an WEA verungliickte Stare in Deutschland gemeldet. Auch wenn diese Zahl
zundchst hoch wirkt und die Dunkelziffer vermutlich deutlich hdher ist, stellt sie in Relation zu einer
geschatzten Anzahl von deutschlandweit 2,95 bis 4,05 Millionen Brutrevieren (vgl. Gedeon et al.
2014) keine sehr hohe Zahl dar. Auflerdem wurde der Gberwiegende Teil der Schlagopfer wéhrend
der Zugzeit der Végel gefunden. Auch in der PROGRESS-Studie (Grinkorn et al. 2016) gehoérten
Stare mit 15 gefundenen Schlagopfern zu den haufiger gefundenen Végeln unter WEA, mit Gber
60.000 Beobachtungen in den untersuchten Windparken war der Star aber auch der haufigste
angetroffene Vogel Gberhaupt. Aufgrund der Datengrundlagen lasst sich rechnerisch kein
Tétungsrisiko abbilden, vielmehr wird eine standortbezogene Einschatzung empfohlen.

Standortbezogen ergibt sich kein erhdhtes Tétungsrisiko: Die geplanten WEA-Standorte liegen
ausschlieBlich auf Ackerfléchen. Daher gehéren diese Fléchen wéhrend der Brutzeit nicht zu den
bedeutenden Nahrungsarealen der Art.

Erhebliche Stérung
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein

Erhebliche negative Auswirkungen auf die lokale Population der Stare sind nicht zu erwarten.
Mégliche Brutplétze bleiben weitestgehend erhalten. Eingriffe in Gehdlze erfolgen weit au3erhalb
von nachgewiesenen Brutplétzen.

Entnahme/Beschédigung/Zerstérung
von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten? Nein

Eingriffe in Fortpflanzungs- und Ruhestatten der Art sind mit dem Vorhaben nicht verbunden.
Nachgewiesene Bruthabitate liegen weit auflerhalb der vom Eingriff betroffenen Gehélze.

Demzufolge ist davon auszugeben, dass eine artenschutzrechtlich relevante Betroffenheit der Art
durch das Vorhaben nicht gegeben ist.

7.2.4.17 WeiB3storch - Ciconia ciconia
Bestandsentwicklung

Der Weifistorch lebt in abwechslungsreichen, offenen Kulturlandschaften mit Feuchtwiesen,
FlieBgewdssern, Weiden und Wiesen. Er legt seine Nester aus Zweigen bevorzugt auf Schornsteinen,
Déchern oder Masten an. Die Art kommt in Brandenburg und Berlin mit einem Bestand von 1.360
bis 1.480 Revieren/Brutpaaren vor (Checkliste Brutvégel, 2021).

Standort

Der Weiflstorch wurde im UG im Zuge der Kartierung 2023 an 3 Standorten als Brutvogel
nachgewiesen:
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e Hulsebeck: ca. 980 m nordéstlich der néchstgelegenen geplanten WEA H7

e Burow: ca. 1.820 m stdsstlich der néchstgelegenen geplanten WEA H5

e Pirow: ca. 1.640 m sudwestlich der nachstgelegenen geplanten WEA H3
Abstandskriterien

Die Anlage 1, Abschnitt 1 zu §45b Absatz 1 bis 5 BNatSchG weist fir den Weif3storch im Hinblick
auf das Tétungsverbot einen Nahbereich von 500 m, einen zentralen Prifbereich von 1.000 m und
einen erweiterten Prifbereich von 2.000 m um Brutstétten von Weif3stérchen vom Mastfuimittelpunkt
aus. Der AGW-Erlass enthélt dariber hinaus keine weiteren Regelungen fur die Art.

Bewertung
Erhdhung des Tétungsrisikos? Nein, Vermeidungsmafinahme 8 und 9

Auf Grundlage von § 45b Abs. 3 BNatSchG kann durch die Entfernung von > 500 m und
< 1.000 m zwischen dem Weifistorchhorst in Huilsebeck und der geplanten WEA H7 eine
signifikante  Erhdhung des Tétungs- und  Verletzungsrisikos in Verbindung mit  der
VermeidungsmafBBnahme 9 ausgeschlossen werden.

§ 45b Absatz 3 BNatSchG:

,Liegt zwischen dem Brutolatz einer Brutvogelart und der Windenergieanlage ein Abstand, der gréber
als der Nahbereich und geringer als der zentrale Priifbereich ist, die in Anlage 1 Abschnitt 1 fir diese
Brutvogelart festgelegt sind, so bestehen in der Regel Anhaltspunkte dafir, dass das Tétungs- und
Verletzungsrisiko der den Brutolatz nutzenden Exemplare signifikant erhSht ist, soweit

5. eine signifikante Risikoerhhung nicht auf der Grundlage einer Habitatootentialanalyse oder
einer auf Verlangen des Trdgers des Vorhabens durchgefihrten Raumnutzungsanalyse
widerlegt werden kann oder

6. die signifikante Risikoerhhung nicht durch fachlich anerkannte Schutzmafinahmen
hinreichend gemindert werden kann, werden entweder Antikollisionssysteme genutzt,
Abschaltungen — bei  landwirtschaftlichen — Ereignissen  angeordnet,  afttraktive
Auvsweichnahrungshabitate angelegt oder phdnologiebedingte Abschaltungen angeordnet,
so ist fur die betreffende Art in der Regel davon auszugehen, dass die Risikoerhéhung
hinreichend gemindert wird.”

Das auf Grundlage dessen zunéchst zu prognostizierende signifikant erhéhte Kollisionsrisiko kann
durch die fachlich anerkannte VermeidungsmafBBnahme 9 (vgl. Kap. 7.2.5) hinreichend gemindert
werden. Die VermeidungsmafBnahme 9 ist demzufolge fir die WEA H7 erforderlich. Geméf Anlage
1 (zu § 45b Absatz 1 bis 5) Abschnitt 2 BNatSchG ist allein die Vermeidungsmafinahme 9 bereits
vollumfénglich geeignet, um das Tétungsrisiko des Weifistorchs unter die Signifikanzschwelle zu
senken'?.

Aut Grundlage von § 45b Absatz 4 BNatSchG kann dariber hinaus durch die Entfernung von
> 1.000 m und < 2.000 m zwischen den Horsten in Huilsebeck, Burow und Pirow und den
geplanten WEA H2-Hé und H8 sowie in Verbindung mit der Vermeidungsmafinahme 8 auch fir die
grinlandnah geplante WEA H1 ebenfalls eine signifikante Erhéhung des Tétungs- und
Verletzungsrisikos ausgeschlossen werden. VermeidungsmaBBnahmen sind fior WEA H2-Hé und H8
nicht erforderlich.

19 Anlage 1 Abschnitt 2 BNatSchG, hier: ,Abschaltung bei landwirtschaftlichen Ereignissen”: , Wirksamkeit: Die
Abschaltung bei Bewirtschaftungsereignissen trigt regelmdfBig zur Senkung des Kollisionsrisikos bei und bringt eine
Ubergreifende Vorteilswirkung mit sich. Durch die Abschaltung der Windenergieanlage wéhrend und kurz nach dem
Bewirtschaftungsereignis wird eine wirksame Reduktion des tempordr deutlich erhéhten Kollisionsrisikos erreicht. Die
MafBnahme ist insbesondere fiir Rotmilan und Schwarzmilan, Rohrweihe, Schreiadler sowie den Weillstorch wirksam.”
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§ 45b Absatz 4 BNatSchG:

,Liegt zwischen dem Brutolatz einer Brutvogelart und der Windenergieanlage ein Abstand, der gréBer
als der zentrale Prifbereich und héchstens so grof3 ist wie der erweiterte Priifbereich, die in Anlage
1 Abschnitt 1 fir diese Brutvogelart festgelegt sind, so ist das Tétungs- und Verletzungsrisiko der den
Brutolatz nutzenden Exemplare nicht signifikant erhdht, es sei denn,

/. die Aufenthaltswahrscheinlichkeit dieser Exemplare in dem vom Rotor iberstrichenen Bereich
der Windenergieanlage ist auf Grund artspezifischer Habitatnutzung oder funktionaler
Beziehungen deutlich erhéht und

8. die signifikante Risikoerhéhung, die aus der erhdhten Aufenthaltswahrscheinlichkeit folgt,
kann nicht durch fachlich anerkannte SchutzmaBnahmen hinreichend verringert werden. ”

2023 ergibt sich auf Grundlage von Anlage 1 Abschnitt 1 BNatSchG der Sachverhalt, dass keine
geplanten WEA innerhalb des Nahbereichs britender Weif3stérche lokalisiert sind.

Anlage 10 stellt die 2023 besetzten Horststandorte in den Ortschaften Hilsebeck, Burow und Pirow
im Zusammenhang mit Griunlandarealen dar. Die geplanten WEA liegen innerhalb eines intensiv
genutzten Ackers, wohingegen sich Dauergrinlandfléchen als mafBgebliche Nahrungsfléchen
entweder in Horstnéhe, windparkabgewandt oder aber in gréfleren Entfernungen zu den geplanten
WEA und somit nicht im potenziellen Gefahrenbereich der WEA befinden. Im Gegensatz dazu
befindet sich die geplante WEA H1 am Rande eines schmalen Grinlandstreifens. An diesem Standort
ist die signifikante Erhdhung des Tétungsrisikos auf Grund artspezifischer Habitatnutzung in dem
vom Rotor Uberstrichenen Bereich der Windenergieanlage nicht génzlich ausgeschlossen. Bei
Mahdereignissen innerhalb dieses als Nahrungsfléche fir Greifvogel attraktiven Grinlandareals im
250 m  Umfeld der geplanten WEA H1 sollte diese aus gutachterlicher Sicht bei
Landwirtschaftsereignissen (hier: Mahd) vorsichtshalber abgeschaltet werden, um das Eintreten eines
signifikant erhdhten Tétungsrisikos sicher vermeiden zu kénnen.

Erhebliche Stérung
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein

Negative Auswirkungen auf die lokale Population der Weiflstérche durch das Vorhaben sind nicht
erkennbar.

Entnahme/Beschédigung/Zerstérung
von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten? Nein

Durch das Vorhaben werden keine Fortpflanzungsstétten (Horste) der im Umfeld britenden
Weiistérche entnommen, beschadigt oder zerstért. Aufgrund hinreichend grofier Abstéinde zu den
ndchstgelegenen Brutplatzen sind zudem keine Beeintrachtigungen oder Stérungen durch daos
Vorhaben an den Horsten zu erwarten.

Demzufolge ist davon auszugehen, dass fur die geplanten WEA eine artenschutzrechtlich relevante
Betroffenheit der Art durch das Vorhaben unter Beriicksichtigung der VermeidungsmaBBnahmen 8und
9 nicht gegeben ist.

7.2.5 Zusammentassende Bewertung Avifauna

Der Vorhabentrager beantragt die Errichtung von acht Windenergieanlage (WEA) des Typs Vestas V-
172 7.2 mit einer jeweiligen Nabenhdhe von 199 m, einem Rotordurchmesser von 172 m und einer
daraus resultierenden Gesamtbauhshe von 285 m sowie einer Nennleistung von 7.200 kW einschl.
Kranstellflache und Zuwegung in der Gemeinde Pirow, Landkreis Prignitz.

Die geplanten WEA-Standorte fullen auf intensiv genutzten Ackerfléchen.

Das Gebiet Gbernimmt keine erkennbare Bedeutung fir Zug- und Rastvégel.
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Prognostizierbare vorhabenbedingte Konfliktpotenziale sind fir folgende Arten (auf Grundlage des
AGW-Erlasses Brandenburg) durch entsprechende Vermeidungsmafinahmen génzlich oder auf ein
unerhebliches Niveau reduzierbar:

Nr. Arten (-gruppe) | Vermeidungsmafinahme

1 Geholzbriter | Anwendung des § 39 Abs. 5 Satz 1T Nr. 2 BNatSchG: Keine
Rodung/Beseitigung/Beschneidung von Gehdlzen in der Zeit
vom 01.03. bis zum 30.09.

2 Bodenbriter Keine Baufeldfreimachung wéhrend der Brutzeit der betroffenen
Vogelarten vom 01.03. bis zum 31.07. Eine alternative
Bauzeitenregelung ist moglich, wenn bendtigte Fléchen fir
Fundamente, Wege, Montage und tempordre Material-,
Erdlager usw. auBerhalb der Brutzeit von Vegetation befreit und
bis zum Baubeginn durch Pfligen oder Eggen vegetationsfrei
gehalten werden. Eine Ausnahme von dieser Regelung kann
erfolgen, wenn der Bereich der geplanten Zuwegung,
Kranstellfléche und  des Fundamentes bis  zur
Baufeldfreimachung mit  Flatterbéndern ausgestattet  wird.
Alternativ hierzu ist eine Baufeldfreimachung ohne zeitliche
Begrenzung méglich, wenn mittels einer ornithologischen
Begutachtung keine Ansiedlungen von Bodenbritern innerhalb
der Baufelder festgestellt werden oder wenn die Bauarbeiten vor
der Brutzeit, d.h. vor dem 01.03. beginnen und ohne léngere
Unterbrechung (> 1 Woche) iber die gesamte Brutzeit, also bis
mind. 31.07. fortgesetzt werden.

3 Braunkehlchen | Bauzeitenregelung: Keine Bauarbeiten in der Zeit vom 20.04.
bis 10.07. an WEA H2 und H3 sowie derer Bauflachen und
Zuwegung. Eine Ausnahme von dieser Regelung kann erfolgen,
wenn mittels einer ornithologischen Begutachtung keine
Ansiedlungen von Braunkehlchen im Umkreis von 200 m um die
geplanten WEA, Montageflachen und Zuwegungen festgestellt
werden oder wenn die Bauarbeiten vor der Brutzeit (nach
Sudbeck et al. 2005 ab dem 20.04.) beginnen und ohne
langere Unterbrechung (> 1 Woche) Uber die gesamte Brutzeit,
also bis mind. 10.07. fortgesetzt werden.

4 Gelbspotter Bauzeitenregelung: Keine Bauarbeiten in der Zeit vom 20.04.
bis 10.07. an WEA H1, H7 und H8 sowie derer Baufléchen und
Zuwegung. Eine Ausnahme von dieser Regelung kann erfolgen,
wenn mittels einer ornithologischen Begutachtung keine
Ansiedlungen von Braunkehlchen im Umkreis von 300 m um die
geplanten WEA, Montageflachen und Zuwegungen festgestellt
werden oder wenn die Bauarbeiten vor der Brutzeit (nach
Sudbeck et al. 2005 ab dem 20.04.) beginnen und ohne
langere Unterbrechung (> 1 Woche) Uber die gesamte Brutzeit,
also bis mind. 10.07. fortgesetzt werden.

5 Neuntéter Bauzeitenregelung: Keine Bauarbeiten in der Zeit vom 10.05.
bis 15.07. an WEA H1 und H8 sowie deren Bauflachen und
Zuwegung. Eine Ausnahme von dieser Regelung kann erfolgen,
wenn mittels einer ornithologischen Begutachtung keine
Ansiedlungen von Neuntétern im Umkreis von 200 m um die
geplanten WEA, Montagefléchen und Zuwegungen festgestellt
werden oder wenn die Bauarbeiten vor der Brutzeit (nach

Stdbeck et al. 2005 ab 10.05.) beginnen und ohne léngere
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Nr. Arten (-gruppe) | VermeidungsmafBnahme

Unterbrechung (> 1 Woche) Gber die gesamte Brutzeit, also bis
mind. 15.07. fortgesetzt werden.

6 Ortolan Bauzeitenregelung: Keine Bauarbeiten in der Zeit vom 15.04.
bis 31.07. an WEA H2, H3, H5 und H8 sowie der Zuwegung zu
WEA HY7. Eine Ausnahme von dieser Regelung kann erfolgen,
wenn mittels einer ornithologischen Begutachtung keine
Ansiedlungen von Ortolanen im Umkreis von 200 m um die
geplanten WEA, Montageflachen und Zuwegungen festgestellt
werden oder wenn die Bauarbeiten vor der Brutzeit (nach
Sudbeck et al. 2005 ab dem Eintreffen der Ménnchen, d.h. ab
dem 15.4.) beginnen und ohne léngere Unterbrechung (> 1
Woche) Uber die gesamte Brutzeit, also bis mind. 20.06.
fortgesetzt werden.

7 Rotmilan Voribergehende Abschaltung im Falle der Grinlandmahd und Ernte
von Feldfrichten sowie des Pfligens zwischen 1. April und 31. August
auf Flachen, die in weniger als 250 Metern Entfernung vom
MastfuBmittelpunkt der Windenergieanlagen H5 und H8 gelegen sind.
Die geplanten WEA H5 und H8 sind dann von Beginn des
Bewirtschaftungsereignisses  bis  mindestens 48 Stunden nach
Beendigung  des  Bewirtschaftungsereignisses  jeweils  von
Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang abzuschalten.

8 Rotmilan, Voritbergehende Abschaltung im Falle der Griinlandmahd im 250 m
Umfeld der geplanten WEA H1. Die geplanten WEA H1 ist dann
von Beginn des Bewirtschaftungsereignisses bis mindestens 48 Stunden
Weif3storch nach Beendigung des Bewirtschaftungsereignisses jeweils von
Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang abzuschalten.

Schwarzmilan,

9 Weifistorch Voritbergehende Abschaltung im Falle der Grinlandmahd und Ernte
von Feldfrichten sowie des Pfligens zwischen 1. April und 31. August
auf Fléchen, die in weniger als 250 Metern Entfernung vom
MastfuBmittelpunkt der Windenergieanlagen H7 gelegen sind. Die
geplante WEA H7 ist dann von Beginn des Bewirtschaftungsereignisses
bis  mindestens 48  Stunden  nach  Beendigung  des
Bewirtschaftungsereignisses  jeweils  von  Sonnenaufgang  bis
Sonnenuntergang abzuschalten.

Es bedarf keiner weiteren Umsetzung zusétzlicher VermeidungsmaBBnahmen, um das von den WEA-
Rotoren zusétzlich zum allgemeinen, stark anthropogen geprdgten Lebensrisiko ausgehende
Gefahrenpotenzial fir die lokal ansassigen Végel auf ein artenschutzrechtlich unbedenkliches
Niveau zu reduzieren.
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7.3 Fledermaduse

7.3.1 Standortbezogene Bewertung

In folgender Tabelle werden die im Untersuchungsraum nachgewiesenen Fledermausarten des
Anhangs IV der FFH-Richtlinie aufgelistet, fir die vorhabenbedingte Beeintréchtigungen nicht
ausgeschlossen werden kénnen. Es wurden 9 Fledermausarten nachgewiesen (vgl. Kap. 6 und
Anlage 1), von denen 5 Arten als besonders schlaggeféhrdet zahlen.

Tabelle 7: Schutzstatus und Gefdhrdung der im UG nachgewiesenen und potenziell vorkommenden Fledermausarten
des Anhangs IV FFH-Richtlinie. Fettgedruckt = besonders schlaggefihrdete Art

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name RL D RL BB Voirrlzoggen Bemerkungen
Braunes Langohr Plecotus auritus 2 2 Nachweis G/B
Grofles Mausohr Myotis myotis v 1 Nachweis G
Breitfligelfledermaus | Epfesicus serotinus G 3 Nachweis G
Grofler Abendsegler Nyctalus noctula \'% 3 Nachweis B
Wasserfledermaus Myotis daubentonii n n Nachweis B
Muickenfledermaus Pipistrellus pygmaeus D D Nachweis G/B
Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii n 3 Nachweis B
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus n P Nachweis G
Fransenfledermaus Myotis nattereri n 2 Nachweis G/B

B — Baumhohlenbewohnende Fledermausarten, G - Gebdudebewohnende Fledermausarten

Die Arten werden dabei je nach &hnlicher Betroffenheits- und Bestandssituation in Gruppen eingeteilt
(siehe obige Tabelle Spalte ,Bemerkungen”: B — Baumh&hlenbewohnende Fledermausarten, G -
Gebé&udebewohnende Fledermausarten).

Bei der Unterschreitung der gemaB Anlage 3 des AGW-Erlasses genannten Schutzabsténde zu
bedeutenden Fledermauslebensrdumen kénnen durch definierte wind- und zeitabhdngige
Abschaltzeiten signifikante Erhdhungen des Kollisionsrisikos von Flederméusen an den bewegten
Rotoren vermieden werden.

Funktionsrdume besonderer Bedeutung, in denen mit einer erhdhten Frequentierung des Gefahren-
bereichs wahrend der gesamten Aktivitétsperiode zu rechnen ist, sind wie folgt definiert:

. Flachen < 250 m zu Gehélzstrukturen und Waldréndern
o Flachen < 500 m zu Gewdssern und Feuchtgebieten
. alle Wald- und Forststandorte

Der Abschaltzeitraum von WEA in Funktionsrdumen besonderer Bedeutung umfasst die Zeit vom
01.04. bis 31.10. eines Jahres. Bei den Ubrigen Flachen handelt es sich um Funktionsrdume
allgemeiner Bedeutung. In Funktionsrdumen allgemeiner Bedeutung wird der Abschaltzeitraum auf
die Schwarm- und Zugzeiten vom 11.04. bis 31.05. und vom 01.07. bis 15.10. eines Jahres
beschrénkt.

Die Standorte der geplanten WEA H1-H3 und H5-H8 befinden sich < 250 m von Gehélzstrukturen
(Hecke, Baumreihe, Feldgehélz) entfernt. Entlang dieser Strukturen wurden eine oder mehrere
schlaggefdhrdete Fledermausarten nachgewiesen. Sommer- und/oder Winterquartiere befinden sich
nicht im Umfeld der geplanten WEA. Die geplante WEA H4 liegt > 250 m von Gehélzstrukturen
und > 500 m von Gewdéssern und Feuchtgebieten entfernt.
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7.3.2 Zusammentassende Bewertung Fledermduse
Tétung? Nein, Vermeidungsmaf3nahme 10

Vermeidungsmafinahme 10

Bei der Unterschreitung der gemdfB Anlage 3 des AGW-Erlasses genannten Schutzabsténde zu
bedeutenden Fledermauslebensrdumen kénnen durch definierte wind- und zeitabhéngige
Abschaltzeiten signifikante Erhéhungen des Kollisionsrisikos von Flederméusen an den bewegten
Rotoren vermieden werden.

Die geplanten WEA H1-H3 und H5-H8 liegen in Funktionsrdumen besonderer Bedeutung, die
geplante WEA H4 in einem Funktionsraum allgemeiner Bedeutung.

Der Abschaltzeitraum von WEA in Funktionsrdumen besonderer Bedeutung umfasst die Zeit vom
01.04. bis 31.10. eines Jahres. Bei den Gbrigen Flachen handelt es sich um Funktionsréume
allgemeiner Bedeutung. In Funktionsrdumen allgemeiner Bedeutung wird der Abschaltzeitraum auf
die Schwérm- und Zugzeiten vom 11.04. bis 31.05. und vom 01.07. bis 15.10. eines Jahres
beschrankt.

Abschaltparameter

Sowohl fir Funktionsrdume besonderer als auch Funktionsrdume allgemeiner Bedeutung gelten
folgende Parameter fur die Abschaltung:

1 Stunde vor Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang
Windgeschwindigkeit < 6 Meter / Sek;
Lufttemperatur = 10°C

Niederschlag < 0,2 mm/h

Die oben genannte pauschale Abschaltung kann auf Grundlage eines freiwilligen 2-j@hrigen
Hohenmonitorings gem. BRINKMANN et al 2011 unter zusétzlicher Beachtung von RENEBAT |l
durch einen aktivitatsabhéngigen Abschaltungsalgorithmus ersetzt werden. Um das Kollisionsrisiko
fir Flederméuse hiernach zu bewerten, missen die kollisionsgefdhrdeten Arten in der Regel nicht
einzeln betrachtet werden, sondern kénnen als Artengruppe behandelt werden. Fir diese gilt der in
vielen Bundeslandern etablierte, artGbergreifenden Schwellenwerte von maximal 2 Schlagopfern je
WEA und Jahr.

Erhebliche Stérung & Beeintréichtigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten? Nein

Relevante Stérungen von Fledermdusen oder Beeintrdchtigungen von Lebensrdumen kénnen
mangels Eingriff in entsprechende Habitate bzw. eine grundsétzliche Stér-Unempfindlichkeit der
Artengruppe auBBerhalb von Gebduden, Gehélzstrukturen und Wéldern ausgeschlossen werden.

Demzufolge ist davon auszugehen, dass eine artenschutzrechtlich relevante Betroffenheit der
Artengruppe Flederméuse bei Umsetzung der Vermeidungsmafinahme 10 durch das Vorhaben nicht
gegeben ist.
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7.4 Weitere Sdugetiere

Folgende Arten sind nach Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG in Brandenburg geschitzt und
insofern gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG vorhabenbezogen zu beachten:

- Biber Castor fiber

- Wolf Canis lupus

- Fischotter Lutra lutra

- Feldhamster Cricetus cricetus

Auf Grund der aktuell bekannten Verbreitungsmuster der oben aufgefihrten S&ugetierarten
innerhalb Brandenburgs und der erheblich von den Lebensraumanspriichen der Arten abweichenden
Biotopstrukturen innerhalb des Vorhabenbereichs und seiner Umgebung, kann eine
artenschutzrechtliche Betroffenheit der oben genannten geschiitzten Arten durch das Vorhaben
ausgeschlossen werden.

7.5 Amphibien

Geméf des Anhangs IV der FFH-RL sind die folgenden neun angefihrten Amphibienarten mit Vor-
kommen in Brandenburg zu bericksichtigen.

- Kammmolch Triturus cristatus

- Kleiner Wasserfrosch  Rana lessonae

- Knoblauchkrste Pelobates fuscus

- Kreuzkréte Bufo calamita

- Laubfrosch Hyla arborea

- Moorfrosch Rana arvalis

- Rotbauchunke Bombina bombina
- Springfrosch Rana dalmatina

- Wechselkrote Buto viridis

Die Standorte der geplanten WEA umfassen intensiv genutzte Ackerfldchen. Innerhalb der
Ackerflachen sind einige Kleingewdasser/Sélle vorhanden. Die von GUNTHER (2024) erfassten
potentiellen Amphibienhabitate sind in Anlage 11 dargestellt. Tiw. befinden sich diese im Umfeld
der Bauflachen.

Fur die ErschlieBung der geplanten WEA H7 ist eine Grabenquerung notwendig. Eine Eignung des
Grabens als Laichhabitat wurde von GUNTHER (2024) nicht ausgeschlossen.
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Tabelle 8: Hauptwanderzeiten und maximale Wanderdistanzen der Lurcharten. Entnommen aus: Brunken 2004.

Bewertung

Amphibien laichen in Gewdssern und Uberwintern an Land, junge Amphibien verlassen im Sommer
die Gewdsser und suchen Landlebensrdume oder andere Gewdsser als Nahrungshabitate oder
kunftige Reproduktionsorte auf.

Tétung? Nein, VermeidungsmaBnahme 11

Die Gefahr einer Tétung von Individuen kommt im Umfeld des Vorhabens wahrend der Errichtung
der Grabeniberquerung zur ErschlieBung der WEA H7 in Betracht.

Demnach findet die nachfolgend beschriebene Vermeidungsmafinahme 11 Anwendung:

e Bauzeitenregelung: Errichtung der Grabenquerungen im Zeitraum 01.08. bis 30.09.
mdglich

Die Errichtung der Grabenquerungen ist ganzjahrig nur méglich, wenn innerhalb der zu querenden
Graben nachweislich keine Amphibien vorhanden sind. Nach Kontrolle der Gréaben durch einen in
Absprache mit der unteren Naturschutzbehérde beauftragten herpetologischen Fachkundigen kann
hierfir eine Freigabe durch die Umweltbaubegleitung erteilt werden.

Nach Umsetzung der einzurichtenden Grabenquerungen kénnen die Graben auf Grund der
Verrohrung durch die Amphibien ungehindert durchwandert/durchschwommen werden.

e FErrichtung von Amphibienschutzzéunen in der Zeit zwischen Februar und November

Die Gefahr einer Tétung von Individuen ist auBBerdem wahrend der Wanderungszeiten (Februar —
November, vgl. Tabelle 8) durch Bauarbeiten zur Errichtung der WEA H1, H3 und H8 maglich.
Wahrend der Bauarbeiten kann insofern eine Tétung nur vermieden werden, indem Amphibienzéune
zu den Wanderungszeiten an geeigneter Stelle errichtet und regelméaBig kontrolliert werden. Mit der
unteren Naturschutzbehérde ist vor Baubeginn abzustimmen, wo die Zgune errichtet werden und wie
die Kontrolle und das Absammeln durchgefihrt werden sollen. Eine empfohlene Lage der
Schutzzéune ist in der Karte des Anhangs (Anlage 11) dargestellt.
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Erhebliche Stérung
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein

Stérungsrelevante Sachverhalte sind nicht erkennbar.

Entnahme/Beschddigung/Zerstérung
von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten? Nein

Sowohl die umliegenden Gewisser, als auch die potenziellen Uberwinterungshabitate werden von
den Standorten selbst oder von den geplanten Zuwegungen nicht beansprucht. Eine direkte
Beeintréchtigung amphibiengeeigneter Lebensrdume, die zur Fortpflanzung oder zur Winterruhe
aufgesucht werden ist somit ausgeschlossen.

Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit der Amphibien kann bei Durchfihrung der
VermeidungsmaBBnahme 11 ausgeschlossen werden.

7.6 Reptilien

Die nach Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG fir den besonderen Artenschutz bedeutsamen Arten
Europdische Sumpfschildkréte und Glattnatter kommen in den vom Vorhaben beanspruchten,
Uberwiegend intensiv ackerbaulich genutzten Bereichen des Plangebietes wegen erheblich von deren
Habitatansprichen abweichender Biotopstrukturen nicht vor.

Das Vorkommen der Ostlichen Smaragdeidechse (Lacerta viridis) beschréinkt sich auf das éstliche
Brandenburg und liegt somit weit auBerhalb des Plangebietes.

GUNTHER (2024) fuhrte eine Bewertung der Biotope auf eine potentielle Eignung als Habitat fir die
nach Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG geschitzten Zauneidechse durch. Im Zuge dessen
wurden drei Biotope kartiert die im Bereich des Bauvorhabens liegen (Biotop Nr. 1, Nr. 4 und Nr.
8; vgl. Anlagen 1 und 11). Ginther (2024) beschreibt die Biotope wie folgt:

Biotop Nr. 1:

,Der Verbindungsweg zwischen Pirow und Hulsebeck (Biotop 1 Zauneidechse) weist stellenweise
geeignete Strukturen fir eine Zauneidechsenbesiedlung auf. Allerdings beeinflusst das regelméfige
Méhen, eines Teils des Wegrandstreifen, die Biotopqualitét negativ.”

Im Zuge der Herstellung der dauerhaften Zuwegung ist es erforderlich den Weg in seiner Breite
beidseitig minimal auszubauen. AuBBerdem geht die Zuwegung zur WEA H4, H5 und H8 von diesem
Weg ab.

Biotop Nr. 4:

»Biotop 4 (Zauneidechse) ist ein, teilweise mit Bischen bestandener, nicht wasserfGhrender Graben,
der beidseitig eine Grasflur aufweist und somit ein potenzielles Zauneidechsenbiotop darstellt.”

Im Zuge der Herstellung der dauerhaften Zuwegung zur ErschlieBung der WEA HI1 ist eine
Uberbauung im Randbereich dieses Biotopes erforderlich.

Biotope Nr. 8:

.Biotop 8 (Zauneidechse) ist eine, wahrscheinlich temporére Brachflache, die durchaus als
potenzielles Zauneidechsenhabitat zu werten ist.”

Die Errichtung der WEA H8 ist innerhalb dieses Biotopes vorgesehen.
Bewertung
Tétung? Nein, Vermeidungsmaf3inahme 12

Die Gefahr einer Tétung von Individuen kommt im Bereich der potentiellen Zauneidechsenhabitate
(Biotop Nr. 1, Nr. 4 und Nr. 8) wahrend der Herstellung der Baufldchen zur Herstellung und
ErschlieBung der geplanten WEA H1, H4, H5 und H8 in Betracht.

Demnach findet die nachfolgend beschriebene Vermeidungsmafinahme 12 Anwendung:
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e Ubersichtskartierung vor Baubeginn:

Vor Baubeginn sind die potentiellen Zauneidechsenhabitate im Bereich der Bauflachen zur
Herstellung und ErschlieBung der geplanten WEA H1, H4, H5 und H8 auf ein tatséchliches
Vorkommen der Zauneidechse anhand von mindestens zwei Ubersichtskartierungen an
warmen Tagen (Temp. mind. 22°C) im Zeitraum 1. April und 30. September zu Gberprifen.

e Vorkommen nicht bestdtigt:

Die Baumafinahmen k&nnen ohne Durchfihrung weiterer MafBnahmen durchgefihrt
werden.

e Vorkommen bestétigt:

Bei einer Bauzeit innerhalb der Aktivitatszeit der Zauneidechse, d.h. zwischen 1. April und
30. September, sollen untergrabungs- und Gberkletterungssichere Schutzzdune, die vor
Beginn der Aktivitétszeit (bis Ende Mérz/Anfang April eines Jahres) errichtet werden, das
Eindringen der Tiere in die betroffenen Baubereiche verhindern. Vor Baubeginn sind die
abgesperrten Fléchen von Jungtieren (bei evil. vorheriger erfolgter Eiablage) abzusammeln.
Der Reptilienschutzzaun ist vor Beschédigung z.B. durch Baumaschinen zu sichern. Der
Schutzzaun bleibt bis Bauende erhalten.

Bauzeiten auBerhalb der Aktivitétszeit der Zauneidechse (01. Oktober bis 31. Mérz) sind nur
moglich, wenn eine vorherige Begutachtung ergeben hat, dass keine Eiablagestellen
innerhalb der Baufléchen vorhanden bzw. aufgrund der Bodenbeschaffenheit nicht maglich
sind.

Erhebliche Stérung
(negative Auswirkung auf lokale Population)2 Nein

Baubedingt kann es zu einer kurzfristigen Stérung kommen. Dies wird allerdings nicht als erheblich
angesehen. Betriebs- und anlagebedingte Stérungen durch die WEA auf die Individuen sind
ausgeschlossen.

Entnahme/Beschédigung/Zerstérung

von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten? Nein, Vermeidungsmafinahme 12

Baubedingt kann es zur Schadigung der potentiellen Zauneidechsenhabitate im Bereich der
Baufléchen zur Herstellung und ErschlieBung der geplanten WEA H1, H4, H5 und H8 kommen. Bei
bestatigtem Zauneidechsenvorkommen in diesen Bereichen schafft die MaBnahme 12 adéquaten
Ausgleich fir den Verlust an Habitaten.

Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit der Amphibien kann bei Durchfihrung der
VermeidungsmaBBnahme 12 ausgeschlossen werden.

7.7 Rundmadéuler und Fische

Rundmadéuler und Fische sind vom Vorhaben nicht betroffen, da in keine Gewdsser dergestalt
eingegriffen wird, dass hieraus Verbote im Sinne von § 44 BNatSchG generiert werden kénnen. Vom
besonderen Artenschutz erfasst, sind ohnehin nur die in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG
gefihrten Arten Baltischer Stér und Nordseeschnépel, deren Vorkommen auch im weiteren Umfeld
des Vorhabens sicher ausgeschlossen ist.

- Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit der relevanten Rundmduler und Fischarten kann
ausgeschlossen werden.
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7.8 Schmetterlinge
Folgende Arten sind nach Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG in Brandenburg geschitzt:

e Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbléuling Maculinea nausithous
e Grofier Feuerfalter Lycaena dispar

e Heller Wiesenknopf-Ameisenbléuling Maculinea feleius

e Nachtkerzenschwérmer Proserpinus proserpina

Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbléuling bewohnt frische bis feuchte, offene, meist etwas
verbrachte Standorte mit Vorkommen des Groflen Wiesenknopfs (Sanguisorba officinalis) und der
Roten Knotenameise (Myrmica rubra). Der geféhrdete Schmetterling pflegt eine enge Beziehung zum
Groflen Wiesenknopf, dessen Bliten als Nahrungsquelle, Schlaf- und Ruheplatz sowie zur Balz,
Paarung und Eiablage dienen. Als Raupe frisst er zundchst an den Bliten des Groflen Wiesenknopfs,
l&sst sich aber nach der dritten Héutung von der Pflanze fallen und von der Roten Knotenameise in
ihr Nest tragen. Dort verbringt er die Zeit bis zu seiner Verwandlung zum Schmetterling im ndchsten
Sommer und erndghrt sich wahrenddessen von Ameisenbrut. Lebensraum des Dunklen Wiesenknopt-
Ameisenbldulings sind frische bis (wechsel-) feuchte, meist etwas verbrachte Bereiche von Goldhafer-
und Glatthaferwiesen sowie Feucht- und Streuwiesen und Hochstaudensdume entlang von
FlieBgewdssern, Grabenrénder, feuchte Altgrasinseln, wenig genutzte Weiden und junge
Wiesenbrachen. Entscheidend ist das Vorkommen des Grolen Wiesenknopfs und ein
Mahdrhythmus, der die Raupenentwicklung in den Blitenképfen erméglicht sowie eine ausreichende
Dichte der Wirtsameise, die v.a. in jUngeren Brachen erzielt wird. Daher sind haufig die jungen
Brachen von Bedeutung, wo noch Grofler Wiesenknopf vorkommt und der Lebensraum fir die
Wirtsameise ginstig ist. Haufig sind die Lebensréume in kleinen Fluss- oder Bachtélern zu finden,
iedoch meist auBerhalb der Uberschwemmungsbereiche. (BN Arten des Anhang V)

- Es gibt keine geeigneten Habitate fir die Art im Umfeld des Vorhabenbereichs.

Die Feuerfalter gehéren zur grolen Schmetterlingsfamilie der Bléulinge. Die Eiablage erfolgt an
verschiedenen Ampfer-Arten, die aber nicht sauer schmecken dirfen. Die Schmetterlinge
unterscheiden da sehr genau! Innerhalb Deutschlands verhalten sich die Tiere sehr unterschiedlich.
Zum Teil sind sie sehr stark auf den Fluss-Ampfer als Raupennahrung spezialisiert, in anderen
Regionen kénnen sie aber auch andere Ampfer-Arten nutzen. Genauso gibt es Unterschiede in der
Anzahl der Faltergenerationen, d.h. ob sich ein oder zwei Generationen pro Jahr entwickeln. Der
Lebensraum des Grofien Feuerfalters besteht aus ampferreichen Nass- und Feuchtwiesen, Réhrichten
und Hochstaudenséumen, wo die Eier abgelegt werden und die Raupen leben, blitenreichen Wiesen
und Brachen, wo die Falter Nektar saugen, und Rendezvousplétzen, wo die Ménnchen Reviere zur
Partnerfindung besetzen. Diese Teil-Lebensrdume kénnen auch eng verwoben sein. Gerade im
Studwesten Deutschlands handelt es sich beim Lebensraum der Raupen oft um frisches bis feuchtes
Wirtschaftsgrinland, das relativ néhrstoffreich ist, wéhrend es im Nordosten Deutschlands vor allem
unbewirtschaftete Niederungsmoore, Seggenbestdnde und Ahnliches sind. (BIN Arten des Anhang
V)

- Es gibt keine geeigneten Habitate fir die Art im Umfeld des Vorhabenbereichs.

Der Helle Wiesenknopf-Ameisenbléuling ist eine wichtige Zeigerart fur néhrstoffarme, frische bis
(wechsel-)feuchte Wiesen mit dem GroBBen Wiesenknopt, der Eiablagepflanze. Nur wenn die Mahd
in diesen Wiesen spdt genug erfolgt, kénnen sich die Raupen in den Blitenkdpfen des Grofien
Wiesenknopfs fertig entwickeln. Spéter verlassen die Raupen die Pflanze und vollziehen den Rest
ihrer Entwicklung in Ameisennestern. Gut funktioniert dies nur bei einer einzigen Ameisenart, der
Knotenameise Myrmica scabrinodis. In deren Nestern kann sich in der Regel nur eine Raupe pro
Nest entwickeln. Daher missen fir den Hellen Wiesenknopf-Ameisenbléuling ausreichend grofie
Wiesen zur Verfigung stehen. Der Helle Wiesenknopf-Ameisenblduling ist ein typischer Schmetterling
der frischen und (wechsel-)feuchten Wiesen, aber nur wenn dort auch der Grole Wiesenknopf
(Sanguisorba officinalis) und als Wirt geeignete Knotenameisen (hauptséichlich Myrmica scabrinodis)
vorkommen. Fehlt der Wiesenknopf oder die Ameise, kann es auch keinen Wiesenknopf-
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Ameisenblduling geben! Besiedelt wird das gesamte Spektrum unterschiedlicher Graslander mit
Wiesenknopfbestédnden, insbesondere Pfeifengraswiesen und frische bis (wechsel-)feuchte
Glatthafer- und Goldhaferwiesen,  Wiesenknopf-Silgenwiesen, Feuchtwiesen und
Hochstaudenfluren. Das Nutzungsspektrum umfasst ein- bis zweischirige Wiesen und junge, nicht
verfilzte Brachestadien, z.T. auch schwach beweidete Fladchen. Gemeinsam ist allen Lebensrdumen,
dass sie in der Regel nicht bzw. kaum gediingt werden. Weitere Voraussetzung fir das Vorkommen
der Wiesenknopf-Ameisenbléulinge ist ein geeignetes Mahd- und Nutzungsregime.

- Es gibt keine geeigneten Habitate fir die Art im Umfeld des Vorhabenbereichs.

Die Raupen des Nachtkerzenschwérmers fressen zwar auch an Nachtkerzen, vor allem aber an
verschiedenen Weidenréschen. Die Pflanzen wachsen an feuchten und frischen, gelegentlich auch
trockenen Standorten und missen zudem gut besonnt sein, um das Warmebedirfnis der Raupen zu
befriedigen. Aber auch die Falter bendtigen reichlich Nahrung, so dass der Lebensraum erst
vollstéindig ist, wenn ausreichend Nektarpflanzen wie Wiesen-Salbei oder Natternkopf in der Néhe
sind. Die Tiere sind vor allem in der D&mmerung aktiv. Die Lebensrdume des
Nachtkerzenschwérmers sind zweigeteilt. Die Raupen sind oft an Wiesengrdben, Bach- und
Flussufern sowie auf jingeren Feuchtbrachen zu finden. Es handelt sich meist um nasse
Staudenfluren (d.h. Flachen, die von mehrighrigen, hochwachsenden, krautigen Pflanzen bestanden
sind), Flussufer-Unkrautgesellschaften, niedrigwichsige Réhrichte, sowie Feuchtkies- und
Feuchtschuttfluren. Daneben werden sie jedoch auch an sehr unterschiedlichen Lebensréumen aus
zweiter Hand (Sekundérstandorten) gefunden, wie an naturnahen Gartenteichen, Weidenréschen-
Bestédnden in weniger feuchten bis trockenen Ruderalfluren (d.h. vom Menschen stark geprégten
Fléchen, auf denen bestimmte Pflanzenarten spontan aufkommen), Industriebrachen, Bahn- und
Hochwasserdémmen, Waldschldgen, Steinbriichen sowie Sand- und Kiesgruben. Die Falter werden
dagegen bei der Nektaraufnahme z.B. auf Salbei-Glatthaferwiesen, Magerrasen und anderen gering
genutzten Wiesen sowie trockenen Ruderalfluren beobachtet.

- Die Grdben im Umfeld des Vorhabenbereichs bleiben vom Vorhaben unberiihrt, eine
Relevanz des Nachtkerzenschwérmers ist insofern nicht gegeben.

Auf Grund der aktuell bekannten Verbreitungsmuster der oben aufgefihrten Schmetterlingsarten
innerhalb Brandenburgs und der erheblich von den Lebensraumanspriichen der Arten abweichenden
Biotopstrukturen innerhalb des Vorhabenbereichs und seiner Umgebung, kann eine
artenschutzrechtliche Betroffenheit des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbldulings, des Groflen
Feuerfalters, des Hellen Wiesenknopf-Ameisenbldulings, und des Nachtkerzenschwérmers durch die
Planinhalte ausgeschlossen werden.

7.9 Kafer
Folgende Arten sind nach Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG in Brandenburg geschitzt:
- Breitrand Dytiscus latissimus
- Schmalbindiger Breitfligel-Tauchkéfer Graphoderus bilineatus
- Eremit Osmoderma eremita
- Grofler Eichenbock Cerambyx cerdo

Als Kéfer frisst der Breitrand bevorzugt im Wasser lebende Insekten, z.B. Kécherfliegenlarven,
Wasserwanzen und auch im Wasser liegendes Aas und kranke Fische. Die Art ist kein Fischrauber in
gesunden Fischvorkommen und war in der Vergangenheit Gber ganz Deutschland verbreitet und
nicht selten. Seit den 60iger Jahren des vorigen Jahrhunderts sind starke Rickgénge zu verzeichnen
und die Art hat nur noch wenige kleinere Vorkommen im Mecklenburg-Vorpommem, Sachsen und
Bayern. Als Schwimmkéfer besiedelt die Art ausschlieBlich gréflere (> 1 ha) und permanent
wasserfuhrende Stillgewésser. Dabei bevorzugt der Breitrand nghrstoffarme und makrophytenreiche
Flachseen, Weiher und Teiche mit einem breiten Verlandungsgirtel mit dichter submerser Vegetation
sowie Moosen und/ oder Armleuchteralgen in Uferndhe. Aufgrund der aquatisch gebundenen
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Lebensweise kann ein Vorkommen der Art in den von der Planung beanspruchten Flachen
ausgeschlossen werden. Eingriffe in geeigneten Gewdsserstrukturen finden nicht statt.

- Es gibt keine geeigneten Habitate fir die Art im Umfeld des Vorhabenbereichs.

Der Schmalbindige Breitfligel-Tauchkéfer besiedelt ausschlieBlich gréfiere (> 0,5 ha) permanent
wasserfuhrende Stillgewdsser. Der Schmalbindige Breitfligel-Tauchkéfer besiedelt oligo-, meso- und
eutrophe Gewdsser mit einer deutlichen Praferenz fir ndahrstoffarmere Gewdsser. Fir das
Vorkommen der Art scheinen ausgedehnte, besonnte Flachwasserbereiche mit gréferen Sphagnum-
Bestdnden und Kleinseggenrieden im Uferbereich sowie gréBere Besténde von emerser Vegetation
zur Eiablage wichtig zu sein.

- Es gibt keine geeigneten Habitate fir die Art im Umfeld des Vorhabenbereichs.

Der Eremit lebt ausschlieBlich in mit Mulm gefillten groflen Héhlen alter, anbrichiger, aber
stehender und zumeist noch lebender Laubb&ume. Als Baumart bevorzugt der Eremit die Baumart
Eiche, daneben konnte die Art auch in Linde, Buche, Kopfweide, Erle, Bergahorn und Kiefer
festgestellt werden. Die Art zeigt eine hohe Treue zum Brutbaum und besitzt nur ein schwaches
Ausbreitungspotenzial. Dies erfordert Gber lange Zeitrdume ein kontinuierlich vorhandenes Angebot
an geeigneten Brutbdumen in der néchsten Umgebung. Nachgewiesen ist eine Flugdistanz von
190 m, wahrend die mégliche Flugleistung auf 1-2 km geschétzt wird.

- Es gibt keine geeigneten Habitate fir die Art im Umfeld des Vorhabenbereichs. Eine Rodung
alter Baumbesténde ist nicht geplant.

Der Grofle Eichenbock ist vorzugsweise an Eichen, insbesondere an die Stieleiche (Quercus robur)
als Entwicklungshabitat gebunden. In geringem Maf3e wird auch die Traubeneiche (Quercus petrea)
genutzt. Lebensréume des Eichenbocks sind in Deutschland offene Alteichenbestéinde, Parkanlagen,
Alleen, Reste der Hartholzaue sowie Solitérbéume. Wichtig ist das Vorhandensein einzeln bzw. locker
stehender, besonnter, alter Eichen. Die standorttreue Art besitzt nur ein geringes
Ausbreitungsbedirfnis und begnigt sich eine lange Zeit mit dem einmal besiedelten Baum. Auch
das Ausbreitungspotenzial der Art beschréankt sich auf wenige Kilometer.

- Es gibt keine geeigneten Habitate fir die Art im Umfeld des Vorhabenbereichs. Eine Rodung
alter Baumbestdnde ist nicht geplant.

Auf Grund der aktuell bekannten Verbreitungsmuster der oben aufgefihrten Kéferarten innerhalb
Brandenburgs und der erheblich von den Lebensraumanspriichen der Arten abweichenden
Biotopstrukturen innerhalb des Plangebiets kann eine artenschutzrechtliche Betroffenheit des
Breitrands, des Schmalbindigen Breitfligel-Tauchkéfers, des Eremiten und des GroBBen Eichenbocks
durch das Vorhaben ausgeschlossen werden.

7.10 Libellen
Folgende Arten sind nach Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG in Brandenburg geschitzt:

e Grine Mosaikjungfer Aeshna viridlis

e Grine Keiljungfer (Grine Flussjungfer) Ophiogomphus cecilia
e Asiatische Keiljungfer Gomphus flavipes

e Ostliche Moosjungfer Leucorrhina albifrons

e Sibirische Winterlibelle Sympecma paedisca

e Zierliche Moosjungfer Leucorrhina caudalis

e Grofle Moosjungfer Leucorrhina pectoralis

Wegen der engen Bindung an die Krebsschere (Stratiotes aloides) als Eiablagepflanze kommt die
Grine Mosaikjungfer vorwiegend in den Niederungsbereichen wie z.B. im norddeutschen Tiefland
vor und besiedelt dort unterschiedliche Stillgewdssertypen wie Aliwdsser, Teiche, Timpel, Torfstiche,

STADT LAND FLUSS, DORFSTRABE 6; 18211 RABENHORST - 63 -



FACHBEITRAG ARTENSCHUTZ WINDENERGIEVORHABEN PIROW |l

eutrophe Moorkolke oder Randlaggs, Seebuchten, Grében und Altarme von Flissen, sofern diese
ausreichend grofie und dichte Besténde der Krebsschere aufweisen.

- Die Gewdsser im (weiteren) Umfeld des Vorhabens entsprechen nicht den
Lebensraumansprichen der Art.

Lebensraum der Griinen Keiljungfer (Grine Flussjungfer) sind Flusse, die zumindest in Teilbereichen
eine sandig-kiesige Sohle aufweisen. Hier graben sich die Larven im Gewdssergrund ein, lauern dort
auf Beute, vermeiden ein Verdriften und gehen Frafifeinden aus dem Weg. Nach dem Schlupf
verlassen die Libellen das Gewdsser, um in der Umgebung Insekten zu fangen. Wahrend die
Ménnchen nach einigen Wochen zum Gewdésser zurickkehren, um dort Sitzwarten z.B. auf den
Uberhdngenden Zweigen der Uferb&ume einzunehmen, kommen die Weibchen nur zur Eiablage ans
Gewdsser.

- Die Gewdsser im (weiteren) Umfeld des Vorhabens entsprechen nicht den
Lebensraumanspriichen der Art.

In den neunziger Jahren erfolgten in Deutschland zahlreiche Wieder- bzw. Neauansiedlungen der
Asiatischen Keiljungfer an der Elbe, der Weser und am Rhein. Die Art kommt ausschlieBlich in
FlieBgewdssern vor und bevorzugt hier die Mittel- und Unterléufe groBBer Stréme und Flisse, da sie
eine geringe FlieBgeschwindigkeit und feine Sedimente aufweisen.

- Die Gewdsser im (weiteren) Umfeld des Vorhabens entsprechen nicht den
Lebensraumansprichen der Art.

Die Ostlichen Moosjungfer bevorzugt saure Moorkolke und Restseen mit Schwingrieden aus
Torfmoosen und Kleinseggen. Wesentlich fir die Habitateignung ist der aktuelle Zustand der
Moorkolke. Sie missen zumindest fischarm sein und im ginstigsten Falle zudem submerse Strukturen
wie Drepanocladus- oder Juncus-bulbosus-Grundrasen verfigen, die zumeist in klarem, nur
schwach humos geférbtem Wasser gedeihen.

- Die Gewésser im (weiteren) Umfeld des Vorhabens entsprechen nicht den
Lebensraumansprichen der Art.

Als Habitate der Sibirischen Winterlibelle kommen in Mitteleuropa Teiche, Weiher, Torfstiche und
Seen in Frage. Voraussetzung fir die Eignung der Gewdsser als Larvalhabitat ist das Vorhandensein
von Schlenkengewéssern in leicht verschilften bultigen Seggenrieden, Schneidried und z.T. auch
Rohrglanzgras-Réhricht innerhalb der Verlandungszone, wo die Eier meist in auf der
Wasseroberfléche liegende Halme abgelegt werden. Flache, meist voll besonnte Gewdsser mit
einem Mosaik aus Ried- und Ré&hricht-Pflanzenbesténden und offenen Wasserfléchen sind
bevorzugter Lebensraum der Sibirischen Winterlibelle

- Die Gewdsser im (weiteren) Umfeld des Vorhabens entsprechen nicht den
Lebensraumanspriichen der Art.

Die Zierliche Moosjungfer bevorzugt flache in Verlandung befindliche Gewésser, die Gberwiegend
von submersen Makrophyten und randlich von Réhrichten oder Rieden besiedelt sind. Die Gréfie
der Gewdsser liegt zumeist bei 1-5 ha, das Eiablagesubstrat sind Tauchfluren und Schwebematten,
seltener auch Grundrasen, die aber nur geringen Abstand zur Wasseroberfléche haben.

- Die Gewdsser im (weiteren) Umfeld des Vorhabens entsprechen nicht den
Lebensraumansprichen der Art.

Die Lebensraumanspriche der ménnlichen GroBen Moosjungfer entsprechen einer von submersen
Strukturen durchsetzten Wasseroberfléche (z.B. Wasserschlauch-Gesellschaften), die an lockere
Riedvegetation gebunden ist, héufig mit Schnabel-Segge (Carex rosfrata) oder Steif-Segge (Carex
elata). Vegetationslose und stark mit Wasserrosen-Schwimmblattrasen bewachsene Wasserfléchen
werden gemieden. Die Art nutzt folgende Gewdssertypen als Habitat: Lagg-Gewdésser, gréBere
Schlenken und Kolke in Mooren, Kleinseen, mehrighrig wasserfihrende Pfihle und Weiher,
Biberstauflachen, ungenutzte Fischteiche, Torfstiche und wiederverndsste Moore. Das Wasser ist
haufig huminstoffgefarbt und schwach sauer bis alkalisch).
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- Die Gewdsser im (weiteren) Umfeld des Vorhabens entsprechen nicht den
Lebensraumansprichen der Art.

Auf Grund der aktuell bekannten Verbreitungsmuster der oben aufgefihrten Libellenarten innerhalb
Brandenburgs und der erheblich von den Lebensraumansprichen der Arten abweichenden
Biotopstrukturen innerhalb des Plangebietes kann eine artenschutzrechtliche Betroffenheit der
Griinen Mosaikjungfer, Grinen Keiljungfer, Asiatischen Keiljungfer, der Ostlichen Moosjungfer, der
Sibirischen Winterlibelle, der Zierlichen Moosjungfer, der Grolen Moosjungfer, und der durch das
Vorhaben ausgeschlossen werden.

7.11 Weichtiere

Folgende Arten sind nach Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG in Brandenburg geschitzt:
e Zierliche Tellerschnecke Anisus vorticulus
e Bachmuschel Unio crassus

Die Zierlichen Tellerschnecke bewohnt saubere, stehende Gewdsser und vertrégt auch saures Milieu.
Besiedelt werden dementsprechend Altwdsser, Lehm- und Kiesgruben sowie Kleingewdsser in
Flussauen, ufernahe Zonen von Seen mit Unterwasser- und Schwimmblattvegetation, Moortimpel
oder gut strukturierte Wiesengrében.

- Die Strukturen im Umfeld des Vorhabens entsprechen nicht den Lebensraumanspriichen der
Art.

Die Bachmuschel wird als Indikatorart fir rhithrale Abschnitte in FlieBgewdssern angesehen. Sie ist
ein typischer Bewohner sauberer FlieBgewdsser mit strukturiertem Substrat und abwechslungsreicher
Ufergestaltung. Sie lebt in schnell flieBenden Bachen und Flissen und bevorzugt eher die ufernhahen
Flachwasserbereiche mit etwas feinerem Sediment. Gemieden werden lehmige und schlammige
Bereiche sowie flieBender Sand.

- Das Plangebiet weist keine geeigneten FlieBgewdsser auf und entspricht somit nicht den
Lebensraumanspriichen der Art.

Auf Grund der aktuell bekannten Verbreitungsmuster der oben aufgefihrten Molluskenarten
innerhalb Brandenburgs und der z.T. erheblich von den Lebensraumanspriichen der Arten
abweichenden Biotopstrukturen innerhalb des Plangebietes kann eine artenschutzrechtliche
Betroffenheit der Zierlichen Tellerschnecke und der Bachmuschel durch das Vorhaben
ausgeschlossen werden.

7.12 Pflanzen

Folgende Arten sind nach Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG in Brandenburg geschitzt:

- Sumpf-Engelwurz Angelica palustris

- Kriechender Sellerie Apium repens

- Frauenschuh Cypripedium calceolus
- Sand-Silberscharte Jurinea cyanoides

- Sumpf-Glanzkraut Liparis loeselii

- Froschkraut Luronium natans

- Vorblattloses Leinblatt, Vermeinkraut  Thesium ebracteatum
- Wasserfalle Aldrovanda vesiculosa

Die Sumpf-Engelwurz scheint anmoorige Standorte und humusreiche Minirealbdden zu bevorzugen.
Augenféllig ist eine Bindung an Niedermoorstandorte. Diese missen in jedem Fall nass sein und
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Uber einen gewissen Nahrstoffreichtum verfigen. Ein oberflachliches Austrocknen wird nicht
ertragen.

- Die Biotope im Plangebiet entsprechen nicht den Lebensraumanspriichen der Art.

Der Kriechende Sellerie bendtigt als lichtliebende Art offene, feuchte, im Winter zeitweise
Uberschwemmte, héchstens méfig néhrstoff- und basenreiche Standorte. Die Art kann auch in
flieBendem Wasser, selbst flutend oder untergetaucht vorkommen. Die Art bedarf der sténdigen
Auflichtung der Vegetationsdecke und einer regelméfigen Neubildung vegetationsfreier oder —armer
Pionierstandorte bei gleichzeitig erhdhter Bodenfeuchte.

- Die Biotope im Plangebiet entsprechen nicht den Lebensraumanspriichen der Art.

Der Frauenschuh ist eine typische Art lichter Wélder, wérmebegunstigter Waldrandbereiche, Sdume
sowie besonnter Waldlichtungen (auch Innenwaldsdume). Er besiedelt neben natirlichen Laub- und
Nadelwéldern (v.a. Orchideen-Buchenwidilder, lichte Kiefernbesténde und Eichenwdlder) auch lichte
Aufforstungen mit Kiefern und Fichten. In selteneren Féllen ist er auf Halbtrockenrasen, v.a. in den
Ubergangsbereichen zu Gebischen oder Waldern, zu finden. Der Frauenschuh gilt als sogenannte
Halblicht-Halbschatten-Pflanze, die voll besonnte Offenlandstandorte eher meidet. Er bevorzugt
windstille Standorte in Sidwest-, Sid- oder SiUdost-Exposition sowie Stellen mit guter
Wasserversorgung. Haufig findet man ihn auf frischen bis méaBig trockenen Kalk- und basenreichen
Lehmbéden (in Nordostdeutschland auf Geschiebemergel und Kreide). Trockene oder stark
austrocknende Standorte werden weitgehend gemieden. In Brandenburg findet man den
Frauenschuh in alten Buchenwdldern.

- Die Biotope im Plangebiet entsprechen nicht den Lebensraumanspriichen der Art.

Als Pionierart benétigt die Sand-Silberscharte offene Sandtrockenrasen mit stark lickiger Vegetation,
die jedoch bereits weitgehend festgelegt sind. Sie gedeiht vorwiegend auf basen- bis kalkreichen
Dinen- oder Schwemmsanden.

- Die intensiv genutzten Ackerflichen im Umfeld des Vorhabens entsprechen nicht den
Lebensraumansprichen der Art.

Das Sumpt-Glanzkraut kann sowohl in natirlichen, nicht pflegeabhéngigen Lebensrdumen
vorkommen, wie etwa in Kalkflachmooren und Dinentdlern, aber auch in von menschlicher Nutzung
bzw. Pflege abhdngige Bereiche vordringen. So erklart sich das Vorkommen in Lebensrdumen, die
nicht von Natur aus waldfrei sind. Als Ersatzlebensrdume kénnen in besonderen Féllen Sand- und
Kiesgruben dienen, wenn ein basenreicher Grundwasserstrom vorhanden ist bzw. der Abbau bis auf
Grundwasserniveau  stattgefunden hat. Diese Vorkommen sind jedoch dauerhaft &uBBerst
pflegebedirftig. In der Regel sind Vorkommen in diesen Lebensrdumen sehr stark von
einwandernden Gebischen und B&dumen bedroht und daher langfristig nur mit hohem Aufwand zu
erhalten.

- Die intensiv genutzten Ackerflichen im Umfeld des Vorhabens entsprechen nicht den
Lebensraumansprichen der Art.

Das Froschkrauts Art besiedelt flache, meso- bis oligotrophe Stillgewdsser sowie Bache und Grében.
Es bevorzugt Wassertiefen zwischen 20 und 60 cm, der Untergrund des Gewdssers ist maBig
nahrstoffreich und kalkarm sowie meist schwach sauer. Aufféllig ist die weitgehende Bindung an
wenig bewachsene Uferbereiche.

- Die intensiv genutzten Ackerflichen im Umfeld des Vorhabens entsprechen nicht den
Lebensraumansprichen der Art.

Das Vorblattlose Leinblatt besiedelt sandige, bodensaure und sommerwarme Standorte in Heiden,
Borstgrasrasen oder Sandmagerrasen. Der kleinrdumige Wechsel trockener und wechselfeuchter
Standorte an Réndern von Urstromtélern und Endmordnen wird bevorzugt. Offensichtlich ist ein
oberflachennahes Durchstrémen von etwas basenreichen Wassers erforderlich. Alle Wuchsorte
zeichnen sich durch néhrstoffarme Bdden ohne starke Humusauflage aus. In Brandenburg kommt

STADT LAND FLUSS, DORFSTRABE 6; 18211 RABENHORST - 66 -



FACHBEITRAG ARTENSCHUTZ WINDENERGIEVORHABEN PIROW |l

die Art in Magerrasen, die zum frischen Grinland Uberleiten, vor. Urspriingliche Lebensréume waren
vermutlich lichte Kiefern-Heide-Waélder.

- Die intensiv genutzten Ackerflichen im Umfeld des Vorhabens entsprechen nicht den
Lebensraumansprichen der Art.

Die Wasserfalle besiedelt vorzugsweise geschitzte Buchten von Stillgewdssern oder Schlenken von
Flach- und Zwischenmooren. In Deutschland trat die Art auch in lichten Schilfréhrichten auf. In
Nachbarlandern findet man sie in verschieden zusammengesetzten Pflanzengemeinschaften. Wichtig
ist for die Wasserfalle in jedem Fall, dass der Bewuchs sehr offen ist, da sie sich nicht gegen héher
wichsige Pflanzen durchsetzen und bei vélliger Beschattung nicht Gberleben kann.

- Die intensiv genutzten Ackerflichen im Umfeld des Vorhabens entsprechen nicht den
Lebensraumansprichen der Art.

Auf Grund der aktuell bekannten Verbreitungsmuster der oben aufgefihrten Pflanzenarten innerhalb
Brandenburgs und der erheblich von den Lebensraumanspriichen der Arten abweichenden
Biotopstrukturen innerhalb des Vorhabenbereichs und seiner Umgebung kann eine
artenschutzrechtliche Betroffenheit der Sumpf-Engelwurz, des Kriechenden Selleries, des
Frauenschuhs, der Sand-Silberscharte, des Sumpf-Glanzkrauts, des Froschkrauts, des Vorblattlosen
Leinblattes und der Wasserfalle durch das Vorhaben ausgeschlossen werden.
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8. Zusammenfassung

Der Vorhabentréger beantragt die Errichtung von acht Windenergieanlage (WEA) des Typs Vestas V-
172 7.2 mit einer jeweiligen Nabenhdhe von 199 m, einem Rotordurchmesser von 172 m und einer
daraus resultierenden Gesamtbauhshe von 285 m sowie einer Nennleistung von 7.200 kW einschl.
Kranstellflache und Zuwegung in der Gemeinde Pirow, Landkreis Prignitz.

Der geplante Anlagenstandort befindet sich ca. 1,5 km nordéstlich von Pirow, ca. 1,4 km sidéstlich
von Simonshof, ca. 1,2 km nordwestlich von Burow und ca. 1 km sidwestlich von Hilsebeck. Dabei
handelt es sich um die néchstgelegenen Ortschaften im Umfeld des geplanten WEA-Standortes.

Die geplanten WEA-Standorte fullen auf intensiv genutzten Ackerfléichen. Im Umfeld der WEA-
Standorte befinden sich Wald- und Landwirtschaftsfléchen. Zu weiteren Biotopstrukturen zéhlen
Grdben, tempordre Kleingewdsser, Feldgeholze, Hecken, Baumreihen und Alleen. auch Hecken und
Feldgeholze.

Das Gebiet Gbernimmt keine erkennbare Bedeutung fir Zug- und Rastvégel.

Prognostizierbare vorhabenbedingte Konflikipotenziale sind fir folgende Arten durch entsprechende
VermeidungsmafBnahmen gdnzlich oder auf ein unerhebliches Niveau reduzierbar:

Nr. Arten (-gruppe) | VermeidungsmafBinahme

1 Gehélzbriter | Anwendung des § 39 Abs. 5 Satz T Nr. 2 BNatSchG: Keine
Rodung/Beseitigung/Beschneidung von Gehélzen in der Zeit
vom 01.03. bis zum 30.09.

2 Bodenbriter Keine Baufeldfreimachung wéhrend der Brutzeit der betroffenen
Vogelarten vom 01.03. bis zum 31.07. Eine alternative
Bauzeitenregelung ist moglich, wenn benédtigte Fléchen fir
Fundamente, Wege, Montage und tempordre Material-,
Erdlager usw. aulerhalb der Brutzeit von Vegetation befreit und
bis zum Baubeginn durch Pfligen oder Eggen vegetationsfrei
gehalten werden. Eine Ausnahme von dieser Regelung kann
erfolgen, wenn der Bereich der geplanten Zuwegung,
Kranstellfléche und des Fundamentes bis  zur
Baufeldfreimachung mit  Flatterbdndern ausgestattet  wird.
Alternativ hierzu ist eine Baufeldfreimachung ohne zeitliche
Begrenzung méglich, wenn mittels einer ornithologischen
Begutachtung keine Ansiedlungen von Bodenbritern innerhalb
der Baufelder festgestellt werden oder wenn die Bauarbeiten vor
der Brutzeit, d.h. vor dem 01.03. beginnen und ohne langere
Unterbrechung (> 1 Woche) Gber die gesamte Brutzeit, also bis
mind. 31.07. fortgesetzt werden.

3 Braunkehlchen | Bauzeitenregelung: Keine Bauarbeiten in der Zeit vom 20.04.
bis 10.07. an WEA H2 und H3 sowie derer Baufléchen und
Zuwegung. Eine Ausnahme von dieser Regelung kann erfolgen,
wenn mittels einer ornithologischen Begutachtung keine
Ansiedlungen von Braunkehlchen im Umkreis von 200 m um die
geplanten WEA, Montageflachen und Zuwegungen festgestellt
werden oder wenn die Bauarbeiten vor der Brutzeit (nach
Sudbeck et al. 2005 ab dem 20.04.) beginnen und ohne
langere Unterbrechung (> 1 Woche) Uber die gesamte Brutzeit,
also bis mind. 10.07. fortgesetzt werden.
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Nr. Arten (-gruppe) | VermeidungsmafBnahme

4 Gelbspétter Bauzeitenregelung: Keine Bauarbeiten in der Zeit vom 20.04.
bis 10.07. an WEA H1, H7 und H8 sowie derer Baufléchen und
Zuwegung. Eine Ausnahme von dieser Regelung kann erfolgen,
wenn mittels einer ornithologischen Begutachtung keine
Ansiedlungen von Braunkehlchen im Umkreis von 300 m um die
geplanten WEA, Montageflachen und Zuwegungen festgestellt
werden oder wenn die Bauarbeiten vor der Brutzeit (nach
Stdbeck et al. 2005 ab dem 20.04.) beginnen und ohne
ladngere Unterbrechung (> 1 Woche) Uber die gesamte Brutzeit,
also bis mind. 10.07. fortgesetzt werden.

5 Neuntéter Bauzeitenregelung: Keine Bauarbeiten in der Zeit vom 10.05.
bis 15.07. an WEA H1 und H8 sowie deren Bauflachen und
Zuwegung. Eine Ausnahme von dieser Regelung kann erfolgen,
wenn mittels einer ornithologischen Begutachtung keine
Ansiedlungen von Neuntétern im Umbkreis von 200 m um die
geplanten WEA, Montagefléchen und Zuwegungen festgestellt
werden oder wenn die Bauarbeiten vor der Brutzeit (nach
Stdbeck et al. 2005 ab 10.05.) beginnen und ohne langere
Unterbrechung (> 1 Woche) Gber die gesamte Brutzeit, also bis
mind. 15.07. fortgesetzt werden.

6 Ortolan Bauzeitenregelung: Keine Bauarbeiten in der Zeit vom 15.04.
bis 31.07. an WEA H2, H3, H5 und H8 sowie der Zuwegung zu
WEA HY7. Eine Ausnahme von dieser Regelung kann erfolgen,
wenn mittels einer ornithologischen Begutachtung keine
Ansiedlungen von Ortolanen im Umkreis von 200 m um die
geplanten WEA, Montageflachen und Zuwegungen festgestellt
werden oder wenn die Bauarbeiten vor der Brutzeit (nach
Stdbeck et al. 2005 ab dem Eintreffen der Ménnchen, d.h. ab
dem 15.4.) beginnen und ohne léngere Unterbrechung (> 1
Woche) Uber die gesamte Brutzeit, also bis mind. 20.06.
fortgesetzt werden.

7 Rotmilan Voriibergehende Abschaltung im Falle der Grinlandmahd und Ernte
von Feldfrichten sowie des Pfligens zwischen 1. April und 31. August
auf Flachen, die in weniger als 250 Metern Entfernung vom
MastfuBmittelpunkt der Windenergieanlagen H5 und H8 gelegen sind.
Die geplanten WEA H5 und H8 sind dann von Beginn des
Bewirtschaftungsereignisses bis mindestens 48 Stunden nach
Beendigung  des  Bewirtschaftungsereignisses  jeweils  von
Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang abzuschalten.

8 Rotmilan, Voriibergehende Abschaltung im Falle der Grinlandmahd im 250 m
Umfeld der geplanten WEA H1. Die geplanten WEA H1 ist dann
von Beginn des Bewirtschaftungsereignisses bis mindestens 48 Stunden
Weif3storch nach Beendigung des Bewirtschaftungsereignisses jeweils von
Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang abzuschalten.

Schwarzmilan,
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Nr.

Arten (-gruppe)

VermeidungsmafBnahme

9

Weif3storch

Voribergehende Abschaltung im Falle der Grinlandmahd und Ernte
von Feldfrichten sowie des Pfligens zwischen 1. April und 31. August
auf Flachen, die in weniger als 250 Metern Entfernung vom
MastfuBmittelpunkt der Windenergieanlagen H7 gelegen sind. Die
geplante WEA H7 ist dann von Beginn des Bewirtschaftungsereignisses
bis  mindestens 48  Stunden  nach  Beendigung  des
Bewirtschaftungsereignisses  jeweils von  Sonnenaufgang  bis
Sonnenuntergang abzuschalten.

Es bedarf keiner weiteren Umsetzung zusétzlicher VermeidungsmaBBnahmen, um das von den WEA-
Rotoren zusétzlich zum allgemeinen, stark anthropogen geprdgten Lebensrisiko ausgehende
Gefahrenpotenzial fir die lokal ansdssigen Végel auf ein artenschutzrechtlich unbedenkliches
Niveau zu reduzieren.

Hinsichtlich der Artengruppe Flederméuse empfiehlt sich die Umsetzung der im AGW-Erlass Anlage
3 verankerten Vorgehensweise, die zusammenfassend nachfolgend als MaBnahme 10 beschrieben

ist:
Nr. Arten (-gruppe) | VermeidungsmafBBnahme
10 Fledermause Pauschale Abschaltung gemdf den Hinweisen des AGW-Erlasses

Brandenburg der WEA H1-H3 und H5-H8 vom 01.04. bis zum
31.10 und der WEA H4 vom 11.04. bis 31.05. und 01.07. bis
15.10. eine Stunde vor Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang bei
Windgeschwindigkeit ~ in  Gondelhdhe < 6,0  m/sek,
Lufttemperatur > 10 °C, Niederschlag < 2 mm/h.

Hohenmonitoring in ersten beiden Betriebsjahren (Zeitraum pro
Jahr 01.04. — 31.10., Anwendung ProBat-Tool, Beachtung der
Erkenntnisse aus RENEBAT Il (gem. AGW-Erlass ist das
Hohenmonitoring an allen 8 WEA durchzufihren)). Ggf.
Formulierung von Abschaltzeiten ab dem zweiten bzw. dritten
Betriebsjahr, um Kollisionsrisiko zu reduzieren.

Fur die Amphibien sollte zur Vermeidung des erhéhten Tétungsrisikos, v. a. wdhrend der
Wanderungszeiten MafBnahme 11 umgesetzt werden:

Nr.

Arten (-gruppe)

Vermeidungsmaf3nahme

11

Amphibien

Errichtung der Grabenquerung im Zuge der ErschlieBung der
WEA H7 im Zeitraum 01.08. bis 30.09. méaglich.

Die Errichtung der Grabenquerungen ist ganzjéhrig nur méglich,
wenn innerhalb der zu querenden Grében nachweislich keine
Amphibien vorhanden sind. Nach Kontrolle der Grében durch
einen in Absprache mit der unteren Naturschutzbehérde
beauftragten herpetologischen Fachkundigen kann hierfir eine
Freigabe durch die Umweltbaubegleitung erteilt werden.

Weéhrend  der  Bauarbeiten  Amphibienzéune zu  den
Wanderungszeiten an geeigneter Stelle errichten und regelméfig
kontrollieren. Mit der unteren Naturschutzbehérde ist vor
Baubeginn abzustimmen, wo die Zaune errichtet werden und wie
die Kontrolle und das Absammeln durchgefihrt werden sollen.
Eine Empfehlung der Lage der Zéune gibt Anlage X.
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Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit von Reptilien kann mit der Mainahme 12 vermieden werden:

Nr.

Arten (-gruppe)

VermeidungsmafBnahme

12

Reptilien

Vor Baubeginn sind die potentiellen Zauneidechsenhabitate im
Bereich der Bauflachen zur Herstellung und ErschlieBung der
geplanten WEA H1, H4, H5 und H8 auf ein tatséchliches
Vorkommen der Zauneidechse anhand von mindestens zwei
Ubersichtskartierungen an warmen Tagen (Temp. mind. 22°C)
im Zeitraum 1. April und 30. September zu Gberprifen.

Ubersichtskartierungen im Sommer, bzw. an warmen Tagen im
Frihling (Temp. mind. 22°C) zu Gberprifen.

Vorkommen nicht bestétigt:

Die BaumaBnahmen kénnen ohne Durchfihrung weiterer
MaBnahmen durchgefihrt werden.

Vorkommen bestétigt:

Bei einer Bauzeit innerhalb der Aktivititszeit der Zauneidechse,
d.h. zwischen 1. April und 30. September, sollen untergrabungs-
und Uberkletterungssichere Schutzzdune, die vor Beginn der
Aktivitétszeit (bis Ende Marz/Anfang April eines Jahres) errichtet
werden, das Eindringen der Tiere in die betroffenen Baubereiche
verhindern. Vor Baubeginn sind die abgesperrten Flédchen von
Jungtieren (bei evil. vorheriger erfolgter Eiablage) abzusammeln.
Der Reptilienschutzzaun ist vor Beschadigung z.B. durch
Baumaschinen zu sichern. Der Schutzzaun bleibt bis Bauende
erhalten.

Bauzeiten auBerhalb der Aktivitétszeit der Zauneidechse (01.
Oktober bis 31. Mérz) sind nur méglich, wenn eine vorherige
Begutachtung ergeben hat, dass keine Eiablagestellen innerhalb
der  Bauflachen  vorhanden bzw. aufgrund der
Bodenbeschaffenheit nicht méglich sind.

Bei bestatigtem Zauneidechsenvorkommen, sind je nach
vorhandener Abundanz geeignete Ersatzhabitate (Totholzhaufen,
Lesesteinhaufen) in den vom Bauvorhaben nicht betroffenen
Habitaten zu schaffen und diese damit aufzuwerten.

Geprift:

Rabenhorst, den 18.12.2024

Oliver Hellweg
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10. Anhang

e Anlage 1: Erfassung der Horste, der Brut-, Rast- und Zugvégel und der Flederméuse
sowie eine Amphibien- und Zauneidechsenpotentialabschétzung im  Bereich des
Planungsraumes Hillsebeck 2023/24 (Ingenieurbiro Volker Giinther)

e Anlage 2: Biotoperfassung Kartierbericht - Errichtung und Betrieb von
Windenergieanlagen im Plangebiet Hilsebeck / LK Prignitz (ECO-CERT)

e Anlage 3: Karte Reviere kartierter Kleinvégel

e Anlage 4: Karte Horstbesatz

e Anloge 5: Karte Rastgebietskulisse und Schlafplétze

¢ Anlage 6: Karte Reviere wertgebender Kleinvégel

e Anloge 7: Karte Prifbereiche Baumfalke gem. BNatSchG

e Anlage 8: Karte Prifbereiche Rotmilan gem. BNatSchG

e Anlage 9: Karte Prifbereiche Schwarzmilan gem. BNatSchG

e Anlage 10:  Karte Prifbereiche Weistorch gem. BNatSchG

e Anlage 11:  Karte potentieller Amphibien- und Zauneidechsenhabitate
e Anlage 12: Relevanztabelle Végel

e Anlage 13: Relevanztabelle Anhang IV-Arten

Anmerkung GRUPPE PLANWERK:

Die Anlagen 1 und 2 sind dem Artenschutzfachbeitrag entnommen, um
Dopplungen zu vermeiden. Sie sind in identischer Form separater Bestandteil der
Verfahrensunterlagen (Anlage 3 und 4 zum Bebauungsplan).
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des Gutachtens unkenntlich zu
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eine Anforderung des Landesamtes
fir Umwelt bei der Veréffentlichung
von Daten zu Horststandorten von
Greifvogeln. Den Fachbehorden
und Tragern offentlicher Belange
wird eine ungeschwarzte Fassung
des Gutachtens zur Verfiigung
gestellt.
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*Gem. Glinther (2024) wurde ein Baumfalkenpaar an nur zwei
aufeinander folgenden Tagen (20./ 21.05.2023), auf zwei Nestern
bzw. in unmittelbarer Nestndhe stehend beobachtet. Es ist
schwer zu sagen, inwieweit hier eine Brut begonnen oder
abgebrochen wurde.
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wird eine ungeschwarzte Fassung
des Gutachtens zur Verfiigung
gestellt.
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Anmerkung GRUPPE PLANWERK: Aus Artenschutzgründen sind Teile des Gutachtens unkenntlich zu machen. Dabei handelt es sich um eine Anforderung des Landesamtes für Umwelt bei der Veröffentlichung von Daten zu Horststandorten von Greifvögeln. Den Fachbehörden und Trägern öffentlicher Belange wird eine ungeschwärzte Fassung des Gutachtens zur Verfügung gestellt.
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Anmerkung GRUPPE PLANWERK:
Aus Artenschutzgriinden sind Teile
des Gutachtens unkenntlich zu
machen. Dabei handelt es sich um
eine Anforderung des Landesamtes
fir Umwelt bei der Verdffentlichung
von Daten zu Horststandorten von
Greifvogeln. Den Fachbehdrden
und Tragem &ffentlicher Belange
wird eine ungeschwérzte Fassung
des Gutachtens zur Verfiigung
gestellt.
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Anmerkung GRUPPE PLANWERK: Aus Artenschutzgründen sind Teile des Gutachtens unkenntlich zu machen. Dabei handelt es sich um eine Anforderung des Landesamtes für Umwelt bei der Veröffentlichung von Daten zu Horststandorten von Greifvögeln. Den Fachbehörden und Trägern öffentlicher Belange wird eine ungeschwärzte Fassung des Gutachtens zur Verfügung gestellt.
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Textfeld
Anmerkung GRUPPE PLANWERK: Aus Artenschutzgründen sind Teile des Gutachtens unkenntlich zu machen. Dabei handelt es sich um eine Anforderung des Landesamtes für Umwelt bei der Veröffentlichung von Daten zu Horststandorten von Greifvögeln. Den Fachbehörden und Trägern öffentlicher Belange wird eine ungeschwärzte Fassung des Gutachtens zur Verfügung gestellt.
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Anmerkung GRUPPE PLANWERK: Aus Artenschutzgründen sind Teile des Gutachtens unkenntlich zu machen. Dabei handelt es sich um eine Anforderung des Landesamtes für Umwelt bei der Veröffentlichung von Daten zu Horststandorten von Greifvögeln. Den Fachbehörden und Trägern öffentlicher Belange wird eine ungeschwärzte Fassung des Gutachtens zur Verfügung gestellt.
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Relevanzpriifung Vogel Pirow Il

Deutscher Name

Wissenschaftlicher Name

Vorkommen potenziell

Vorkommen
nachgewiesen

Beeintréchtigung méglich

Vertiefende Prifung

Alpenstrandléufer, Kleiner

Calidris alpina ssp. schinzii

nein, ungeeigneter

nein nein nein
Lebensraum
Alpenstrandléufer, Nordischer Calidris alpina ssp. alpina nein, ungeeigneter X h .
nein nein nein
Lebensraum
Amsel Turdus merula . . . zusammengefasst in Gilde
a a a el
! ‘ : 'Gehslzbriter'
Austernfischer Haematopus ostralegus nein, ungeeigneter X . .
nein nein nein
Lebensraum
Bachstelze Motacilla alba i i io zusammengefasst in Gilde
'Gehdlzbriter"
Bartmeise Panurus biarmicus nein, ungeeigneter i A .
nein nein nein
Lebensraum
Baumfalke Falco subbuteo ia ja ia ia
Baumpieper Anthus trivialis ia ia i zusammengefasst in Gilde
"Gehdlzbriter"
Bekassine Gallinago gallinago ja, als Durchzigler nein nein nein
Bergente Aythya marila nein, ungeeigneter X . .
nein nein nein
Lebensraum
Bergfink Fringilla montifringilla ia, als Zugvogel, jedoch X . .
: nein nein nein
kein Brutvogel
Beutelmeise Remiz pendulinus nein, ungeeigneter X . ]
nein nein nein
Lebensraum
Bienenfresser Merops apiaster nein, ungeeigneter . . .
nein nein nein
Lebensraum
Birkenzeisig Carduelis flammea ja, als nein nein nein
Winteraast/Zuavoael
Bldssgans Anser albifrons ja, als Wintergast/Zug- ja, Zug- & . ja, beziglich Zug- &
a
und Rastvogel Rastvogel I Rastgeschehen
a & i nein, ungeeigneter . . .
Bléssralle/ Blasshuhn Fulica atra , ungeeig nein nein nein
| ebensraum
ini i nein, ungeeigneter . . .
Blaukehlchen Luscinia svecica , ungeeig nein nein nein
Lebensraum
Blaumeise Parus caeruleus ia ia io zusammengefasst in Gilde
"Gehslzbriter"
Bluthénfling Carduelis cannabina ia ia ia ia
i i nein, ungeeigneter . . .
Brachpieper Anthus campestris , ungeeig nein nein nein
Lebensraum
Brandgans Tadorna tadorna nein, ungeeigneter . . .
nein nein nein
Lebensraum
Brandseeschwalbe Sterna sandivicensis nein, ungeeigneter X . .
nein nein nein
Lebensraum
Braunkehlchen Saxicola rubetra ia ja ja ja
Bruchwasserlgufer Tringa glareola nein, ungeeigneter . ) )
nein nein nein
Lebensraum
Buchfink Fringilla coelebs a a i zusammengefasst in Gilde
‘ ! I 'Gehdlzbriter"
Buntspecht Dendrocopus major a a i zusammengefasst in Gilde
! ! | 'Gehdlzbriter'
Dohle Corvus monedula nein, Hauptlebens-raum
ja ja (Wald) bleibt vom Vorhaben  [nein
unberihrt
Dorngrasmiicke Sylvia communis a a i zusammengefasst in Gilde
‘ ! I 'Gehdlzbriter"
Drosselrohrsénger Acrocephalus arundinaceus nein, ungeeigneter . ) )
nein nein nein
Lebensraum
Eichelh&her Garrulus glandarius . . ) zusammengefasst in Gilde
a a a o
! ! I 'Gehglzbriter'
i i issi nein, ungeeigneter j K .
Eiderente Somateria mollissima geeig nein nein nein
lebensraum
Eisente Clangula hyemalis nein, ungeeigneter i . :
nein nein nein
Lebensraum
Eisvogel Alcedo atthis nein, ungeeigneter X . .
|
nein nein nein
Lebensraum
Elster Pica pica ia nein nein nein
Erlenzeisig Carduelis spinus ia nein nein nein
Feldlerche Alauda arvensis ia ia ia ia
Feldschwirl Locustella naevia a . nein, auBerhalb 300 m-Radius nein
! ! der geplanten WEA
Feldsperling Passer montanus ia ia ia zusammengefasst in Gilde
"Gehélzbriter"
Fichtenkreuzschnabel Loxia curvirostra nein, ungeeigneter X . .
nein nein nein
Lebensraum
Fischadler Pandion haliaetus ia nein nein nein
Fitis Phylloscopus trochilus . . A zusammengefasst in Gilde
a a a el
! ‘ I 'Gehslzbriter'
Flussregenpfeifer Charadrius dubius . ) ) )
ia nein nein nein
Flussseeschwalbe Sterna hirundo nein, ungeeigneter X . .
nein nein nein

Lebensraum




Deutscher Name

Wissenschaftlicher Name

Vorkommen potenziell

Vorkommen
nachgewiesen

Beeintréchtigung méglich

Vertiefende Prifung

Flussuferlaufer

Actitis hypoleucos

nein, ungeeigneter

nein nein nein
Lebensraum
Gaénsesdiger Mergus merganser nein, ungeeigneter ) ) )
nein nein nein
Lebensraum
Gartenbaumléaufer Certhia brachydactyla X X . zusammengefasst in Gilde
ia ia ja WS
Gehslzbriter!
Gartengrasmicke Sylvia borin X . . zusammengefasst in Gilde
ia ia ja WS
Gehslzbriter!
Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus ia nein nein nein
Gebirgsstelze Motacilla cinerea nein, ungeeigneter X h .
nein nein nein
Lebensraum
Gelbspatter Hippolais icterina ia ia ia ia
Gimpel Pyrrhula pyrrhula ja nein nein nein
Girlitz Serinus serinus ia nein nein nein
Goldammer Emberiza citrinella . . . zusammengefasst in Gilde
|a |a 1@ I o P
Gehslzbriter
Goldregenpfeifer Pluvialis apricaria ia, als Zugvogel nein nein nein
Gravammer Emberiza calandra ia ia ia ia
Graugans Anser anser a nein nein, geeigete Brutpldtze ja, beziglich Zug- &
! fehlen Rastaeschehen
Graureiher Ardea cinerea ia nein nein nein
Grauschnépper Muscicapa striata nein, Hauptlebens-raum
ia ia (Wald) bleibt vom Vorhaben  |nein
unbershrt
Grofler Brachvogel Numenius arquata . . nein, geeigete Brutplétze A
ia, als Zugvogel nein nein
fehlen
Grinfink Carduelis chloris . . . zusammengefasst in Gilde
|a |a 1@ I o P
Gehdlzbriter!
Grinlaubsénger Phylloscopus trochiloides nein nein ia nein
Grinspecht Picus viridis nein, Hauptlebens-raum
(Wald) bleibt vom Vorhaben
ja ia unberihrt, Brutvogel nein
auferhalb 300 m-Radius um
geplante WEA
Gryllteiste Cepphus grylle nein, ungeeigneter . . .
Y pphus 9Ty geelg nein nein nein
Lebensraum
Habicht Accipiter gentilis nein, Hauptlebens-raum
ja nein (Wald) bleibt vom Vorhaben  [nein
unbershrt
Haubenlerche Galerida cristata ia nein nein nein
Haubenmeise Parus cristatus nein, Hauptlebensraum (Wald)
ia nein bleibt vom Vorhaben nein
unbershrt
Haubentaucher Podiceps cristatus nein, ungeeigneter X . .
nein nein nein
Lebensraum
Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros nein, Hauptlebensraum
nein nein (Siedlung) bleibt vom nein
Vorhaben unberihrt
Haussperling Passer domesticus nein, Hauptlebensraum
nein nein (Siedlung) bleibt vom nein
Vorhaben unberihrt
Heckenbraunelle Prunella modularis ia nein nein nein
Heidelerche Lullula arborea
ja ja ja ja
Heringsméwe Larus fuscus nein, ungeeigneter X : B
nein nein nein
Lebensraum
Hackerschwan Cygnus olor . ) nein, Brutbiotope oder )
ia, als Nahrungsgast nein . nein
Rastgewdsser fehlen
Hohltaube Columba oenas nein, Hauptlebensraum
ia ia (Siedlung) bleibt vom nein
Vorhaben unberihrt
Kampflaufer Phil h nein, ungeeigneter i . .
P flomachus pugnax geelg nein nein nein
Lebensraum
Kanadagans Branta canadensis . X . .
ia, als Nahrungsgast nein nein nein
Karmingimpel Carpodacus erythrinus nein, auBerhalb des X ) .
. . nein nein nein
Verbreitungsgebietes
Kernbeifler Coccothraustes coccothraustes . . . zusammengefasst in Gilde
ia ja ja NS b |
Gehslzbriter!
Kiebitz Vanellus vanellus . ja, Zug- & _0 ja, beziglich Zug- &
‘ Rastvogel ! Rastgeschehen
Klappergrasmicke Sylvia curruca ) ) ] zusammengefasst in Gilde
ja ja ja WS sl
Gehdlzbriter
Kleiber Sitta europaea ia ia ia zusammengefasst in Gilde

"Gehélzbriter"




Deutscher Name

Wissenschaftlicher Name

Vorkommen potenziell

Vorkommen
nachgewiesen

Beeintréchtigung méglich

Vertiefende Prifung

Kleine Ralle/ Kleines Sumpfhuhn

Porzana parva

nein, ungeeigneter

nein nein nein
Lebensraum
Kleinspecht Dendrocopus minor nein, Hauptlebensraum (Wald)
bleibt vom Vorhaben
ja ia unberihrt, Brutvogel nein
auBerhalb 300 m-Radius um
aeplante WEA
Knékente Anas querquedula nein, ungeeigneter X . .
nein nein nein
Lebensraum
Kohlmeise Parus major X X . zusammengefasst in Gilde
|a |a 1@ I o P
Gehdlzbriter
Kolbenente Netta rufina nein, ungeeigneter X . .
nein nein nein
Lebensraum
Kolkrabe Corvus corax )
nein, Hauptlebensraum (Wald)
ia ia bleibt vom Vorhaben nein
unberGhrt
Kormoran Phalacrocorax carbo nein, ungeeigneter ) ) .
nein nein nein
Lebensraum
Kornweihe Circus cyaneus ja, als Zugvogel bzw. X . )
f nein nein nein
Wintergast
Kranich Grus grus B . . )
ia nein nein nein
Krickente Anas crecca nein, ungeeigneter ) ) )
nein nein nein
Lebensraum
Kuckuck | nor ) : ) )
uckuc Cuculus canorus . . nein bzw. von Wirtsvogel nein bzw. von Wirtsvogel
a a o -
! ! abhéngig abhéngig
Kustenseeschwalbe Sterna paradisae nein, ungeeigneter ) ) .
nein nein nein
Lebensraum
Lachméwe Larus ridibundus nein nein nein nein
Loffelente Anas clypeata nein, ungeeigneter X . .
nein nein nein
Lebensraum
Mantelm&we Larus marinus nein, ungeeigneter . . .
nein nein nein
Lebensraum
Maversegler Apus apus ia nein nein, Gebdudebriter nein
Mé&usebussard Buteo buteo nein, Hauptlebensraum (Wald)
ia ia bleibt vom Vorhaben nein
unberihrt
Mehlschwalbe Delichon urbica . . ) . . )
ja nein nein, Gebdudebriter nein
Misteldrossel Turdus viscivorus nein, Hauptlebensraum (Wald)
ja nein bleibt vom Vorhaben nein
unberhrt.
Mittelsager Mergus serrator nein, ungeeigneter . . .
nein nein nein
Lebensraum
Mittelspecht Dendrocopos medius nein, Hauptlebensraum (Wald)
ia nein bleibt vom Vorhaben nein
unbershrt.
Ménchsgrasmicke Sylvia atricapilla . . _ zusammengefasst in Gilde
a a a el
! ! I 'Gehslzbriter'
Moorente Aythya nyroca nein, ungeeigneter . . .
nein nein nein
Lebensraum
Nachtigall Luscinia megarhynchos . . ) zusammengefasst in Gilde
a a a o
! ! I "Gehélzbriter"
Nebelkréhe Corvus cornix ia nein nein nein
Neuntéter Lanius collurio ia ia ia ia
Odinshihnchen Phalaropus lobatus nein, ungeeigneter X h .
nein nein nein
Lebensraum
Obhrentaucher Podiceps auritus nein, ungeeigneter . ) )
nein nein nein
Lebensraum
Ortolan Emberiza hortulana ia ia ia ia
Pfeifente Anas penelope nein, ungeeigneter _ ) .
nein nein nein
Lebensraum
Pfuhlschnepfe Limosa lapponica nein, ungeeigneter . . .
nein nein nein
Lebensraum
Pirol Orriolus oriolus ia ia ia zusammengefasst in Gilde
"Gehdlzbriter"
Prachttaucher Gavia arctica nein, ungeeigneter X . .
nein nein nein
Lebensraum
Rabenkréhe Corvus corone ia ia ia zusammengefasst in Gilde
"Geholzbriter"
i nein, ungeeigneter . . .
Raubseeschwalbe Sterna caspia geeig nein nein nein
Lebensraum
Raubwirger Lanius excubitor ia nein nein nein
Rauchschwalbe Hirundo rustica ia nein nein, Gebéudebriter nein
RaufuBkauz Aegolius funereus nein, ungeeigneter ’ ! h
nein nein nein
Lebensraum
RauhfuBbussard Buteo lagopus ja, als Wintergast nein nein nein




Deutscher Name

Wissenschaftlicher Name

Vorkommen potenziell

Vorkommen
nachgewiesen

Beeintréchtigung méglich

Vertiefende Prifung

Rebhuhn Perdix perdix ia ia ia ia
1 f nein, ungeeigneter . . .
Reiherente Aythya fuligula i geeig nein nein nein
ehencraum
Ringeltaube Columba palumbus . . . zusammengefasst in Gilde
|a |a 1@ I o P
Gehdlzbriter!
Rohrammer Emberiza schoeniculus i i nein, keine Eingriffe in .
1a |a . T nein
geeignete Rohrichte
Rohrdommel Botaurus stellaris nein, ungeeigneter X . .
Lebensraum nein nein nein
Rohrschwirl Locustella luscinioides nein, ungeeigneter X . .
Lebensraum nein nein nein
Rohrweihe Circus aeruginosus B . . )
ia nein nein nein
Rotdrossel Turdus iliacus ia, i.d.R. Zugvogel nein nein nein
Rothalstaucher Podiceps griseigena nein, ungeeigneter . ) )
Leb nein nein nein
ebensraum
Rotkehlchen Erithacus rubecula ! . . zusammengefasst in Gilde
|a |a 1@ I o P
Gehalzbriiter’
Rotkopfwirger Lanius senator nein, ausgestorben nein nein nein
Rotmilan Milvus milvus ia ia ia ia
i nein, ungeeigneter A X X
Rotschenkel Tringa totanus Lebensmgumg nein nein nein
Saatgans Anser fabalis ja, als Wintergast/Zug- ja, Zug- & i ja, beziglich Zug- &
und Rastvogel Rastvogel I Rastgeschehen
Saatkréhe Corvus frugilegus ia nein nein nein
Sébelschnébler Recurvirostra avosetta nein, ungeeigneter X . )
Lebensraum nein nein nein
i nein, ungeeigneter . . .
Samtente Melanitta fusca o geelg nein nein nein
ebensraum
Sandregenpfeifer Charadrius hiaticula nein, ungeeigneter X . .
Lebensraum nein nein nein
Schelladler Aquila clanga nein, i.d.R kein Brutvogel . ) )
in BB nein nein nein
Schellente Bucephala clangula nein, ungeeigneter
Lebensraum nein nein nein
Schilfrohrséinger Acrocephalus schoenobaenus nein, ungeeigneter . . .
Lebensraum nein nein nein
Schlagschwirl Locustella fluviatilis ia nein nein nein
Schleiereule Tyto alba ia nein nein nein
Schnatterente Anas strepera ia nein nein nein
Schreiadler Aquila pomarina nein, Verbreitungsgrenze ) ] )
M nein nein nein
verlguft &stlich
Schwanzmeise Aegithalos caudatus . . A zusammengefasst in Gilde
ia ia ja WS
Gehélzbriter!
Schwarzhalstaucher Podiceps nigricollis nein, ungeeigneter . ) )
Lebensraum nein nein nein
Schwarzkehlchen Saxicola torquata . . . zusammengefasst in Gilde
ia nein ja " -
Bodenbriter
Schwarzkopfméwe Larus melanocephalus nein, ungeeigneter ) ) .
Lebensraum nein nein nein
Schwarzmilan Milvus migrans ia ia ia ia
Schwarzspecht Dryocopus martius nein, Hauptlebensraum (Wald)
ia nein bleibt vom Vorhaben nein
unberGhrt
Schwarzstirnwirger Lanius minor . . A A
nein, ausgestorben nein nein nein
Schwarzstorch Ciconia nigra a nein nein nein
Seeadler Haliaeetus albicilla ia nein nein nein
Seeregenpfeifer Charadrius alexandrinus nein, ungeeigneter K . .
Lebensraum nein nein nein
Seggenrohrsénger Acrocephalus paludicola ja nein nein nein
Silberméwe Larus argentatus nein, ungeeigneter . . .
Lebensraum nein nein nein
Silberreiher Casmerodius albus ia, Wintergast nein nein nein
Singdrossel Turdus philomelos . . ) zusammengefasst in Gilde
|a |a 1@ I o P
Gehdlzbriter!
Singschwan Cygnus cygnus o Wi ja, Zug- & . ja, beziglich Zug- &
ja, Wintergast ja
Rastvogel Rastgeschehen
Sommergoldh&hnchen Regulus ignicapillus nein, Hauptlebensraum (Wald)
ia ia bleibt vom Vorhaben nein
unbershrt
Sperber Accipiter nisus nein, Brutbiotope (dichter
ja nein Wald, Schonungen) bleiben nein
vom Vorhaben unberthrt
Sperbergrasmiicke Sylvia nisoria ia nein nein nein
SpieBente Anas acuta nein, ungeeigneter . . .
nein nein nein

Lebensraum




Deutscher Name

Wissenschaftlicher Name

Vorkommen potenziell

Vorkommen
nachgewiesen

Beeintréchtigung méglich

Vertiefende Prifung

Sprosser

Luscinia luscinia

ja nein nein nein
Star Sturnus vulgaris ia ia ia ia
Steinkauz Athene noctua nein, ausgestorben nein nein nein
Steinschmétzer Oenanthe oenanthe ia nein nein nein
Steinwdilzer Arenaria interpres nein, ungeeigneter . . .
nein nein nein
Lebensraum
Stelzenlaufer Himantopus himantopus nein, ungeeigneter . ) )
nein nein nein
Lebensraum
Sterntaucher Gavia stellata nein, ungeeigneter ) ) .
nein nein nein
Lebensraum
Stieglitz Carduelis carduelis X . . zusammengefasst in Gilde
ia ia ja bl
Gehslzbriter!
Stockente Anas platyrhynchos 'u 'u nein, Habitate bleiben vom nein
‘ ! Vorhaben unberihrt
Sturmmdwe Larus canus nein, ungeeigneter X ) )
nein nein nein
Lebensraum
Sumpfmeise Parus palustris . . o zusammengefasst in Gilde
! ! I 'Gehslzbriter'
Sumpfohreule Asio flammeus nein, ungeeigneter X . .
nein nein nein
Lebensraum
Sumpfrohrsénger Acrocephalus palustris . . nein, Habitate bleiben vom .
|a |a . nein
Vorhaben unberihrt
i in, ignet . . .
Tafelente Aythya ferina nein, ungeeigneter nein nein nein
Lebensraum
Tannenh&her Nucifraga caryocatactes nein, ungeeigneter X h .
nein nein nein
Lebensraum
Tannenmeise Parus ater nein, Hauptlebensraum (Wald)
ia nein bleibt vom Vorhaben nein
unberihrt
i i in, ignet . . .
Teichralle Gallinula chloropus nein, ungeeigneter nein nein nein
Lebensraum
Teichrohrsénger Acrocephalus scirpaceus o “ nein, Habitate bleiben vom nein
! ! Vorhaben unberihrt
Tordalk Alca torda nein, ungeeigneter ) ) .
nein nein nein
Lebensraum
Trauerente Melanitta nigra nein, ungeeigneter i A .
nein nein nein
Lebensraum
Trauerschnépper Ficedula hypoleuca nein, Hauptlebensraum (Wald)
ia nein bleibt vom Vorhaben nein
unbershrt
Traverseeschwalbe Chlidonias niger nein, ungeeigneter X h .
nein nein nein
Lebensraum
Trottellumme Uria aalge nein, ungeeigneter X . .
nein nein nein
Lebensraum
Tundrasaatgans Anser fabalis rossicus siehe Saatgans
Topfelralle/ Topfelsumpthuhn Porzana porzana nein, ungeeigneter _ ) )
nein nein nein
Lebensraum
Torkentaube Streptopelia decaocto ia nein nein nein
Turmfalke Falco tinnunculus . . nein, kein Brutvogel im 1 km- .
ia ia ) nein
Radius
Turteltaube Streptopelia turtur nein, Hauptlebensraum (Wald)
ja nein bleibt vom Vorhaben nein
unbershrt
Uferschnepfe Limosa limosa nein, ungeeigneter . . .
nein nein nein
Lebensraum
Uferschwalbe Riparia riparia nein, ungeeigneter . ) )
nein nein nein
Lebensraum
Uhu Bubo bubo ja nein nein nein
Wacholderdrossel Turdus pilaris ia nien nein nein
Wachtel Coturnix coturnix . X . zusammengefasst in Gilde
ia ia ja . S
Bodenbriter
Wachtelkénig Crex crex nein, ungeeigneter X h .
nein nein nein
Lebensraum
Waldbaumléufer Certhia familiaris nein, Hauptlebensraum (Wald)
ja ia bleibt vom Vorhaben nein
unberihrt
Waldkauz Strix aluco nein, Hauptlebensraum (Wald)
ia nein bleibt vom Vorhaben nein
unberGhrt
Waldlaubsénger Phylloscopus sibilatrix nein, Hauptlebensraum (Wald)
ja nein bleibt vom Vorhaben nein
unbershrt
Waldohreule Asio otus nein, Hauptlebensraum (Wald)
ja nein bleibt vom Vorhaben nein

unbershrt

Waldsaatgans

Anser fabalis fabalis

siehe Saatgans




Deutscher Name

Wissenschaftlicher Name

Vorkommen potenziell

Vorkommen
nachgewiesen

Beeintréchtigung méglich

Vertiefende Prifung

Waldschnepfe

Scolopax rusticola

ja nein nein nein
Waldwasserldufer Tringa ochropus nein, ungeeigneter i nein, geeignete Bruthabitate .
nein nein
Lebensraum fehlen
Wanderfalke Falco peregrinus ia nein nein nein
Wasseramsel Cinclus cinclus nein, ungeeigneter X h .
nein nein nein
Lebensraum
Wasserralle Rallus aquaticus nein, ungeeigneter . ) )
nein nein nein
Lebensraum
Weidenmeise Parus montanus ia nein nein nein
Weifbartseeschwalbe Chlidonias hybridus nein, ungeeigneter . ! .
nein nein nein
Lebensraum
WeiBfligelsee-schwalbe Chlidonias leucopterus nein, ungeeigneter . ) )
nein nein nein
Lebensraum
Weif3storch Ciconia ciconia ia ia a ia
WeiBwangengans Branta leucopsis ja, Zug- & Rastvogel nein nein nein
Wendehals Jynx torquilla ia nein nein nein
Wespenbussard Pernis apivorus ia nein nein nein
Wiedehopt Upupa epops nein nein nein nein
Wiesenpieper Anthus pratensis nein, Brutvorkommen
ja ia auBerhalb 300 m-Radius um  [nein
geplante WEA
Wiesenschafstelze Motacilla flava . . ) zusammengefasst in Gilde
a a a N
! ! I "Bodenbriter'
Wiesenweihe Circus pygargus ia nein nein nein
Wintergoldhéhnchen Regulus regulus nein, Hauptlebensraum (Wald)
ia nein bleibt vom Vorhaben nein
unberihrt
Zaunkénig Troglodytes troglodytes X X . zusammengefasst in Gilde
|a |a |a 1Gehslzbriter”
Gehslzbriter
Ziegenmelker Caprimulgus europaeus nein, ungeeigneter X h .
nein nein nein
Lebensraum
Zilpzalp Phylloscopus collybita X X . zusammengefasst in
a a a A PO
! ! I Gilde'Gehslzbriter"
Zitronenstelze Motacilla citreola nein nein nein nein
Zwergdommel Ixobrychus minutus nein, ungeeigneter X h .
nein nein nein
Lebensraum
Zwerggans Anser erythropus ja, Zugvogel nein nein nein
Zwergmdwe Larus minutus nein, ungeeigneter ’ h h
nein nein nein
Lebensraum
Zwergséger Mergellus albellus nein, ungeeigneter X . .
nein nein nein
Lebensraum
Zwergschndapper Ficedula parva nein, ungeeigneter X . .
9 PP P geelg nein nein nein
Lebensraum
Zwergschnepfe Lymnocryptes minimus nein, ungeeigneter X h .
nein nein nein
Lebensraum
Zwergschwan Cygnus bewickii . . : ja, beziglich Zug- &
ia, als Rast- und Zugvogel |ja nein
Rastgeschehen
Zwergseeschwalbe Sterna albifrons nein, ungeeigneter X . .
nein nein nein
Lebensraum
Zwergsumpthuhn Porzana pusilla nein, ungeeigneter X h .
nein nein nein
Lebensraum
Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis nein, ungeeigneter . ) )
nein nein nein

Lebensraum




Relevanzprifung Arten Anhang IV Pirow I

Tierarten:
FFH-Code wissenschaftlicher Artname deutscher Artname Anhang Anhang Vorkommen im UG Beeintrdchtigung Vertiefende
I [\ potenziell nachgewiesen méglich Priifung
Séugetiere:
1308 Barbastella barbastellus Mopsfledermaus X X ja nein ia ja
1313 Eptesicus nilssonii Nordfledermaus X ja nein ia ja
1327 Eptesicus serotinus Breitfligelfledermaus X ja ia ia ja
1320 Myotis brandtii Grofie Bartfledermaus X ia nein ia ia
1318 Myotis dasycneme Teichfledermaus X X ja nein ja ja
1314 Myotis daubentonii Wasserfledermaus X ja ia ia ja
1324 Myotis myotis Grofies Mausohr X X ja nein ia ja
1330 Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus X ja nein ia ja
1322 Myotis nattereri Fransenfledermaus X ja ia ia ja
1331 Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler X ja nein ia ja
1312 Nyctalus noctula Abendsegler X ja ia ia ja
1317 Pipistrellus nathusii Rauhhautfledermaus X ja ia ia ja
1309 Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus X ja ia ia ja
Pipistrellus pygmaeus Muickenfledermaus X ja ia ia ja
1326 Plecotus auritus Braunes Langohr X ja ja ja ja
1329 Plecotus austriacus Graues Langohr X ja nein ia ja
1332 Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus X ia nein ia ia
nein, da kein geeigneter Lebensraum Eem' keln: q nein, kein Eingriff in
1337 Castor fiber Biber X X vorhanden und nicht in Gewdsser auten und/oder potentielle nein
eingegriffen wird Nagespuren an Lebensrdume
Gehélzen
1341 Muscardinus avellanarius Haoselmaus X nein, da kein geeigneter Lebensraum nein nein nein
vorhanden
1351 Phocoena phocoena Schweinswal X X nein, da kein geeigneter Lebensraum nein nein nein
vorhanden
nein, Gebiet wird
1352 * Canis lupus Wolf X X ja nein allentalls nein
durchwandert, was
weiterhin maglich ist
, ) nein, kein Eingriff in
1355 Lutra lutra Fischotter X X ja (Vorkommen im MTBQ! des Vorhabens nein potentielle nein
— gem. Umweltkartenportal MV 2020) B
Lebensréume
1364 Halichoerus grypus Kegelrobbe
1365 Phoca vitulina Seehund
Reptilien:
. . ATz nein, da kein geeigneter Lebensraum , ) .
1220 Emys orbicularis Europdische Sumpfschildkrste X X nein nein nein
vorhanden
1261 Lacerta agilis Zauneidechse X ja ia ia ja
1283 Coronella austriaca Schlingnatter, Glattnatter X nein, da kein geeigneter Lebensraum nein nein nein
vorhanden
Amphibien:
1166 Triturus cristatus Kammmolch X ja ja ia ja
1188 Bombina bombina Rotbauchunke X ja ia ia ja
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https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_barbastella_barbastellus.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_eptesicus_nilssonii.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_eptesicus_serotinus.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_myotis_brandtii.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_myotis_dasycneme.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_myotis_daubentonii.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_myotis_myotis.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_myotis_mystacinus.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_myotis_nattereri.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_nyctalus_leisleri.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_nyctalus_noctula.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_pipistrellus_nathusii.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_pipistrellus_pipistrellus.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_pipistrellus_pygmaeus.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_plecotus_auritus.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_plecotus_austriacus.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_vespertilio_murinus.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_castor_fiber.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_muscardinus_avellanarius.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_phocoena_phocoena.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_canis_lupus.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_lutra_lutra.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_halichoerus_grypus.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_phoca_vitulina.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_emys_orbicularis.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_lacerta_agilis.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_coronella_austriaca.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_triturus_cristatus.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_bombina_bombina.pdf

Relevanzprifung Arten Anhang IV Pirow I

Tierarten:
FFH-Code wissenschaftlicher Artname deutscher Artname Anhang Anhang Vorkommen im UG Beeintrdchtigung Vertiefende
I [\ potenziell nachgewiesen méglich Priifung
1214 Rana arvalis Moorfrosch X ja ja ia ja
1209 Rana dalmatina Springfrosch X ja nein ia ja
1207 Pelophylax lessonae Kleiner Wasser-, Teichfrosch X ja ja ia ja
1197 Pelobates fuscus Knoblauchkrote X ja nein ia ja
1202 Bufo calamita Kreuzkréte X ja e ia ja
12071 Bufo viridis Wechselkréte X ja nein ja ja
1203 Hyla arborea Laubfrosch X ja ja ja ja
Rundmaéuler:
1095 Petromyzon marinus Meerneunauge
1099 Lampetra fluviatilis Flussneunauge
1096 Lampetra planeri Bachneunauge
Fische:
) , . nein, da kein geeigneter Lebensraum ) )
1101 *_Acipenser oxyrinchus (1) Stoér X X nein nein
vorhanden
1102 Alosa alosa Maifisch X
1103 Alosa fallax Finte X
1106 Salmo salar Lachs X
1113 * "Coregonus oxyrinchus" Nordseeschnépel X X nein, da kein geeigneter Lebensraum nein nein
vorhanden
1124 Romanogobio belingi (2) Stromgriindling X
1130 Aspius aspius Rapfen X
1134 Rhodeus amarus Bitterling X
1145 Misgurnus fossilis Schlammpeitzger X
1149 Cobitis taenia Steinbeifer X
1163 Cottus gobio Westgroppe X
2522 Pelecus cultratus Ziege X
Insekten:
nein, da kein geeigneter Lebensraum
1048 Aeshna viridis Grine Mosaikjungfer X (Krebsscheren) vorhanden, Gewdésser als nein nein
Lebenrdume nicht geeignet
nein, auBerhalb des aktuellen
1038 Leucorrhinia albifrons Ostliche Moosjungfer X Verbreitungsgebiets, geeignete Lebensrdume nein nein
(néhrstoffarme Stillgewdisser) fehlen
1035 Leucorrhinia caudalis Zierliche Moosjungfer X ESE)ZnOlen?::JSEZir(liner(v;err:(eﬂ::)e:t:};?leihen nein nein
1042 Leucorrhinia pectoralis Grofie Moosjungfer X X nein, da Gev.\./osser m (welferem) Umfeld nein nein
Lebensansprichen der Art nicht entsprechen
1039 Sympecma paedisca Sibirische Winterlibelle X nein, da Gevl/osser " (Welferem) Umfeld nein nein
Lebensansprichen der Art nicht entsprechen
1040 Gomphus flavipes Asiatische Keiljungfer X nein, da Gewdsser in (weiterem) Urfeld nein nein
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https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_rana_arvalis.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_rana_dalmatina.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_pelophylax_lessonae.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_pelobates_fuscus.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_bufo_calamita.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_bufo_viridis.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_hyla_arborea.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_petromyzon_marinus.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_lampetra_fluviatilis.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_lampetra_planeri.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_acipenser_oxyrinchus.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_alosa_alosa.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_alosa_fallax.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_salmo_salar.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_coregonus_oxyrinchus.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_romanogobio_belingi.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_aspius_aspius.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_rhodeus_amarus.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_misgurnus_fossilis.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_cobitis_taenia.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_cottus_gobio.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_pelecus_cultratus.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_aeshna_viridis.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_leucorrhinia_albifrons.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_leucorrhinia_caudalis.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_leucorrhinia_pectoralis.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_sympecma_paedisca.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_gomphus_flavipes.pdf

Relevanzprifung Arten Anhang IV Pirow I

Tierarten:
FFH-Code wissenschaftlicher Artname deutscher Artname Anhang Anhang Vorkommen im UG Beeintréchtigung Vertiefende
I v potenziell nachgewiesen méglich Priifung
i kei igneter L
1060 Lycaena dispar Grofler Feuerfalter X X nein, da kein geeignefer Lebensraum nein nein
vorhanden
i i te L G icht
4038 Lycaena helle Blauschillernder Feuerfalter X X nein, da geeignete Lebensrtume n!c nein nein
beansprucht werden (z. B. Feuchtwiesen)
1065 Euphydryas aurinia Goldener Scheckenfalter X
nein, da geeignete Lebensrédume nicht
1076 Proserpinus proserpina Nachtkerzenschwéarmer X beansprucht werden (mit Wiedenréschen nein nein
bestandene Grében)
- o —
1081 Dytiscus latissimus Breitrand X X nein, da kein geeignefer Lebensraum nein nein
vorhanden
1082 Graphoderus bilineatus Schmalbindiger Breitfligel- . . nein, da kein geeigneter Lebensraum nein nein
Tauchkafer vorhanden
1083 Lucanus cervus Hirschkafer X nein, da kein geeigneter Lebensraum nein nein
vorhanden
1084 * Osmoderma eremita Eremit, Juchtenkafer X X nein, da kein geeignefer Lebensraum nein nein
vorhanden
i kei igneter L
1088 Cerambyx cerdo Grofder Eichenbock, Heldbock X X nein, da kein geeigneter Lebensraum nein nein
vorhanden
1914 * Carabus menetriesi Menetries” Laufkdéifer X
Mollusken:
) ) e nein, da kein geeigneter Lebensraum ) )
4056 Anisus vorticulus Zierliche Tellerschnecke X X nein nein
vorhanden
1014 Vertigo angustior Schmale Windelschnecke
1013 Vertigo geyeri Vierzéhnige Windelschnecke
1016 Vertigo moulinsiana Bauchige Windelschnecke
1032 Unio crassus Bachmuschel, Gemeine . . nein, da kein geeigneter Lebensraum nein nein
- Flussmuschel vorhanden
|Pflanzenarten: |
FFH - Code wissenschaftlicher Artname deutscher Artname Anhang Il Anhang IV
Bedeckisamer:
. = ——
1617 Angelica palustris Sumpf-Engelwurz X X nein, da kein geeigneter Lebensraum nein nein
vorhanden
1614 Apivm reoens Kriechender Sellerie oder . . nein, da kein geeigneter Lebensraum nein nein
APIUM repens g
Scheiberich vorhanden
- = ——
1902 Cypripedium calceolus Frauenschuh X X nein, da kein geeignefer Lebensraum nein nein
vorhanden
- o ——
1805 * Jurinea cyanoides Sand-Silberscharte X X nein, da kein geeignefer Lebensraum nein nein
vorhanden
i kei igneter L
1903 Liparis loeselii Sumpt-Glanzkraut X X nein, da kein geeigneter Lebensraum nein nein
vorhanden
. =~ ——
1831 Luronium natans Froschkraut X X nein, da kein geeigneter Lebensraum nein nein

Moose:
1381 Dicranum viride
1393 Hamatocaulis vernicosus

Grines Besenmoos
Firnisglénzendes Sichelmoos

vorhanden
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https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_lycaena_dispar.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_lycaena_helle.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_euphydryas_aurinia.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_proserpinus_proserpina.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_dytiscus_latissimus.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_graphoderus_bilineatus.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_lucanus_cervus.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_osmoderma_eremita.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_cerambyx_cerdo.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_carabus_menetriesi.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_anisus_vorticulus.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_vertigo_angustior.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_vertigo_geyeri.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_vertigo_moulinsiana.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_unio_crassus.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_angelica_palustris.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_apium_repens.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_cypripedium_calceolus.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_jurinea_cyanoides.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_liparis_loeselii.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_luronium_natans.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_dicranum_viride.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_hamatocaulis_vernicosus.pdf

Relevanzprifung Arten Anhang IV Pirow I

Tierarten:

Anhang Anhang Vorkommen im UG Beeintréchtigung Vertiefende

FFH-Code wissenschaftlicher Artname deutscher Artname
I [\ potenziell |nachgewiesen mdglich Prifung

Seite 4 von 4






